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RESOLUTION 54/196 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.1) 

54/196. Internationale zwischenstaatliche Prüfung auf ho-
her Ebene der Frage der Entwicklungsfinanzierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/179 vom 18. De-
zember 1997 und 53/173 vom 15. Dezember 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der allen Mitgliedstaa-
ten offen stehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalver-
sammlung zur Frage der Entwicklungsfinanzierung1, 

 sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/51 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1999 über die Neu-
gliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und damit zusammenhängenden Ge-
bieten sowie über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen,  

 1. unterstützt den Bericht der allen Mitgliedsstaaten of-
fen stehenden Arbeitsgruppe der Generalversammlung zur Fra-
ge der Entwicklungsfinanzierung1 als wichtigen Beitrag zur 
Fortsetzung des Prozesses, da er den Bezugsrahmen für den 
Umfang, die Tagesordnung und die Form der Schlussveran-
staltung der internationalen zwischenstaatlichen Prüfung auf 
hoher Ebene der Frage der Entwicklungsfinanzierung sowie für 
deren Vorbereitungsprozess bildet; 

 2. beschließt, im Jahr 2001 politische Entscheidungsträ-
ger im Ministerrang und darüber zu einer zwischenstaatlichen 
Veranstaltung auf hoher Ebene zur Frage der Entwicklungsfi-

 
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 28 (A/54/28). 

nanzierung einzuberufen, im Kontext der Ziffer 20 des Berichts 
der Arbeitsgruppe;  

 3. beschließt außerdem, dass sich die zwischenstaatliche 
Veranstaltung auf hoher Ebene im Jahr 2001 im Rahmen der 
Globalisierung und der Interdependenz auf ganzheitliche Weise 
mit nationalen, internationalen und systemischen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Entwicklungsfinanzierung befassen und 
sich somit auch mit der Entwicklung aus der Perspektive der 
Finanzierung auseinandersetzen wird; innerhalb dieses Gesamt-
rahmens soll sich die Veranstaltung auch mit der Beschaffung 
von Geldern für die volle Umsetzung der Ergebnisse der in den 
neunziger Jahren von den Vereinten Nationen veranstalteten 
wichtigen Konferenzen und Gipfeltreffen sowie mit der Umset-
zung der Agenda für Entwicklung2 befassen, insbesondere im 
Hinblick auf die Beseitigung der Armut; 

 4. erklärt erneut, dass, wie im Bericht der Arbeitsgruppe 
festgestellt, alle maßgeblichen Interessengruppen sowohl am 
Vorbereitungsprozess als auch an der zwischenstaatlichen Ver-
anstaltung auf hoher Ebene mitwirken sollen; 

 5. beschließt, einen allen Staaten offen stehenden zwi-
schenstaatlichen Vorbereitungsausschuss einzusetzen, der die 
fachlichen Vorbereitungen für die zwischenstaatliche Veran-
staltung auf hoher Ebene übernehmen soll; 

 6. beschließt außerdem, dass der Vorbereitungsaus-
schuss auf seiner wiederaufgenommenen Organisationstagung 
auf der Grundlage von Konsultationen, die in flexibler Weise 
mit allen maßgeblichen Interessengruppen abzuhalten sind, in-
novative Wege und Mechanismen prüfen soll, die die aktive 
Einbeziehung aller maßgeblichen Interessengruppen sowohl in 
den Vorbereitungsprozess als auch in die zwischenstaatliche 
Veranstaltung auf hoher Ebene erleichtern; 

 
2 Resolution 51/240, Anlage.  
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 7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten und im Kontext der Ziffern 20 und 21 des Be-
richts der Arbeitsgruppe und der Ziffern 17 und 18 der Resolu-
tion 1999/51 des Wirtschafts- und Sozialrats so bald wie mög-
lich mit allen maßgeblichen Interessengruppen, insbesondere 
mit der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der 
Welthandelsorganisation, Vorabkonsultationen über die mögli-
chen Modalitäten für ihre Beteiligung am fachlichen Vorberei-
tungsprozess sowie an der zwischenstaatlichen Veranstaltung 
auf hoher Ebene aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär außerdem, dem Vorbereitungsausschuss die Ergebnisse die-
ser Konsultationen zuzuleiten, damit er sie auf dem ersten Teil 
seiner Organisationstagung prüfen kann; 

 8. beschließt, ein Präsidium des Vorbereitungsausschus-
ses zu bilden, das aus fünfzehn Vertretern nach dem Grundsatz 
der ausgewogenen geografischen Vertretung ausgewählter Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen bestehen und von zwei 
Kovorsitzenden geleitet werden wird; 

 9. beschließt außerdem, dass die erste Organisationsta-
gung des Vorbereitungsausschusses zur Wahl seines Präsidi-
ums so bald wie möglich und spätestens Ende Januar 2000 ab-
gehalten werden soll und ersucht in diesem Zusammenhang den 
Präsidenten der Generalversammlung, so bald wie möglich die 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten aufzunehmen; 

 10. ersucht das Präsidium unter anderem, im Kontext der 
Ziffern 20 und 21 des Berichts der Arbeitsgruppe und der Zif-
fern 17 und 18 der Resolution 1999/51 des Wirtschafts- und 
Sozialrats und mit der weiteren Unterstützung des General-
sekretärs die Konsultationen mit allen maßgeblichen Interes-
sengruppen über die Modalitäten ihrer Mitwirkung fortzuset-
zen, so auch über die Möglichkeit der Schaffung eines gemein-
samen Arbeitsstabes für den fachlichen Teil des Vorberei-
tungsprozesses sowie für die zwischenstaatliche Veranstaltung 
auf hoher Ebene, und ersucht das Präsidium außerdem, dem 
Vorbereitungsausschuss auf seiner wiederaufgenommenen Or-
ganisationstagung Vorschläge für die Modalitäten der Mitwir-
kung aller maßgeblichen Interessengruppen vorzulegen; 

 11. beschließt, dass die wiederaufgenommene Organisa-
tionstagung des Vorbereitungsausschusses so bald wie möglich, 
spätestens jedoch im März 2000, stattfinden soll, und dass sie 
auf der Grundlage des Berichts der Arbeitsgruppe und der vom 
Präsidium vorzulegenden Vorschläge über Modalitäten sowie 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Konsultationen des 
Generalsekretärs folgende Fragen prüfen wird: 

 a) die Form der Schlussveranstaltung, namentlich die 
Möglichkeit eines Gipfeltreffens, einer internationalen Konfe-
renz, einer Sondertagung der Generalversammlung oder eines 
anderen internationalen zwischenstaatlichen Forums auf hoher 
Ebene über die Frage der Entwicklungsfinanzierung; 

 b) den Ort der Schlussveranstaltung; 

 c) das Datum, die Dauer und die formale Gestaltung der 
Schlussveranstaltung; 

 d) die Klärung der Tagesordnung; 

 e) die Modalitäten für die Mitwirkung institutioneller In-
teressengruppen am Vorbereitungsprozess und an der zwi-
schenstaatlichen Veranstaltung auf hoher Ebene, insbesondere 

  i) der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds 
und der Welthandelsorganisation, im letzteren Fall 
einschließlich der Beteiligung auf Sekretariatsebene 
sowie der Mitgliedstaaten und der Beobachterstaaten; 

 ii) der Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen und der Regionalkommissionen;  

 f) die Modalitäten für die Beteiligung anderer Interes-
sengruppen, insbesondere nichtstaatlicher Organisationen und 
des Privatsektors, am Vorbereitungsprozess und an der zwi-
schenstaatlichen Veranstaltung auf hoher Ebene; 

 g) das Arbeitsprogramm des Vorbereitungsausschusses; 

 12. beschließt außerdem, dass die erste Arbeitstagung des 
Vorbereitungsausschusses im Mai 2000 stattfinden soll; 

 13. bittet die Mitgliedstaaten, die Entsendung von Sach-
verständigen zur Mitwirkung am Vorbereitungsprozess zu er-
wägen und legt bilateralen und multilateralen Gebern nahe, die 
Mitwirkung von Entwicklungsländern sowohl am Vorberei-
tungsprozess als auch an der zwischenstaatlichen Veranstaltung 
auf hoher Ebene zu erleichtern; 

 14. fordert die zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen, so auch die Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen und die Regionalkommissionen 
sowie die regionalen Entwicklungsbanken und alle anderen in 
Betracht kommenden Interessengruppen auf, Beiträge zur Prü-
fung während des Vorbereitungsprozesses einzubringen; 

 15. ersucht die zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den 
Zeitplan des Vorbereitungsausschusses und die Tagungen der 
Regionalkommissionen zu berücksichtigen, wenn sie Ländern, 
insbesondere Entwicklungsländern und Übergangsländern, bei 
der Vorbereitung der Erörterungen über die Entwicklungsfi-
nanzierung behilflich sind; 

 16. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, den Zeitplan des Vorbereitungsausschus-
ses und die Tagungen der Regionalkommissionen zu berück-
sichtigen, wenn sie Ländern, insbesondere Entwicklungslän-
dern und Übergangsländern, bei der Vorbereitung der Erörte-
rungen über die Entwicklungsfinanzierung behilflich ist; 

 17. ersucht den Generalsekretär, im engen Benehmen mit 
allen Mitgliedstaaten dem Vorbereitungsausschuss und der 
zwischenstaatlichen Veranstaltung auf hoher Ebene ein dem 
Rang dieser Veranstaltung entsprechendes Sekretariat sowie 
angemessenes Personal und andere Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen, bittet den Generalsekretär ferner, in diesem Kontext 
im Benehmen mit allen maßgeblichen institutionellen Inter-
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essengruppen die Möglichkeit zu prüfen, in diesem Sekretariat 
nach Bedarf Personal aus diesen Interessengruppen einzuset-
zen, und ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Vorberei-
tungsausschuss auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung im Einklang mit den Regeln und Verfahren der 
Vereinten Nationen diesbezüglich Vorschläge vorzulegen; 

 18. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution sowie über die gesamten Ar-
beiten Bericht zu erstatten, die im Hinblick auf die internatio-
nale zwischenstaatliche Prüfung auf hoher Ebene der Frage der 
Entwicklungsfinanzierung durchgeführt wurden; 

 19. beschließt, den Punkt "Internationale zwischenstaat-
liche Prüfung auf hoher Ebene der Frage der Entwicklungsfi-
nanzierung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/197 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 155 Stimmen bei einer Gegenstimme und keiner Enthaltung3 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.2) 

54/197. Errichtung eines stabilen internationalen Finanz-
systems, das den Herausforderungen auf dem Ge-
biet der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, Rechnung trägt 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 53/172 vom 15. Dezember 
1998 über die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf das 
Wachstum und die Entwicklung, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, 

 Kenntnis nehmend von der Regionaltagung auf hoher Ebene 
über das Thema "Errichtung eines stabilen und berechenbaren 
internationalen Finanzsystems und seine Beziehung zur sozia-
len Entwicklung", die vom 5. bis 7. September 1999 in Mexi-
ko-Stadt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika und die Karibik als Beitrag zu dem von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 53/172 eingeleiteten 
Prozess veranstaltet wurde, 

 in der Erkenntnis, dass die wachsende Globalisierung der 
Finanzmärkte und der Kapitalströme die Regierungen, die mul-
tilateralen Finanzinstitutionen und die internationale Gemein-
schaft als Ganzes vor neue Herausforderungen gestellt und ih-
nen neue Chancen für die Beschaffung angemessener und stabi-
lerer Ressourcen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwick-
lung und des gesellschaftlichen Wohles eröffnet hat, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass ausreichende Fi-
nanzmittel zu Gunsten der Entwicklung aller Länder, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, bereitgestellt werden, unter ande-
rem durch öffentliche und private Finanzströme, internationa-

 
3 Einzelheiten siehe Anhang II. 

len Handel, öffentliche Entwicklungshilfe und finanzielle Un-
terstützung in ausreichender Höhe für die Schuldenerleichte-
rung, insbesondere die Vereinbarung über einen Gesamt-
finanzierungsplan für die verstärkte Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder, sowie durch die Mobilisie-
rung innerstaatlicher Ressourcen, und dass die umfassende und 
integrierte Behandlung dieser Fragen im Rahmen des Dialogs 
und der Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten 
Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen fortgeführt 
wird, 

 zutiefst besorgt über die allgemein rückläufige Tendenz bei 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, die eine bedeutsame aus-
ländische Quelle der Entwicklungsfinanzierung und ein wichti-
ges Mittel zur Unterstützung der Bemühungen ist, die die Ent-
wicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten 
Länder, unternehmen, um ein förderliches Umfeld für die Be-
seitigung der Armut und die Befriedigung der grundlegenden 
sozialen Bedürfnisse zu schaffen, insbesondere dort, wo die 
privaten Kapitalströme entweder nicht ausreichen oder nicht 
hinfließen, 

 betonend, wie wichtig es ist, für das Problem der Entwick-
lungsländer, ihren Auslandsschulden- und Schuldendienstver-
pflichtungen nachzukommen, eine dauerhafte Lösung zu fin-
den, um dadurch Mittel für die Finanzierung ihrer Entwick-
lungsanstrengungen freizusetzen, in diesem Zusammenhang die 
im Juni 1999 eingeleitete Kölner Schuldeninitiative sowie die 
jüngsten Beschlüsse des Internationalen Währungsfonds und 
der Weltbank über die verstärkte Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder begrüßend, die eine tiefgrei-
fendere, breiter angelegte und zügigere Schuldenerleichterung 
ermöglichen sollen, und in dieser Hinsicht betonend, dass eine 
faire, ausgewogene und transparente Lastenteilung zwischen 
den internationalen öffentlichen Gläubigern und anderen Ge-
berländern erreicht werden muss, 

 Kenntnis nehmend von der Einrichtung von Kreditlinien für 
Notfälle durch den Internationalen Währungsfonds und den 
Bemühungen, in einigen Regionen regionale Reserven aufzu-
bauen beziehungsweise zu verstärken, 

 darauf hinweisend, dass künftige multilaterale Handelsver-
handlungen unter anderem dazu führen müssen, dass der 
Marktzugang für die Güter und Dienstleistungen verbessert 
wird, die für die Entwicklungsländer, insbesondere die am we-
nigsten entwickelten Länder, im Hinblick auf die Ausfuhr von 
Interesse sind, da der Handel eine wichtige Quelle finanzieller 
Mittel für ihre Entwicklungsanstrengungen darstellt, 

 in Anbetracht dessen, dass die Vorteile der zunehmenden 
Integration der Weltmärkte allen Staaten und Völkern zugute 
kommen müssen, vor allem den Entwicklungsländern und ins-
besondere den am wenigsten entwickelten unter ihnen, feststel-
lend, dass zwar eine Reihe von Entwicklungsländern in der La-
ge gewesen sind, sich die Globalisierung des Finanzwesens zu-
nutze zu machen, dass jedoch nicht alle unter ihnen, vor allem 
nicht die am wenigsten entwickelten Länder, von diesen Fi-
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nanzströmen profitiert haben, weil sie an ihnen vorbeigingen, 
für ihren Bedarf nicht ausreichend oder zu konzentriert waren, 
und daher feststellend, dass die privaten Kapitalzuflüsse ver-
stärkt und gleichzeitig die Schwankungsrisiken verringert und 
der Zugang der Entwicklungsländer zu diesem Kapital erwei-
tert werden müssen, 

 feststellend, dass ordnungspolitische Rahmenvorschriften 
im Finanzbereich wünschenswert wären, damit die Kapitalmo-
bilität den Entwicklungsländern nutzt anstatt ihre Entwick-
lungsanstrengungen zu untergraben, und insbesondere feststel-
lend, dass kurzfristige spekulative Kapitalströme wegen ihrer 
starken Schwankungsanfälligkeit häufig negative Auswirkun-
gen auf die langfristigen Ziele der Entwicklungsländer haben 
können, 

 bedauernd, dass die jüngsten Finanzkrisen das Wirt-
schaftswachstum vieler Entwicklungsländer und anderer betrof-
fener Länder erheblich verlangsamt und sich negativ auf die 
soziale Entwicklung ausgewirkt haben, wobei die schwächeren 
Gesellschaftsgruppen am schwersten getroffen wurden, in die-
sem Zusammenhang feststellend, dass zwar einige der sichtbar-
sten Auswirkungen der Krisen in manchen Regionen und Sek-
toren nach und nach überwunden werden, dass jedoch weiter-
hin ein breites Spektrum von Reformen unternommen werden 
muss, um das internationale Finanzsystem zu stärken und wirt-
schaftliche und rechtliche Rahmenvorschriften zu schaffen und 
anzuwenden, und gleichzeitig bekräftigend, dass die einzelnen 
Volkswirtschaften weiterhin Anstrengungen unternehmen müs-
sen, um eine Wiederholung solcher Krisen zu vermeiden, 

 in der Erkenntnis, dass die jüngsten Finanzkrisen die 
Schwachstellen des internationalen Finanzsystems aufgedeckt 
haben, und betonend, dass die dringende Notwendigkeit be-
steht, auch weiterhin ein breites Spektrum von Reformen 
durchzuführen, um das internationale Finanzsystem zu stärken, 
zu stabilisieren und es so in die Lage zu versetzen, den neuen 
Herausforderungen auf dem Gebiet der Entwicklung im Rah-
men der weltweiten finanziellen Integration wirksamer und 
rechtzeitig zu begegnen, 

 betonend, dass die Vereinten Nationen in Wahrnehmung ih-
rer Aufgabe der Entwicklungsförderung, insbesondere zu Gun-
sten der Entwicklungsländer, eine wichtige Rolle bei den An-
strengungen spielen, die die internationale Gemeinschaft unter-
nimmt, um den erforderlichen internationalen Konsens über die 
Fortführung eines breiten Spektrums von Reformen herbeizu-
führen, die das internationale Finanzsystem stärken und stabili-
sieren, damit es den Herausforderungen auf dem Gebiet der 
Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, besser 
begegnen und wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit in der 
Weltwirtschaft fördern kann, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs4, der Mitteilung der Handels- und Entwick-

 
4 A/54/471. 

lungskonferenz der Vereinten Nationen5 über die Finanzkrise 
und ihre Auswirkungen auf Wachstum und Entwicklung, vor 
allem in den Entwicklungsländern, dem Bericht des Arbeits-
stabs des Exekutivausschusses für wirtschaftliche und soziale 
Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Nationen mit 
dem Titel "Towards a new international financial architecture" 
(Auf dem Weg zu einer neuen internationalen Finanzarchitek-
tur)6, dem World Economic and Social Survey, 1999 (Welt-
Wirtschafts- und Sozialüberblick 1999)7 und dem Trade and 
Development Report, 1999 (Handels- und Entwicklungsbericht 
1999)8; 

 2. betont die Notwendigkeit, erneut Anstrengungen auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene zur Förderung 
der internationalen Finanzstabilität zu unternehmen und zu die-
sem Zweck die Frühwarn-, Verhütungs- und Eingreifkapazitä-
ten zu verbessern, damit aufkommende und sich ausbreitende 
Finanzkrisen rechtzeitig bewältigt werden können, und dabei 
eine umfassende und langfristige Sichtweise einzunehmen und 
gleichzeitig den Herausforderungen auf dem Gebiet der Ent-
wicklung und dem Schutz der schwächsten Länder und sozialen 
Gruppen Rechnung zu tragen; 

 3. betont, wie wichtig es ist, mittels energischer Koope-
rationsbemühungen seitens aller Länder und Institutionen zur 
Förderung der weltwirtschaftlichen Entwicklung ein förderli-
ches internationales Umfeld zu schaffen, und fordert zu diesem 
Zweck alle Länder, insbesondere die führenden Industrieländer, 
die einen maßgeblichen Einfluss auf das Wachstum der Welt-
wirtschaft haben, auf, koordinierte Politiken zu beschließen 
und zu verfolgen, die das Wachstum der Weltwirtschaft und die 
internationale Finanzstabilität sowie ein günstiges außenwirt-
schaftliches Klima für eine weitreichende wirtschaftliche Ge-
sundung, namentlich die vollständige Gesundung der von der 
Krise betroffenen Länder, fördern; 

 4. erkennt an, wie wichtig die internationale Finanzstabi-
lität ist, und bittet in diesem Zusammenhang die entwickelten 
Länder, insbesondere die führenden Industrieländer, bei der 
Ausarbeitung ihrer makroökonomischen Politiken die vorran-
gige Bedeutung des Wachstums und der Entwicklung, insbe-
sondere der Entwicklungsländer, zu berücksichtigen; 

 5. betont, wie wichtig es ist, auf innerstaatlicher Ebene 
über starke Institutionen zu verfügen, die das Wachstum und 
die Entwicklung unter anderem durch eine solide makroöko-
nomische Politik und eine Politik zur Stärkung der ordnungs- 
und aufsichtsrechtlichen Systeme des Finanz- und Bankensek-
tors fördern, so auch durch angemessene institutionelle Rege-
lungen in den Herkunfts- sowie den Zielländern internationaler 
Kapitalströme; 

 6. erkennt an, wie wichtig es ist, das Wachstum der am 
wenigsten entwickelten Länder, die nach wie vor die ärmsten 
 
5 A/54/512/Add.1. 
6 Siehe www.un.org/esa/coordination/ecesa/eces99-1.htm. 
7 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.99.II.C.1 
8 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.99.II.D.1. 
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und schwächsten Mitglieder der internationalen Gemeinschaft 
sind, zu beschleunigen und ihre Entwicklungsaussichten voran-
zubringen, und fordert die Entwicklungspartner auf, sich auch 
weiterhin um die Anhebung der öffentlichen Entwicklungshilfe, 
um höhere Schuldenerleichterungen, verbesserten Zugang zu 
den Märkten und umfangreichere Zahlungsbilanzhilfen zu be-
mühen; 

 7. betont, dass in den geeigneten Institutionen und Foren, 
unter anderem auf regionaler und subregionaler Ebene, ein an-
haltender und konstruktiver Dialog zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern über die weiterhin not-
wendige Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft bei 
der Ausarbeitung von Ansätzen zur Förderung der Finanzstabi-
lität und über die Fragen im Zusammenhang mit der Stärkung 
und der Reform des internationalen Finanzsystems geführt 
werden muss, und weist in diesem Zusammenhang erneut auf 
die Notwendigkeit hin, die Mitwirkung der Entwicklungsländer 
an den internationalen wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen 
auszuweiten und zu verstärken, um effizientere internationale 
Finanzinstitutionen und -abmachungen zu fördern, die eine 
wirksame Vertretung aller maßgeblichen Interessen ermögli-
chen; 

 8. befürwortet die Vertiefung des Dialogs zwischen dem 
Wirtschafts- und Sozialrat und den Bretton-Woods-Insti-
tutionen mit dem Ziel, das breite Spektrum der erforderlichen 
Reformen in einem internationalen Finanzsystem zu fördern, 
das die weltweiten Interessen der internationalen Gemeinschaft 
widerspiegelt, und empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass 
sie auf ihrer nächsten Tagung auf hoher Ebene vorrangig die 
erforderlichen Modalitäten zur Stärkung und Stabilisierung ei-
nes internationalen Finanzsystems prüfen, das in der Lage ist, 
den Herausforderungen auf dem Gebiet der Entwicklung, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, besser zu begegnen und 
die wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit in der Weltwirt-
schaft zu fördern; 

 9. betont, dass die internationalen Finanzinstitutionen bei 
der Abgabe grundsatzpolitischer Ratschläge und bei der Unter-
stützung von Anpassungsprogrammen sicherstellen sollen, dass 
sie den besonderen Gegebenheiten der betroffenen Länder und 
den besonderen Bedürfnissen der Entwicklungsländer Rech-
nung tragen und auf das bestmögliche Ergebnis im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung, einschließlich der Beseitigung der 
Armut, hinwirken, unter anderem durch den Schutz der effekti-
ven Sozialausgaben, die von jedem Land im Einklang mit sei-
nen nationalen Strategien zu Gunsten der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung festgelegt werden; 

 10. unterstreicht die Notwendigkeit, die Rolle der interna-
tionalen, regionalen und subregionalen Finanzinstitutionen im 
Hinblick auf die Verhütung, das Management und die rasche 
und wirksame Beilegung internationaler Finanzkrisen genauer 
festzulegen und ihre diesbezüglichen Kapazitäten zu ver-
bessern, befürwortet die Anstrengungen zur Verstärkung der 
stabilisierenden Rolle, die die regionalen und subregionalen 
Finanzinstitutionen und -abmachungen bei der Behandlung 

monetärer und finanzieller Fragen spielen, im Einklang mit 
dem Mandat der jeweiligen Institution, und ersucht die Regio-
nalkommissionen, der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung im Rahmen ihrer regelmäßigen Berichte an 
den Wirtschafts- und Sozialrat ihre Auffassungen zu dieser 
Frage zu unterbreiten; 

 11. betont, dass weitere Frühwarnkapazitäten und -moda-
litäten entwickelt werden müssen, um drohende Finanzkrisen 
zu verhüten oder gegebenenfalls rechtzeitig gegen sie vorzuge-
hen, und legt dem Internationalen Währungsfonds und anderen 
zuständigen internationalen und regionalen Institutionen in die-
ser Hinsicht nahe, auch künftig Anstrengungen zur Unterstüt-
zung dieses Prozesses zu unternehmen; 

 12. unterstreicht die Notwendigkeit einer Stärkung der 
weltweiten Finanzstabilität, unter anderem durch die Ausstat-
tung der internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere des 
Internationalen Währungsfonds, mit ausreichenden Mitteln, 
damit sie Ländern, die in Finanzkrisen geraten, rechtzeitig Not-
standskredite gewähren können; 

 13. betont, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs 
geordnet, stufenweise und in schlüssiger Abfolge vonstatten 
gehen und mit der Stärkung der Fähigkeit der Länder einherge-
hen muss, die Folgen dieser Liberalisierung zu tragen, unter-
streicht die maßgebliche Bedeutung solider innerstaatlicher Fi-
nanzsysteme und eines wirksamen, auf Risikovorsorge bedach-
ten Aufsichtsregimes, bittet den Internationalen Währungs-
fonds, die Weltbank und die zuständigen internationalen Auf-
sichtsorgane, zu diesem Prozess beizutragen, und erkennt in 
diesem Zusammenhang die Autonomie aller Länder bei der 
Regelung des Kapitalverkehrs im Einklang mit ihren nationalen 
Prioritäten und Bedürfnissen an; 

 14. bekräftigt die Notwendigkeit, die internationalen und 
die einzelstaatlichen Finanzsysteme durch eine wirksamere, auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene stattfindende 
Überwachung des öffentlichen und des Privatsektors zu stär-
ken, die nach Bedarf unter anderem auf der Verbesserung der 
Verfügbarkeit und der Transparenz von Informationen beruht, 
sowie durch mögliche zusätzliche Aufsichts- und freiwillige 
Offenlegungsmaßnahmen hinsichtlich der Finanzmarktteilneh-
mer, einschließlich der internationalen institutionellen Anleger, 
insbesondere wenn es um Transaktionen mit hohem Ver-
schuldungsgrad geht, und bekräftigt in diesem Zusammenhang 
außerdem, wie wichtig es ist, in den maßgeblichen Foren wei-
terhin Fragen im Zusammenhang mit Überwachung, Transpa-
renz und Offenlegung, Ordnungspolitik und Aufsicht zu behan-
deln; 

 15. betont, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwi-
schen der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds 
in bestimmten Bereichen, in denen es der Zusammenarbeit be-
darf, wie beispielsweise im Finanzsektor, unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Mandate der beiden Institutionen zu ver-
stärken, und betont außerdem, dass die mit der Bewältigung 
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von Finanzkrisen befassten Institutionen das allgemeine Ziel 
der Erleichterung der langfristigen Entwicklung im Auge behal-
ten müssen; 

 16. fordert die Wiederaufnahme nationaler, regionaler 
und internationaler Anstrengungen zur Förderung einer stärke-
ren Einbeziehung des Privatsektors in die Verhütung und       
Überwindung von Finanzkrisen, unterstreicht in diesem Zu-
sammenhang, wie wichtig es ist, die Anpassungskosten in aus-
gewogenerer Weise auf den öffentlichen und den Privatsektor 
und zwischen Schuldnern, Gläubigern und Anlegern zu vertei-
len, und ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, die Generalversammlung auf ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung über die von ihr zu dieser Frage unter-
nommenen Arbeiten zu informieren; 

 17. fordert die internationale Gemeinschaft erneut auf, 
weiterhin Anstrengungen auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene zu unternehmen, um die negativen Auswirkun-
gen übermäßiger Schwankungen der weltweiten Finanzströme 
so weit wie möglich verringern zu helfen, weist in diesem Zu-
sammenhang erneut auf die Notwendigkeit hin, die Schaffung 
eines ordnungspolitischen Rahmens für den kurzfristigen Kapi-
talverkehr und den Devisenhandel zu erwägen, und bittet den 
Internationalen Währungsfonds und die zuständigen ordnungs-
politischen Organe, zu diesem Prozess beizutragen; 

 18. betont, wie wichtig es ist, dass Organisationen des 
Privatsektors bei der Bewertung hoheitlicher Länderrisiken 
nach objektiven und transparenten Parametern vorgehen, und 
bittet in dieser Hinsicht die zuständigen nationalen, regionalen 
und internationalen ordnungspolitischen Organe, zur Ausarbei-
tung angemessener Normen beizutragen, um sicherzustellen, 
dass die Risikobewertungsorganisationen rechtzeitig und re-
gelmäßig vollständige und genaue Informationen bereitstellen; 

 19. befürwortet es, dass die Weltbank und die regionalen 
Entwicklungsbanken weiterhin Anstrengungen unternehmen, 
um den Regierungen bei der Bewältigung der sozialen Folgen 
der Krisen behilflich zu sein, namentlich indem sie das soziale 
Netz in den Entwicklungsländern, insbesondere für die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen, verbessern, ohne die lang-
fristigen Entwicklungsziele aus den Augen zu verlieren; 

 20. ersucht den Generalsekretär, unter anderem durch Zu-
sammenarbeit mit den Regionalkommissionen und mit regiona-
len und subregionalen Initiativen die zurzeit unternommenen 
Arbeiten zur Benennung von Maßnahmen zu unterstützen, die 
zu einem stabileren und berechenbareren Finanzsystem beitra-
gen sollen, das den Herausforderungen der Entwicklung, insbe-
sondere der Entwicklungsländer, Rechnung trägt, und ersucht 
in dieser Hinsicht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung die Ergebnisse dieser 
Arbeiten vorzulegen; 

 21. ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger Zu-
sammenarbeit mit allen zuständigen Stellen innerhalb der Ver-
einten Nationen, namentlich der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen und den Regionalkommis-

sionen, im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und im Benehmen 
mit den Bretton-Woods-Institutionen der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Entwicklungsfinanzierung, einschließlich des Nettoressour-
centransfers zwischen Entwicklungsländern und entwickelten 
Ländern" einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen, der eine Analyse der gegenwärtigen Trends 
bei den globalen Finanzströmen und Empfehlungen für eine 
Agenda zu Gunsten eines gestärkten und stabileren internatio-
nalen Finanzsystems enthält, das den Wachstums- und 
Entwicklungsprioritäten, vor allem der Entwicklungsländer, 
sowie der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Gerechtig-
keit in der Weltwirtschaft Rechnung trägt; 

 22. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, 
diese Resolution dem Direktorium der Weltbank und dem Exe-
kutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds zu über-
mitteln und somit als Beitrag zu ihrer Erörterung der darin an-
geschnittenen Fragen zur Kenntnis zu bringen. 
 

RESOLUTION 54/198 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.3 und Korr.1) 

54/198. Internationaler Handel und Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 50/95 und 50/98 vom 
20. Dezember 1995, 51/167 vom 16. Dezember 1996, 52/182 
vom 18. Dezember 1997 und 53/170 vom 15. Dezember 1998 
sowie der einschlägigen internationalen Übereinkünfte betref-
fend Handel, Wirtschaftswachstum, Entwicklung und damit zu-
sammenhängende Fragen, 

 sowie in Bekräftigung der Ergebnisse der in Midrand (Süd-
afrika) abgehaltenen neunten Tagung der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen9, die einen wichti-
gen Rahmen für die Förderung einer Partnerschaft für Wach-
stum und Entwicklung darstellen, 

 betonend, dass ein günstiges und förderliches internationa-
les wirtschaftliches und finanzielles Umfeld und ein positives 
Investitionsklima für das Wachstum der Weltwirtschaft, na-
mentlich auch die Schaffung von Arbeitsplätzen, und insbeson-
dere für das Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungs-
länder erforderlich sind, und außerdem betonend, dass jedes 
Land für seine eigene Wirtschaftspolitik zu Gunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung verantwortlich ist, 

 in Anbetracht der Notwendigkeit einer Liberalisierung des 
multilateralen Handels, sowie feststellend, dass viele Entwick-
lungsländer die Rechte und Pflichten der Welthandelsorganisa-
tion übernommen haben, ohne die Vorteile des multilateralen 

 
9 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, 
Ninth Session, Midrand, South Africa, 27 April-11 May 1996, Report and An-
nexes (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.II.D.4), Erster 
Teil, Abschnitt A. 
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Handelssystems in vollem Umfang nutzen und voll daran teil-
haben zu können, und dass es gilt, die Liberalisierung voranzu-
treiben und für einen besseren Marktzugang zu sorgen, insbe-
sondere auf Gebieten und für Produkte, die für die Entwick-
lungsländer von besonderem Interesse sind, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass es wichtig ist, den Ent-
wicklungsländern beim Aufbau der Kapazitäten behilflich zu 
sein, die sie für eine wirkungsvolle Beteiligung am internatio-
nalen Handel benötigen, 

 betonend, dass die vollinhaltliche und getreue Einhaltung 
der in multilateralen Handelsübereinkommen eingegangenen 
Engagements und Verpflichtungen für eine ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung und für die Stabilität der Weltwirt-
schaft wichtig ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, allen 
Mitgliedern der Welthandelsorganisation Gelegenheit zu ge-
ben, sich voll und wirksam am Prozess der multilateralen Han-
delsverhandlungen und an anderen Aktivitäten innerhalb des 
multilateralen Handelssystems zu beteiligen, um die Herbeifüh-
rung ausgewogener Ergebnisse zu erleichtern, die den Interes-
sen aller Mitglieder entsprechen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels- und Ent-
wicklungsrats über seine sechsundvierzigste Tagung10 sowie 
von dem Bericht des Generalsekretärs der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen über spezifische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnis-
sen und Problemen der Binnenentwicklungsländer11, 

 im Kontext des internationalen Handels und der Entwick-
lung Kenntnis nehmend von den laufenden Arbeiten der Ge-
meinsamen Arbeitsgruppe für kleine Staaten des Common-
wealth-Sekretariats und der Weltbank, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs12, 

 1. anerkennt die Wichtigkeit des Ausbaus des internatio-
nalen Handels als Wachstums- und Entwicklungsmotor sowie 
in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, die Ent-
wicklungs- und die Übergangsländer rasch und vollständig in 
das internationale Handelssystem einzubinden, in vollem Be-
wusstsein der Chancen und Herausforderungen der Globalisie-
rung und der Liberalisierung und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Situation der einzelnen Länder, insbesondere der 
Handelsinteressen und Entwicklungsbedürfnisse der Entwick-
lungsländer; 

 2. erneuert ihre Verpflichtung, ein offenes, auf Regeln 
gestütztes, gerechtes, sicheres, nichtdiskriminierendes, transpa-

 
10 A/54/15 (Teil V). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll 
der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 15. 
11 A/54/529, Anlage. 
12 A/54/304. 

rentes und berechenbares multilaterales Handelssystem zu ge-
währleisten und zu stärken, das zum wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritt aller Länder und Völker beiträgt, indem es die 
Liberalisierung und den Ausbau des Handels, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Stabilität fördert und einen Rahmen 
für die Gestaltung der internationalen Handelsbeziehungen bie-
tet; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die sich verschlechtern-
den Austauschverhältnisse bei Grundstoffen, insbesondere für 
Nettoexporteure dieser Stoffe, sowie über die mangelnden Di-
versifizierungsfortschritte in vielen Entwicklungsländern und 
unterstreicht in diesem Zusammenhang nachdrücklich, dass 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Maß-
nahmen getroffen werden müssen, unter anderem durch die 
Verbesserung der Marktzugangsbedingungen  und die Unter-
stützung beim Kapazitätsaufbau; 

 4. erkennt an, dass eine maßgebliche Verbesserung des 
Marktzugangs für Güter- und Dienstleistungsexporte aus den 
Entwicklungsländern, unter anderem durch den Abbau oder die 
Beseitigung tarifärer und nichttarifärer Hindernisse, bei den 
multilateralen Handelsverhandlungen ein Thema von hohem 
Vorrang sein sollte und nimmt in diesem Zusammenhang 
Kenntnis von den Bedürfnissen und den Anliegen einiger Über-
gangsländer; 

 5. missbilligt jeden Versuch, multilateral vereinbarte 
Verfahren für die Gestaltung des internationalen Handels mit-
tels einseitiger Maßnahmen zu umgehen oder zu untergraben, 
die zu den multilateralen Handelsregeln und -vorschriften, na-
mentlich den in den multilateralen Handelsverhandlungen der 
Uruguay-Runde vereinbarten, im Widerspruch stehen; 

 6. bekundet ihre Besorgnis über den immer häufigeren 
Rückgriff auf Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen und 
betont, dass diese nicht als protektionistische Maßnahmen an-
gewandt werden sollten; 

 7. bekräftigt die Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen als Koordinierungsstelle im 
Rahmen der Vereinten Nationen für die integrierte Behandlung 
von Entwicklungsfragen und damit verknüpften Fragen auf den 
Gebieten Handel, Finanzen, Technologie, Investitionen und 
nachhaltige Entwicklung; 

 8. begrüßt die Fortschritte, die der Handels- und Ent-
wicklungsrat und die Gastregierung bei den Vorbereitungen der 
für die Zeit vom 12. bis 19. Februar 2000 in Bangkok angesetz-
ten zehnten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen bisher erzielt haben, ist der Auffassung, 
dass die zehnte Tagung der Konferenz für das System der Ver-
einten Nationen und die internationale Gemeinschaft unter an-
derem eine wichtige Gelegenheit bieten wird, um gemeinsame 
Überlegungen zum Thema Entwicklung anzustellen und so zu 
einem Konsens über Entwicklungsstrategien in einer zuneh-
mend interdependenten Welt zu gelangen, durch die Anwen-
dung der in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen auf 
eine Weise, die es ermöglicht, die Globalisierung zu einem 
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wirksamen Instrument für die Entwicklung aller Länder und al-
ler Menschen zu machen, wobei die internationale Gemein-
schaft in diesem Zusammenhang die Politik und den institutio-
nellen Rahmen für den weltweiten Handel und die Finanzbe-
ziehungen einer rigorosen und ausgewogenen Überprüfung un-
terziehen sollte, und dass die Konferenz den Mitgliedstaaten in 
diesem Zusammenhang Gelegenheit bieten wird, eine Bilanz 
der wichtigsten internationalen Wirtschaftsinitiativen und 
-entwicklungen zu ziehen und diese zu überprüfen, insbesonde-
re soweit sie seit der neunten Tagung der Konferenz stattge-
funden haben, und fordert die Konferenz nachdrücklich auf, die 
Strategien und Politiken zu prüfen, die die erfolgreiche Einbin-
dung aller in Frage kommenden Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, in die Weltwirtschaft auf fairer Grundlage am 
ehesten gewährleisten und die Gefahr einer weiteren Ausgren-
zung vermeiden13;  

 9. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Handelsliberali-
sierung in den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän-
dern fortzusetzen, namentlich in den Sektoren, die für die Ent-
wicklungsländer im Hinblick auf die Ausfuhr von Interesse 
sind, unter anderem durch 

 a) einen erheblichen Abbau der Zölle, die Herabsetzung 
der Spitzenzölle und die Beseitigung der progressiven Zölle; 

 b) die Beseitigung handelsverzerrender Politiken, protek-
tionistischer Praktiken und nichttarifärer Hemmnisse in den in-
ternationalen Handelsbeziehungen; 

 c) die Gewährleistung dessen, dass die Anwendung von 
Antidumpingzöllen, Ausgleichszöllen und phytosanitären Vor-
schriften und technischen Normen einer wirksamen multilatera-
len Kontrolle unterliegt, damit diese Maßnahmen den multilate-
ralen Regeln und Verpflichtungen genügen und mit ihnen ver-
einbar sind und nicht für protektionistische Zwecke eingesetzt 
werden; 

 d) die Verbesserung und Erneuerung des Systems All-
gemeiner Zollpräferenzen durch die Länder, die Präferenzen 
gewähren, mit dem Ziel, die Entwicklungsländer, insbesondere 
die am wenigsten entwickelten Länder, in das internationale 
Handelssystem zu integrieren und Mittel und Wege zu finden, 
um eine wirksamere Nutzung des Systems Allgemeiner Zoll-
präferenzen zu gewährleisten, und wiederholt in diesem Zu-
sammenhang seine ursprünglichen Grundsätze, das heißt Nicht-
diskriminierung, Universalität, Lastenteilung und Nicht-
reziprozität; 

 10. erklärt außerdem erneut, dass die internationale Ge-
meinschaft die moralische Verpflichtung hat, der Marginalisie-
rung der am wenigsten entwickelten Länder ein Ende zu setzen 
und sie rückgängig zu machen sowie die rasche Integration die-
ser Länder in die Weltwirtschaft zu fördern, und dass alle Län-
der zusammenarbeiten sollen, um den Marktzugang für die 
Ausfuhren der am wenigsten entwickelten Länder im Rahmen 
der Unterstützung ihrer eigenen Bemühungen um den Aufbau 

 
13 Siehe TD/B/EX(20)/L.1. 

von Kapazitäten weiter zu verbessern; begrüßt die von der 
Welthandelsorganisation in Zusammenarbeit mit anderen Or-
ganisationen ergriffenen Initiativen zur Umsetzung des Ak-
tionsplans für die am wenigsten entwickelten Länder, der auf 
ihrer vom 9. bis 13. Dezember 1996 in Singapur abgehaltenen 
ersten Ministerkonferenz verabschiedet wurde, namentlich 
durch wirksame Folgemaßnahmen zu der am 27. und 28. Okto-
ber 1997 in Genf abgehaltenen Tagung auf hoher Ebene über 
integrierte Initiativen zur Entwicklung des Handels der am we-
nigsten entwickelten Länder, unter Kenntnisnahme der Vor-
schläge, die auf dem vom 21. bis 25. Juni 1999 in Sun City 
(Südafrika) abgehaltenen Koordinierungstreffen der am wenig-
sten entwickelten Länder verabschiedet wurden; erkennt an, 
dass die volle Umsetzung des Aktionsplans weitere rasche 
Fortschritte in Richtung auf zollfreie Einfuhren aus den am we-
nigsten entwickelten Ländern erforderlich macht; bittet die zu-
ständigen internationalen Organisationen, die erforderliche 
technische Hilfe zu verstärken, um diesen Ländern beim Aus-
bau ihrer Kapazitäten als Anbieter zu helfen, damit sie den 
größtmöglichen Nutzen aus den Handelschancen ziehen kön-
nen, die durch die Globalisierung und die Liberalisierung ent-
stehen; und begrüßt die für 2001 in Brüssel geplante Abhaltung 
der dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am we-
nigsten entwickelten Länder; 

 11. hebt die dringende Notwendigkeit hervor, die Einbin-
dung der Länder Afrikas in die Weltwirtschaft zu erleichtern, 
begrüßt in diesem Zusammenhang die handlungsorientierte 
Agenda für die Entwicklung Afrikas, die in dem Bericht des 
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika14 dargelegt ist, schließt sich dem Aufruf an, der  in dem 
vom Wirtschafts- und Sozialrat am 8. Juli 1998 verabschiede-
ten Ministerkommuniqué15 enthalten ist, auch weiterhin An-
strengungen zu unternehmen, um den Marktzugang für die Gü-
ter zu verbessern, die für die afrikanischen Volkswirtschaften 
im Hinblick auf die Ausfuhr von Interesse sind, und ihre Be-
mühungen um Diversifizierung und den Aufbau ihrer Kapazitä-
ten als Anbieter weiter zu unterstützen, und ersucht in diesem 
Zusammenhang die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, künftig noch stärker zur Durchführung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung  
Afrikas in den neunziger Jahren16 beizutragen und dabei die 
einvernehmlichen Schlussfolgerungen des Handels- und Ent-
wicklungsrats zu Afrika17 zu berücksichtigen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
in den unter ihr Mandat fallenden Bereichen den Vorberei-

 
14 A/52/871-S/1998/318; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
third Year, Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/318. 
15 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 3 (A/53/3), Kap. IV, Ziffer 5. 
16 Resolution 46/151, Anlage, Abschnitt II. 
17 A/54/15 (Teil V), Kap. I, Abschnitt C, einvernehmliche Schlussfolgerungen 
458 (XLVI). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der 
Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 15.  
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tungsprozess für die abschließende Überprüfung und Bewer-
tung der Durchführung der Neuen Agenda im Jahre 2002 in 
Gang setzt, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Marktzugang, 
der Diversifizierung, der Kapazität als Anbieter, den Ressour-
cenströmen und der Auslandsverschuldung, auf ausländischen 
Direktinvestitionen und Portfolio-Investitionen sowie dem Zu-
gang zur Technologie liegen sollte, und ersucht den Generalse-
kretär in diesem Zusammenhang außerdem, der Generalver-
sammlung zur Behandlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Ta-
gung unter dem Tagesordnungspunkt "Internationaler Handel 
und Entwicklung" einen Bericht über die diesbezüglichen 
Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung des afrikani-
schen Handels vorzulegen, der auf den Empfehlungen des 
Handels- und Entwicklungsrats bezüglich Afrika beruht; 

 13. hebt die Notwendigkeit hervor, im Kontext der inter-
nationalen Zusammenarbeit in Handels- und Entwicklungsfra-
gen besondere Aufmerksamkeit auf die Erfüllung der zahlrei-
chen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Ent-
wicklung zu richten, bei denen es darum geht, den besonderen 
Entwicklungsbedürfnissen und -problemen der kleinen Insel-
entwicklungsländer und der Binnenentwicklungsländer gerecht 
zu werden, und anzuerkennen, dass diejenigen Entwicklungs-
länder, die Transitdienste leisten, einer angemessenen Unter-
stützung zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Transitinfra-
struktur bedürfen; 

 14. billigt die einschlägigen Bestimmungen, die auf der 
zweiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 
für die Überprüfung und Bewertung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern18 verabschiedet 
wurden, und wiederholt in diesem Kontext, dass sich die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in 
stärkerem Maße an der Durchführung des Aktionsprogramms19 
beteiligen muss; 

 15. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Mitglieder 
der Welthandelsorganisation sämtliche Bestimmungen der 
Schlussakte über die Ergebnisse der multilateralen Handelsver-
handlungen der Uruguay-Runde20 unter Berücksichtigung der 
besonderen Interessen der Entwicklungsländer wirksam an-
wenden, um das Wirtschaftswachstum und dessen positive 
Auswirkungen auf die Entwicklung aller Länder zu maximie-
ren, und dass es notwendig ist, die die Entwicklungsländer be-
günstigenden Sonderbestimmungen der multilateralen Han-
delsübereinkommen und der damit zusammenhängenden Mini-
sterbeschlüsse wirksam umzusetzen, insbesondere durch die 
Anwendung der früher vereinbarten Sonder- und Vorzugsbe-
stimmungen und namentlich die Stärkung dieser Konzepte, un-

 
18  Siehe Resolution S-22/2. 
19 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Is-
land Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), 
Kap. I, Resolution 1, Anlage II.  
20 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of 
Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (Veröf-
fentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7). 

ter Berücksichtigung der sich ändernden Realitäten des Welt-
handels und der Globalisierung, und fordert die Regierungen 
und die zuständigen internationalen Organisationen nachdrück-
lich auf, die Ministerbeschlüsse über Maßnahmen zu Gunsten 
der am wenigsten entwickelten Länder beziehungsweise über 
Maßnahmen betreffend die möglichen nachteiligen Auswirkun-
gen des Reformprogramms auf die am wenigsten entwickelten 
Länder und die Nettonahrungsmittelimporteure unter den Ent-
wicklungsländern20 wirksam anzuwenden; 

 16. erkennt an, wie wichtig es ist, die Dynamik in Rich-
tung auf eine verstärkte Handelsliberalisierung, insbesondere 
im Hinblick auf die Gebiete und Güter, die für die Entwick-
lungsländer von Interesse sind, aufrechtzuerhalten und die wei-
teren Liberalisierungsmaßnahmen ausreichend breit anzulegen, 
um den verschiedenen Interessen und Anliegen aller Mitglieder 
im Rahmen der Welthandelsorganisation gerecht zu werden, 
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Tätigkeit der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die 
darauf abzielt, den Entwicklungsländern bei der Erstellung ei-
ner positiven Agenda für künftige multilaterale Handelsver-
handlungen behilflich zu sein, und bittet die Konferenz, diesen 
Ländern auch weiterhin analytische Unterstützung und techni-
sche Hilfe zu gewähren, namentlich auch Hilfe beim Kapazi-
tätsaufbau, damit sie wirksam an den Verhandlungen teilneh-
men können;  

 17. bittet die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, 
die Interessen der Nichtmitglieder der Welthandelsorganisation 
im Kontext der Handelsliberalisierung zu berücksichtigen; 

 18. bittet die internationalen Finanzinstitutionen, sicher-
zustellen, dass bei ihren Tätigkeiten im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit mit den Entwicklungsländern deren Ver-
pflichtungen im Hinblick auf ihre Entwicklungspolitiken, -stra-
tegien und -programme auf dem Gebiet des Handels und damit 
verwandten Gebieten mit dem im Rahmen des multilateralen 
Handelssystems vereinbarten Regelwerk übereinstimmen; 

 19. betont, wie wichtig es ist, dass das internationale Han-
delssystem gestärkt wird und größere Universalität erlangt und 
dass der Prozess beschleunigt wird, der den Entwicklungslän-
dern und den Übergangsländern den Beitritt zur Welthandels-
organisation ermöglichen soll, und betont außerdem, dass die 
Regierungen der Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation 
und die zuständigen internationalen Organisationen den Staa-
ten, die nicht Mitglieder der Welthandelsorganisation sind, be-
hilflich sein müssen, damit diese der Welthandelsorganisation 
mit allen entsprechenden Rechten und Pflichten rasch und auf 
transparente Weise beitreten können, und dass die Handels- 
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und die 
Welthandelsorganisation im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
technische Hilfe gewähren müssen, die zur raschen und voll-
ständigen Integration dieser Länder in das multilaterale Han-
delssystem beitragen wird; 

 20. unterstreicht die Notwendigkeit, der Volatilität kurz-
fristiger Kapitalströme sowie den Auswirkungen der Finanzkri-
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se auf das internationale Handelssystem und die Entwicklungs-
aussichten der Entwicklungsländer und der von der Krise be-
troffenen Länder mit wirksameren Maßnahmen zu begegnen, 
hebt dabei nachdrücklich hervor, dass es zur Überwindung der 
Krise unerlässlich ist, den Zugang zu allen Märkten offen zu 
halten und für ein stetiges Wachstum des Welthandels zu sor-
gen, und lehnt in diesem Zusammenhang den Einsatz jeglicher 
protektionistischer Maßnahmen ab; auf breiterer Ebene besteht 
die Notwendigkeit einer größeren Kohärenz zwischen den von 
der internationalen Gemeinschaft vereinbarten Entwicklungs-
zielen und der Funktionsweise des internationalen Handels- 
und Finanzsystems, und fordert in diesem Zusammenhang eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und den multilateralen Handels- 
und Finanzinstitutionen unter Beteiligung ihrer Sekretariate 
sowie der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Be-
obachterstaaten; 

 21. ersucht den Generalsekretär, bei der Festlegung der 
Termine und der Organisation mandatsmäßiger Zusammen-
künfte zu Handels- und handelsbezogenen Fragen die Komple-
mentarität der Tätigkeit der zuständigen Organe des Systems 
der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisa-
tionen zu fördern, gegebenenfalls unter Beteiligung ihrer Se-
kretariate sowie der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
und der Beobachterstaaten, eingedenk des Mandats der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen; 

 22. anerkennt die Bedeutung einer offenen regionalen 
Wirtschaftsintegration bei der Schaffung neuer Möglichkeiten 
für die Ausweitung des Handels und der Investitionen, betont, 
wie wichtig es ist, dass diese Initiativen mit den Bestimmungen 
der Welthandelsorganisation, soweit anwendbar, im Einklang 
stehen, und erklärt eingedenk des Primats des multilateralen 
Handelssystems, dass regionale Handelsübereinkünfte nach au-
ßen offen bleiben und das multilaterale Handelssystem unter-
stützen sollen, und bittet in diesem Zusammenhang die Regie-
rungen sowie die zwischenstaatlichen und die multilateralen In-
stitutionen, die Wirtschaftsintegration der Entwicklungs- und 
der Übergangsländer weiter zu unterstützen;  

 23. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, auch weiterhin festzustellen und zu analy-
sieren, welche Auswirkungen Investitionsfragen auf die Ent-
wicklung haben, sowie Mittel und Wege zur Förderung auslän-
discher Direktinvestitionen und Portfolio-Investitionen in allen 
Entwicklungsländern unter Berücksichtigung ihrer Interessen 
aufzuzeigen, insbesondere in den am meisten darauf angewie-
senen Ländern sowie in den Übergangsländern mit ähnlichen 
Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der Tätigkeit anderer 
Organisationen, einschließlich der Regionalkommissionen; 

 24. betont, dass der Streitbeilegungsmechanismus der 
Welthandelsorganisation ein Schlüsselelement für die Integrität 
und Glaubwürdigkeit des multilateralen Handelssystems und 
die volle Verwirklichung der Vorteile ist, die auf Grund des 

Abschlusses der multilateralen Handelsverhandlungen der Uru-
guay-Runde zu erwarten sind; 

 25. unterstreicht nachdrücklich, dass die Entwicklungs-
länder unter anderem über das neu gegründete Beratungs-
zentrum für das Recht der Welthandelsorganisation und andere 
Mechanismen technische, namentlich auch rechtliche, Hilfe er-
halten müssen, damit sie den größtmöglichen Nutzen aus dem 
Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation zie-
hen können, auf der Grundlage multilateral vereinbarter Regeln 
und Vorschriften, und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
außerdem nachdrücklich, dass die Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen die technische Hilfe verstär-
ken muss, die sie den Entwicklungsländern, insbesondere den 
am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnen- und den klei-
nen Inselentwicklungsländern, auf diesem Gebiet gewährt; 

 26. vermerkt die zunehmende Bedeutung und Nutzung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs im internationalen Handel 
sowie die Notwendigkeit, die Fähigkeit der Entwicklungsländer 
zur wirksamen Teilhabe am elektronischen Geschäftsverkehr 
zu stärken, und fordert die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen nachdrücklich auf, im Rahmen ihrer Man-
date und in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organen, 
unter Beteiligung ihrer Sekretariate sowie der Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und der Beobachterstaaten, der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der 
Internationalen Fernmeldeunion, des Internationalen Handels-
zentrums und der Regionalkommissionen, den Entwicklungs- 
und Übergangsländern auch künftig zu helfen und unterstreicht 
in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Analyse der 
finanziellen, rechtlichen und ordnungspolitischen Aspekte des 
elektronischen Geschäftsverkehrs sowie seiner Auswirkungen 
auf die Handels- und Entwicklungsaussichten der Entwick-
lungsländer; 

 27. betont, wie wichtig es ist, den Entwicklungsländern 
und den in Betracht kommenden Übergangsländern zu helfen, 
die Effizienz ihrer den Handel unterstützenden Dienstleistun-
gen zu steigern, unter anderem durch die Beseitigung verfah-
renstechnischer Hindernisse und die stärkere Nutzung von Me-
chanismen zur Erleichterung des Handels, insbesondere im 
Verkehrs-, Zoll-, Banken- und Versicherungsbereich sowie auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsinformationen, insbesondere im Fall 
von Klein- und Mittelbetrieben, und bittet die Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in diesem Zu-
sammenhang, im Rahmen ihres Mandats und in Zusammenar-
beit mit anderen zuständigen Organen der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Regionalkommissionen, diesen Ländern auf 
diesen Gebieten auch künftig behilflich zu sein; 

 28. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusammenar-
beit mit anderen zuständigen Organen dem Wirtschafts- und 
Sozialrat auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene seiner Arbeits-
tagung 2000 einen Sachbeitrag zur Rolle der Informations- und 
Kommunikationstechnik in den Bereichen Handel, Finanzen 
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und Investitionen sowie auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten vorzulegen; 

 29. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution und über die Entwicklung 
des multilateralen Handelssystems vorzulegen.  

RESOLUTION 54/199 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.3 und Korr.1) 

54/199. Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den besonderen Bedürfnissen und Problemen der 
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/214 vom 
22. Dezember 1989, 46/212 vom 20. Dezember 1991, 48/169 
vom 21. Dezember 1993, 50/97 vom 20. Dezember 1995 und 
52/183 vom 18. Dezember 1997 und den Weltweiten Rahmen-
plan für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Bin-
nen- und Transitentwicklungsländern und der Gebergemein-
schaft21 sowie auf die einschlägigen Teile der Agenda für Ent-
wicklung22, 

 in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang zum 
Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgelegenheit 
und die Isolierung von den Weltmärkten hinzukommt, sowie 
die prohibitiven Transitkosten und -risiken die gesamten sozio-
ökonomischen Entwicklungsbemühungen der Binnenentwick-
lungsländer schwerwiegenden Einschränkungen unterwerfen, 

 sowie in der Erkenntnis, dass sechzehn der Binnenentwick-
lungsländer von den Vereinten Nationen außerdem den am we-
nigsten entwickelten Ländern zugeordnet werden und dass ihre 
geografische Lage ihre Fähigkeit, sich den Entwicklungsher-
ausforderungen zu stellen, insgesamt zusätzlich beschränkt, 

 ferner in der Erkenntnis, dass die meisten Transitstaaten 
selbst Entwicklungsländer sind, die sich ernsten wirtschaftli-
chen Problemen, wie dem Fehlen einer ausreichenden Ver-
kehrsinfrastruktur, gegenübersehen, 

 feststellend, dass es gilt, die bisherigen internationalen Un-
terstützungsmaßnahmen weiter zu verstärken, um den Proble-
men der Binnenentwicklungsländer besser gerecht zu werden, 

 betonend, dass es gilt, die wirksame und enge Kooperation 
und Zusammenarbeit zwischen den Binnenentwicklungsländern 
und den benachbarten Transitstaaten auf regionaler, subregio-
naler und bilateraler Ebene weiter zu verstärken, unter anderem 
durch Kooperationsvereinbarungen zur Schaffung effizienter 

 
21 TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7, Anhang I. 
22 Resolution 51/240, Anlage. 

Transitverkehrssysteme in Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern, und Kenntnis nehmend von der wichtigen Rolle, die 
den Aktivitäten der Regionalkommissionen in dieser Hinsicht 
zukommt, 

 mit Genugtuung darüber, dass die vierte Tagung von Regie-
rungssachverständigen aus Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern sowie von Vertretern der Geberländer und der Finanz- 
und Entwicklungsinstitutionen vom 24. bis 26. August 1999 in 
New York abgehalten wurde, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Geber für ihre Teil-
nahme an der vierten Tagung von Regierungssachverständigen 
und ihren großzügigen Beitrag, der die Teilnahme von Binnen-
entwicklungsländern erleichtert hat,  

 1. begrüßt die Mitteilung des Generalsekretärs, mit der 
der Zwischenbericht des Sekretariats der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen über spezifische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnis-
sen und Problemen der Binnenstaaten unter den Entwicklungs-
ländern23 übermittelt wurde; 

 2. begrüßt außerdem die einvernehmlichen Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen, die 
auf der vierten Tagung von Regierungssachverständigen aus 
Binnen- und Transitentwicklungsländern sowie von Vertretern 
der Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
angenommen wurden24; 

 3. bekräftigt das Recht der Binnenstaaten, namentlich 
der Binnenentwicklungsländer, auf Zugang zum und vom  
Meer sowie die Freiheit des Transits durch das Hoheitsgebiet 
der Transitstaaten mit allen Verkehrsmitteln gemäß dem Völ-
kerrecht; 

 4. bekräftigt außerdem, dass die Transitstaaten in Aus-
übung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das 
Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die sie 
den Binnenstaaten, namentlich auch den Binnenentwicklungs-
ländern, einräumen, nicht ihre legitimen Interessen beeinträch-
tigen; 

 5. fordert die Binnenentwicklungsländer und die be-
nachbarten Transitstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um ih-
re Bemühungen um Kooperation und Zusammenarbeit, ein-
schließlich der bilateralen und gegebenenfalls der subregiona-
len Zusammenarbeit, bei der Bewältigung ihrer Transit-
verkehrsprobleme weiter zu verstärken, unter anderem durch 
die Verbesserung der materiellen Infrastruktur und der nicht-
materiellen Aspekte der Transitverkehrssysteme sowie durch 
den Ausbau und gegebenenfalls den Abschluss bilateraler und 
subregionaler Vereinbarungen zur Regelung des Transitver-
kehrs, die Entwicklung von Gemeinschaftsprojekten auf dem 

 
23 A/54/529. 
24 Ebd., Abschnitt II. 
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Gebiet des Transitverkehrs und die Stärkung von Institutionen 
und Humanressourcen im Bereich des Transitverkehrs, und 
stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Süd-Süd-Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielt; 

 6. appelliert erneut an alle Staaten, internationalen Or-
ganisationen und Finanzinstitutionen, unverzüglich und vorran-
gig die spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
besonderen Bedürfnissen und Problemen der Binnenentwick-
lungsländer zu ergreifen, die in den Resolutionen und Erklä-
rungen der Generalversammlung und in den Ergebnissen der 
jüngsten großen Konferenzen der Vereinten Nationen, soweit 
diese die Binnenentwicklungsländer betreffen, sowie im Welt-
weiten Rahmenplan für die Zusammenarbeit im Transitverkehr 
zwischen den Binnen- und Transitentwicklungsländern und der 
Gebergemeinschaft21 vorgesehen sind, und die einvernehmli-
chen Empfehlungen und Schlussfolgerungen der vierten Ta-
gung von Regierungssachverständigen aus Binnen- und Tran-
sitentwicklungsländern sowie von Vertretern der Geberländer 
und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen in vollem Um-
fang zu berücksichtigen; 

 7. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen in Zusammenarbeit mit Geberländern und -institutionen, 
insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, den Regionalkommissionen und den zuständigen subre-
gionalen Institutionen nach wie vor unternimmt, um auf Ersu-
chen der betreffenden Binnen- und Transitentwicklungsländer 
spezifische Beratungsgruppen zu organisieren, deren Aufgabe 
darin besteht, Schwerpunktbereiche für Maßnahmen auf natio-
naler und subregionaler Ebene zu benennen und Aktionspro-
gramme zu erstellen; 

 8. bittet die Geberländer, das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanz- und 
Entwicklungsinstitutionen, den Binnen- und Transitentwick-
lungsländern für den Aufbau, die Instandhaltung und die Ver-
besserung ihrer Verkehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit 
dem Transit zusammenhängenden Einrichtungen, einschließlich 
neuer Verkehrswege und verbesserter Kommunikations-
möglichkeiten, angemessene finanzielle und technische Hilfe in 
Form von Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen 
zu gewähren sowie subregionale, regionale und interregionale 
Projekte und Programme zu fördern und in diesem Zusammen-
hang außerdem zu erwägen, unter anderem die Verfügbarkeit 
der verschiedenen Transportarten zu verbessern und ihre opti-
male Nutzung sicherzustellen sowie die intermodale Effizienz 
entlang der Verkehrskorridore zu verbessern; 

 9. betont, dass Hilfe bei der Verbesserung von Transit-
verkehrseinrichtungen und -diensten zu einem festen Bestand-
teil der Gesamtstrategien für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Binnen- und Transitentwicklungsländer gemacht werden 
sollte und dass die Geber infolgedessen die Notwendigkeit ei-
ner langfristigen Umstrukturierung der Wirtschaften der Bin-
nenentwicklungsländer berücksichtigen sollten; 

 10. stellt fest, welche wichtige Rolle die Vereinfachung, 
Harmonisierung und Standardisierung der Transitverfahren und 
-dokumente sowie die Anwendung der Informationstechnik im 
Hinblick auf die Steigerung der Effizienz der Transitsysteme 
gespielt haben, und fordert die Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen auf, in Zusammenarbeit mit 
anderen zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen den Binnen- und Transitentwicklungsländern im Ein-
klang mit ihren Mandaten diesbezüglich auch weiterhin Hilfe 
zu gewähren; 

 11. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
2001 im Rahmen der für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel eine weitere Tagung 
von Regierungssachverständigen aus Binnen- und Transitent-
wicklungsländern sowie von Vertretern der Geberländer und 
der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, einschließlich der 
in Betracht kommenden regionalen und subregionalen Wirt-
schaftsorganisationen und -kommissionen, einzuberufen, mit 
dem Auftrag, die Fortschritte beim Ausbau der Transitver-
kehrssysteme unter Berücksichtigung der sektoralen Aspekte 
und der Transitverkehrskosten im Hinblick auf die Untersu-
chung der Möglichkeit der Ausarbeitung notwendiger hand-
lungsorientierter Maßnahmen zu prüfen; 

 12. ersucht die fünfte Tagung von Regierungssachver-
ständigen aus Binnen- und Transitentwicklungsländern sowie 
von Vertretern der Geberländer und der Finanz- und Entwick-
lungsinstitutionen, den auf der vierten Tagung vorgelegten 
Vorschlag zu prüfen, 2003 eine Ministertagung über Transit-
verkehrsprobleme einzuberufen, um den Problemen der Bin-
nen- und Transitentwicklungsländer die gebührende Aufmerk-
samkeit zu widmen;  

 13. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, sich um freiwilli-
ge Beiträge zu bemühen, um sicherzustellen, dass Vertreter der 
Binnen- und Transitentwicklungsländer an der in Ziffer 11 ge-
nannten Tagung teilnehmen können; 

 14. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zur 
Konzipierung internationaler Politiken und Maßnahmen zur 
Bewältigung der besonderen Probleme der Binnenentwick-
lungsländer, unter anderem durch technische Kooperations-
programme, und legt der Konferenz eindringlich nahe, unter 
anderem die Entwicklung der Infrastruktur, der Einrichtungen 
und der Dienstleistungen für den Transitverkehr ständig weiter 
zu verfolgen, die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen 
zu überwachen, nötigenfalls auch mit Hilfe einer Fallstudie, die 
regionale und subregionale Zusammenarbeit zu fördern, einen 
Konsens über Kooperationsregelungen herbeizuführen, interna-
tionale Unterstützungsmaßnahmen zu erwirken, an allen dies-
bezüglichen Initiativen, insbesondere auch Initiativen des Pri-
vatsektors und der nichtstaatlichen Organisationen, mitzu-
arbeiten und für interregionale Probleme der Binnenentwick-
lungsländer als Anlaufstelle zu fungieren; 
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 15. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Benehmen mit dem Generalsekretär der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um sicherzustellen, dass die in dieser Resolution 
vorgesehenen Tätigkeiten wirksam durchgeführt werden und 
das Büro des Sonderkoordinators der Konferenz für die am 
wenigsten entwickelten Länder und die Binnen- und Inselent-
wicklungsländer im Einklang mit Resolution 52/183 angemes-
sen mit Ressourcen auszustatten, damit es sein Mandat zur wei-
teren Unterstützung der Binnenentwicklungsländer wirksam er-
füllen kann; 

 16. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
gemeinsam mit dem Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn dem 
Handels- und Entwicklungsrat sowie der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung vorzulegen. 

RESOLUTION 54/200 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 107 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 46 Enthaltungen25 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.3 und 
Korr.1) 

54/200. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel 
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen 
Zwangs auf Entwicklungsländer 

 Die Generalversammlung,  

 unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, 

 in Bekräftigung der Erklärung über völkerrechtliche Grund-
sätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen26, in der unter anderem festgelegt ist, dass ein Staat 
keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen 
Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder 
deren Anwendung begünstigen darf, um von ihm die Unterord-
nung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen, 

 eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln 
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Rege-
lung des internationalen Handelssystems und der Handelspoli-
tik zu Gunsten der Entwicklung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom 
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995 und 
52/181 vom 18. Dezember 1997, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung einsei-
tiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nachteilig 

 
25 Einzelheiten siehe Anhang II. 
26 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 

auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstrengungen 
der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemeinen nega-
tiven Einfluss auf die internationale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in Richtung auf 
ein nichtdiskriminierendes und offenes multilaterales Handels-
system hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs27; 

 2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu ver-
hindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirtschaftli-
che Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den zustän-
digen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt wurden 
oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen 
völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind und die gegen 
die wesentlichen Grundsätze des multilateralen Handelssystems 
verstoßen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Anwen-
dung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Auswir-
kungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, nament-
lich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersuchen; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/201 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.4) 

54/201. Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit des 1979 ver-
abschiedeten Wiener Aktionsprogramms für Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung28, ihrer Resolu-
tion 52/184 vom 18. Dezember 1997 und aller anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Natio-
nen sowie der Ergebnisse der großen Konferenzen der Verein-
ten Nationen und deren fünfjährlichen Überprüfungen zum 
Thema Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung, 

 Kenntnis nehmend von diesen Ergebnissen, insbesondere 
von der Agenda für die Wissenschaft – Aktionsplan, die auf der 
vom 26. Juni bis 1. Juli 1999 in Budapest abgehaltenen Welt-
wissenschaftskonferenz verabschiedet wurden29, 

 
27 A/54/486. 
28 Report of the United Nations Conference on Science and Technology for De-
velopment, Vienna, 20-31 August 1979 (Veröffentlichung der Vereinten Natio-
nen, Best.-Nr. E.79.I.21 und Korrigenda), Kap. VII. 
29 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris, 26 October-
17 November 1999, Vol. 1: Resolutions, Resolution 20, Anlage II. 
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 feststellend, dass Fragen im Zusammenhang mit der Nut-
zung von Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung auf dem vom 9. bis 12. November 1998 in Lyon 
(Frankreich) unter der Schirmherrschaft der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen abgehaltenen  
Gipfel "Partner für die Entwicklung" behandelt wurden, 

 in Bekräftigung der Gemeinsamen Zukunftsvision der Wis-
senschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung30, die 
von der Kommission für Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung auf ihrer vierten Tagung verabschie-
det wurde und in der es heißt, dass Wissenschaft und Techno-
logie als gemeinsames Erbe der Menschheit betrachtet werden 
sollten, an dem alle Menschen Anteil haben sollten, 

 betonend, dass das Tempo der Globalisierung weitgehend 
von den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie be-
stimmt wird und dass den Entwicklungsländern geholfen wer-
den sollte, sich die wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse 
sowie die praktischen Fähigkeiten zur Handhabung der Tech-
nologie anzueignen, die sie brauchen, um sich die Chancen der 
Globalisierung zunutze zu machen und der Gefahr ihrer Aus-
grenzung aus dem Globalisierungsprozess zu entgehen, 

 in Anbetracht dessen, dass es gilt, Partnerschaften und 
Netzwerke zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
und akademischen Einrichtungen des Südens und des Nordens 
herzustellen und auszubauen, um die technologischen Fähigkei-
ten und Kompetenzen zu schaffen und zu stärken, die die Ent-
wicklungsländer für den Wettbewerb auf internationalen Märk-
ten brauchen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Informationstechnolo-
gien wichtige Voraussetzungen für die wissenschaftlich-
technische Forschung, Planung, Entwicklung und Entschei-
dungsfindung sind, und in Anbetracht ihrer weitreichenden 
Folgen für die Gesellschaft, 

 im Hinblick auf die Arbeit, die die Kommission im Zuge ih-
res Arbeitsprogramms für die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Entwicklungsländer, sowie gemeinsam mit einigen Übergangs-
ländern leistet, sowie in Bekräftigung ihrer einzigartigen Rolle 
als globales Forum für die Untersuchung wissenschaftlich-
technischer Fragen, für die Verbesserung des Verständnisses 
der Wissenschafts- und Technologiepolitik und für die Ausar-
beitung von wissenschaftlich-technische Angelegenheiten be-
treffenden Empfehlungen und Leitlinien innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen, soweit sie mit der Entwicklung in Zu-
sammenhang stehen, 

 in der Erkenntnis, dass für die Förderung von Wissenschaft 
und Technologie im Dienste der Entwicklung ausreichende 
Ressourcen eingesetzt werden müssen, so auch durch die Be-
reitstellung neuer und zusätzlicher Ressourcen aus allen Quel-
len, 

 
30 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 11 (E/1999/31), Kap. IV, Ziffer 22.  

 sowie in der Erkenntnis, dass es gilt, die Hindernisse anzu-
gehen, denen sich die Entwicklungsländer im Hinblick auf den 
Zugang zu neuen Technologien gegenübersehen, bei gleichzei-
tiger Berücksichtigung der Notwendigkeit des Schutzes von 
geistigen Eigentumsrechten und der besonderen Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer,  

 ferner in der Erkenntnis, dass es gilt, Forschungsergebnisse 
zu verbreiten und Technologien und Fachkenntnisse auf dem 
Gebiet der Biotechnologie, insbesondere in den Bereichen 
Landwirtschaft, Pharmazie und Gesundheitsversorgung, die der 
Menschheit zum Nutzen gereichen könnten, zum Allgemeingut 
zu machen, 

  Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs31, 

 1. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen eine wich-
tige Rolle spielen sollen, wenn es darum geht, die wissenschaft-
lich-technische Zusammenarbeit zu fördern – eine ihrer vorran-
gigen Aufgaben – und den Entwicklungsländern bei ihren Be-
mühungen um die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwick-
lung verstärkte Unterstützung und Hilfe zu gewähren, und weist 
nachdrücklich darauf hin, dass es gilt, die zuständigen Organi-
sationen der Vereinten Nationen, einschließlich der Handels- 
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, besser zur 
Auseinandersetzung mit relevanten Fragen auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Technologie zu befähigen; 

 2. nimmt Kenntnis von der Resolution 1999/61 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1999 und dem Ratsbe-
schluss 274 vom 28. Juli 1999, in denen der Rat die vorläufige 
Tagesordnung und das Sachthema für die fünfte Tagung der 
Kommission für Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung gebilligt hat; 

 3. erkennt die Rolle an, die die Kommission bei der Ko-
ordinierung der Arbeiten des Systems der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie im Dienste 
der Entwicklung spielt, betont, wie wichtig die Arbeiten sind, 
die im Rahmen der Kommission durchgeführt werden sollen, 
insbesondere was ein breites Spektrum neuer globaler Heraus-
forderungen in Wissenschaft und Technologie betrifft, und for-
dert zur Unterstützung dieser Arbeiten auf; 

 4. erkennt außerdem an, wie wichtig der Zugang der 
Entwicklungsländer zu Wissenschaft und Technologie für die 
Steigerung ihrer Produktivität und ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt ist, und betont die Notwendigkeit, den Zu-
gang, vor allem der Entwicklungsländer, zu sowie den Transfer 
von umweltverträglichen Technologien und entsprechendem 
Know-how zu fördern, zu erleichtern beziehungsweise zu fi-
nanzieren, wobei einvernehmlich vereinbarte Konzessions-, 
Vorzugs- und günstige Bedingungen zugrunde zu legen und die 
Notwendigkeit des Schutzes geistiger Eigentumsrechte und die 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu berücksich-
tigen sind; 

 
31 A/54/270 und Korr.1. 
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 5. erkennt ferner die Rolle an, die den Regierungen auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung zukommt, insbesondere soweit es um die Schaf-
fung eines geeigneten ordnungspolitischen Rahmens und ge-
eigneter Anreize für die Entwicklung von Wissenschaft und 
Technologie geht; 

 6. unterstreicht die Rolle, die den Regierungen und den 
internationalen Entwicklungsinstitutionen zukommt, wenn es 
darum geht, den Transfer in Privatbesitz befindlicher Techno-
logien zu einvernehmlich vereinbarten Vorzugsbedingungen an 
die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten ent-
wickelten Länder, zu erleichtern; 

 7. erkennt die Rolle an, die der Partnerschaft zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Sektor, den akademischen 
Forschungszentren und den internationalen Finanzorganisatio-
nen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung zukommt, insbesondere beim Transfer 
sowie beim Auf- und Ausbau wissenschaftlich-technischer Ka-
pazitäten; 

 8. erklärt erneut, dass der Aufbau wissenschaftlich-
technischer Kapazitäten in den Entwicklungsländern weiterhin 
eine vorrangige Frage auf der Tagesordnung der Vereinten Na-
tionen sein sollte, und fordert nachdrücklich dazu auf, im Rah-
men der internationalen Zusammenarbeit vermehrte und ver-
stärkte Anstrengungen zum Aufbau einheimischer wissen-
schaftlich-technischer Kapazitäten in den Entwicklungsländern 
zu unternehmen, so auch was ihre Fähigkeit betrifft, wissen-
schaftlich-technische Fortschritte aus dem Ausland zu nutzen, 
sie zu modifizieren und sie den örtlichen Gegebenheiten anzu-
passen; 

 9. erkennt die Rolle an, die dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor, der Industrie und den Universitäten auf dem 
Gebiet von Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung, insbesondere beim Transfer und beim Aufbau wis-
senschaftlich-technischer Kapazitäten, zukommt; 

 10. betont, wie wichtig es ist, den Technologietransfer an 
die Entwicklungsländer, insbesondere in wissensintensiven 
Sektoren, zu erleichtern, mit dem Ziel, die technischen Kapazi-
täten und  Fähigkeiten in den Entwicklungsländern auszubauen; 

 11. ist sich bewusst, dass die Regierungen sowie regionale 
und internationale Organe Maßnahmen ergreifen müssen, um 
sicherzustellen, dass Frauen besseren Zugang zu wissenschaft-
lich-technischen Bereichen haben, insbesondere solchen, in de-
nen sie nicht vertreten oder unterrepräsentiert sind, und stärker 
daran teilhaben können, eingedenk der wichtigen Rolle, die sie 
im Hinblick auf die weitere Förderung der Innovation und die 
Erarbeitung wissenschaftlich-technischer Methoden spielen 
können; 

 12. unterstreicht die Rolle von Partnerschaften und Netz-
werkmechanismen für die Einbeziehung der Entwicklungs- und 
Übergangsländer in die Weltwirtschaft, insbesondere durch den 

verstärkten Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten, die Förde-
rung des Marktzugangs über ein weites Feld von Sektoren und 
Industrien hinweg, die Verbreitung neuer Unternehmens- und 
Managementkulturen, insbesondere in Klein- und Mittelbetrie-
ben, sowie durch den Ausbau ihrer Möglichkeiten, ihre eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärker zum Tragen 
zu bringen; 

 13. erklärt erneut, dass die in Kapitel 34 der Agenda 2132, 
in den Ergebnissen der neunzehnten Sondertagung der General-
versammlung und in der Agenda für Entwicklung33 aufgeführ-
ten Verpflichtungen zur Bereitstellung von Finanzmitteln und 
zum Transfer von Technologien erfüllt werden müssen; 

 14. ist sich bewusst, dass landwirtschaftliche Anwendun-
gen der Biotechnologie in den Entwicklungsländern, sofern 
gewährleistet werden kann, dass sie mit der Gesundheit der 
Menschen und der Ökosysteme vereinbar sind, zwar reelle 
Chancen zur Steigerung der Produktivität und der Produk-
tionskapazität im Agrarsektor bieten, dass viele Entwicklungs-
länder jedoch nur begrenzten Zugang zu diesen Technologien 
haben und sich bei der Entwicklung der Biotechnologie einer 
Reihe von Hindernissen gegenübersehen; 

 15. ist sich außerdem bewusst, dass es notwendig ist, die 
Auswirkungen neuer biotechnologischer Entwicklungen auf die 
Gesundheit des Menschen, das Wohl und die Lebensgrundla-
gen der Bauern und die Armut in den Entwicklungsländern zu 
untersuchen; 

 16. fordert eine sichere Biotechnologie, die unter anderem 
die Reproduktion der Kulturen fördern und die Entwicklung 
der Entwicklungsländer beschleunigen wird;  

 17. bekräftigt, dass das Sachthema für die Arbeiten der 
Kommission für Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung in den Jahren 1999-2001 in der Zeit zwischen den 
Tagungen "Der Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten in der 
Biotechnologie" lauten wird, wobei  der Landwirtschaft und 
der Agroindustrie, der Gesundheit und der Umwelt besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden wird; dieses Thema wird 
auch die Entwicklung der Humanressourcen durch eine grund-
legende naturwissenschaftliche Bildung, Forschung und Ent-
wicklung sowie deren interdisziplinäre Aspekte ebenso umfas-
sen wie den Transfer, die Vermarktung und die Verbreitung der 
Technologie, eine stärkere öffentliche Bewusstseinsbildung für 
die Gestaltung der Wissenschaftspolitik und die Beteiligung 
der Öffentlichkeit daran, sowie Bioethik, biologische Sicher-
heit, biologische Vielfalt und die diese Fragen betreffenden 
rechtlichen und ordnungspolitischen Angelegenheiten zur Ge-
währleistung einer fairen Behandlung; 

 18. betont, dass es notwendig ist, Verbindungen und Part-
nerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sek-

 
32 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II.  
33 Resolution 51/240, Anlage. 
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tor sowie zwischen Fachzentren und Netzwerken in den ent-
wickelten Ländern und den Entwicklungs- und Übergangslän-
dern zu fördern, mit dem Ziel, die einzelstaatlichen For-
schungskapazitäten und die Kapazitäten auf dem Gebiet der 
Biotechnologie in den Entwicklungsländern auszubauen; 

 19. betont außerdem, dass es gilt, Wissenschaft und 
Technologie in der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu einem 
sektorübergreifenden Thema zu machen, insbesondere durch 
eine wirksame und bessere Koordinierung, namentlich was die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Technolo-
giefolgenabschätzung, -beobachtung und -vorausplanung sowie 
im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, Part-
nerschaften und Netzwerke zu Gunsten innovativer und neuer 
Technologien, Biotechnologie und Schaffung eines für die 
Entwicklung neuer umweltverträglicher Technologien förderli-
chen Umfelds betrifft, und fordert die Organisationen, Fonds 
und Programme der Vereinten Nationen auf, koordiniert vor-
zugehen, um einen Katalog bewährter Technologien zu erarbei-
ten, der es den Entwicklungsländern ermöglicht, eine geeignete 
Auswahl unter den Spitzentechnologien zu treffen; 

 20. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, bei 
seinen operativen Aktivitäten nach Bedarf den Transfer geeig-
neten technischen Know-hows und technischer Fertigkeiten an 
die Entwicklungsländer sicherzustellen; 

 21. erklärt erneut, dass ausreichende Finanzmittel auf 
kontinuierlicher und gesicherter Grundlage erforderlich sind, 
um die Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung zu fördern und insbesondere in den Entwicklungsländern 
im Einklang mit deren Prioritäten einheimische Kapazitäten zu 
schaffen; 

 22. unterstreicht, dass es notwendig ist, die für den Tech-
nologietransfer, insbesondere in die Entwicklungsländer, gel-
tenden ordnungspolitischen Beschränkungen abzubauen und 
betont, wie wichtig es ist, die sich dem Technologietransfer 
entgegenstellenden Hindernisse und nicht zu rechtfertigenden 
Einschränkungen aufzuzeigen, mit dem Ziel, diese Hindernisse 
abzubauen und gleichzeitig konkrete steuerliche und sonstige 
Anreize für den Transfer neuer und innovativer Technologien 
einzuführen; 

 23. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungs-
länder auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie unter 
Ausnutzung ihrer Komplementarität zusammenarbeiten und 
dass es gilt, diese Zusammenarbeit weiter zu fördern, indem in 
den Entwicklungsländern einzelstaatliche Technologie- und In-
formationszentren geschaffen beziehungsweise ausgebaut und 
auf subregionaler, regionaler, interregionaler und weltweiter 
Ebene Netzwerke aufgebaut werden, damit die Forschung, die 
Ausbildung und die Verbreitung von Technologien sowie ge-
meinsame Projekte in den Entwicklungsländern gefördert wer-
den, fordert die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen und andere in Betracht kommende interna-
tionale, regionale und subregionale Organisationen und Pro-
gramme nachdrücklich auf, diese Bemühungen durch die Be-

reitstellung von technischer Hilfe und Finanzmitteln kontinuier-
lich und stärker zu unterstützen, fordert die Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit zwischen Fachzentren, Universitäten und For-
schungseinrichtungen und fordert die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, diese Initiativen nach Bedarf durch 
finanzielle und technische Hilfe zu unterstützen; 

 24. erkennt außerdem an, wie wichtig die Aufrechterhal-
tung einer für alle Seiten nutzbringenden wissenschaftlichen 
und technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs-
ländern sowie zwischen  Entwicklungs- und Übergangsländern 
ist; 

 25. bittet die zuständigen Gremien des Systems der Ver-
einten Nationen, im Hinblick auf Partnerschaften und Netzwer-
ke sowie auf den Gebieten Biotechnologie sowie Informations- 
und Kommunikationstechnik, namentlich auch bei der Konzep-
tion und Umsetzung einzelstaatlicher Strategien für diese 
Technologien oder Mechanismen, Hilfe zu gewähren und die 
Zusammenarbeit zu fördern; 

 26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
zur Behandlung auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat unbeschadet der Periodizität dieses 
Punktes Vorschläge für eine verstärkte Koordinierung der Me-
chanismen der Kommission für Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung innerhalb der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen vorzulegen, um 
die Koordinierung der verschiedenen Bemühungen und Tätig-
keiten auf dem Gebiet der neuen und innovativen Technologi-
en, insbesondere der Informations- und Kommunikationstech-
nik, und deren Anwendung, beispielsweise im elektronischen 
Geschäftsverkehr, sicherzustellen, mit dem Ziel, die Komple-
mentarität der Tätigkeiten im System der Vereinten Nationen 
zu fördern; 

 27. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand der Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen.  

RESOLUTION 54/202 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.5) 

54/202. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit 
im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung des Aus-
landsverschuldungsproblems der Entwicklungs-
länder 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/164 vom 16. De-
zember 1996, 52/185 vom 18. Dezember 1997 und 53/175 vom 
15. Dezember 1998 über die Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung des 
Auslandsverschuldungsproblems der Entwicklungsländer, 

 erneut erklärend, dass die bestehenden Mechanismen zur 
Behebung der Auslandsverschuldungs- und Schuldendienst-
probleme der Entwicklungsländer dringend auf wirksame, aus-
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gewogene und entwicklungsorientierte Weise zur weiteren An-
wendung gebracht werden müssen, damit diesen Ländern ge-
holfen wird, sich von dem Umschuldungsprozess und der un-
tragbaren Schuldenlast zu lösen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Schuld-
nerländer trotz der oft damit verbundenen hohen sozialen Ko-
sten unternehmen, um Wirtschaftsreformen und Stabilisie-
rungs- und Strukturanpassungsprogramme durchzuführen, die 
darauf ausgerichtet sind, Stabilität herbeizuführen, die Inlands-
ersparnisse und -investitionen zu erhöhen, wettbewerbsfähig zu 
werden, um die Möglichkeiten des Zugangs zu den Märkten, 
soweit vorhanden, auszunutzen, die Inflation zu vermindern, 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und den 
sozialen Aspekten der Entwicklung Rechnung zu tragen, wozu 
auch die Beseitigung der Armut und die Schaffung sozialer 
Netze für die schwächeren und ärmeren Schichten ihrer Bevöl-
kerung gehören, und nachdrücklich darauf hinweisend, wie 
wichtig diese Anstrengungen sind, und diese Länder dazu er-
mutigend, auch weiterhin solche Anstrengungen zu unterneh-
men, 

 mit Genugtuung über die von der Gruppe der sieben großen 
Industriestaaten auf ihrer Tagung vom 18. bis 20. Juni 1999 in 
Köln (Deutschland) eingeleitete Schuldeninitiative sowie über 
die jüngsten Beschlüsse des Internationalen Währungsfonds 
und der Weltbank über die verstärkte Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder, die eine tiefgreifendere, brei-
ter angelegte und zügigere Schuldenerleichterung ermöglichen 
soll, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass finanzielle Zwänge 
zu den größten Hindernissen für die zügige Umsetzung der ver-
stärkten Schuldeninitiative für die hochverschuldeten armen 
Länder gehören, betonend, dass eine faire, ausgewogene und 
transparente Lastenteilung zwischen den internationalen öffent-
lichen Gläubigern und anderen Geberländern erreicht werden 
muss, sowie in dieser Hinsicht betonend, dass der Treuhand-
fonds für die hochverschuldeten armen Länder mit ausreichen-
den Finanzmitteln ausgestattet werden muss,  

 mit Genugtuung über die Maßnahmen, die die Gläubiger-
länder im Rahmen des Pariser Clubs und einige Gläubigerlän-
der durch die Streichung und gleichwertige Maßnahmen zur 
Erleichterung der bilateralen Schulden ergriffen haben, 

 mit Besorgnis über die fortbestehenden Schulden- und 
Schuldendienstprobleme der hochverschuldeten Entwicklungs-
länder, die deren Entwicklungsbemühungen und Wirtschafts-
wachstum beeinträchtigen, und betonend, wie wichtig es ist, die 
schwere Schulden- und Schuldendienstlast nach Möglichkeit 
ein für allemal zu erleichtern, mit dem Ziel, eine tragbare Höhe 
der Verschuldung und des Schuldendienstes auf der Grundlage 
eines wirksamen, ausgewogenen, entwicklungsorientierten und 
dauerhaften Ansatzes zu erreichen, sowie gegebenenfalls den 
Gesamtschuldenbestand der ärmsten und am höchsten ver-
schuldeten Entwicklungsländer vorrangig anzugehen, 

 mit großer Besorgnis über die anhaltend hohe Schuldenlast, 
die die meisten afrikanischen Länder und die am wenigsten 

entwickelten Länder nach wie vor zu tragen haben und die un-
ter anderem durch die rückläufige Tendenz vieler Rohstoffprei-
se verschärft wird, 

 sowie mit großer Besorgnis darüber, dass die jüngste Fi-
nanzkrise die Schuldendienstbelastung vieler Entwicklungslän-
der, namentlich derjenigen mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen, verstärkt hat, insbesondere was die rechtzeitige Erfül-
lung ihrer internationalen Schulden- und Schuldendienstver-
pflichtungen trotz schwerer externer und interner finanzieller 
Beschränkungen betrifft, 

 besorgt feststellend, dass eine wachsende Zahl hochver-
schuldeter Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen 
Schwierigkeiten hat, ihren Schuldendienstverpflichtungen ge-
genüber dem Ausland nachzukommen, was unter anderem auf 
Liquiditätsengpässe zurückzuführen ist, 

 betonend, dass eine wirksame Bewirtschaftung der Schul-
den der Entwicklungsländer, namentlich derjenigen mit mittle-
rem Einkommen, zu den wichtigen Faktoren für ihr nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum und das reibungslose Funktionieren 
der Weltwirtschaft gehört, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass der Schuldenüber-
hang der hochverschuldeten armen Länder immer noch ein 
Problem darstellt, das ihre Entwicklung behindert, und in die-
sem Zusammenhang betonend, wie wichtig die volle und zügi-
ge Umsetzung der verstärkten Schuldeninitiative für die hoch-
verschuldeten armen Länder ist, 

 betonend, dass Schuldenstrategien entwickelt werden müs-
sen, die auch weiterhin der Tragbarkeit der Schulden der Ent-
wicklungsländer Rechnung tragen, sowie in diesem Zusam-
menhang betonend, dass diejenigen Initiativen, die den Ent-
wicklungsländern, insbesondere den ärmsten und am höchsten 
verschuldeten Ländern, vor allem in Afrika, bei ihren Bemü-
hungen um den Abbau ihrer Schuldenlast weiterhelfen werden, 
angesichts des nach wie vor sehr hohen Gesamtschuldenbe-
standes und Schuldendienstes dieser Länder voll und rasch um-
gesetzt werden müssen, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit eines fortgesetzten 
weltweiten Wirtschaftswachstums und eines auch weiterhin 
förderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was 
Austauschrelationen, Rohstoffpreise, verbesserten Marktzu-
gang, Handelspraktiken, Zugang zu Technologie, Wechselkur-
se und internationale Zinssätze betrifft, und feststellend, dass 
weiterhin Mittel für ein beständiges Wirtschaftswachstum und 
eine nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer erforder-
lich sind, im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen 
der Generalversammlung und den Ergebnissen der jüngsten 
Konferenzen der Vereinten Nationen, 

 feststellend, dass Mechanismen wie etwa Umschuldungs- 
und Schuldenumwandlungsprogramme allein nicht ausreichen, 
um alle Probleme im Hinblick auf die langfristige Tragbarkeit 
der Schulden zu lösen, 

 betonend, wie wichtig ein gesundes, förderliches Umfeld 
für eine wirksame Schuldenbewirtschaftung ist, 
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 in Anerkennung der Anstrengungen der internationalen 
Gemeinschaft, die zu wirksamen, ausgewogenen, entwick-
lungsorientierten und dauerhaften Lösungen für die Auslands-
verschuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungs-
länder beitragen, und betonend, dass die internationale Ge-
meinschaft zu diesem Zweck weitere geeignete Maßnahmen 
erwägen soll, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die jüngsten Entwicklungen in der Schuldensituation der 
Entwicklungsländer34; 

 2. erkennt an, dass wirksame, ausgewogene, entwick-
lungsorientierte und dauerhafte Lösungen für die Auslandsver-
schuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungs-
länder maßgeblich zur Stärkung der Weltwirtschaft und zu den 
Bemühungen der Entwicklungsländer um die Herbeiführung 
eines beständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung beitragen können, im Einklang mit den ent-
sprechenden Resolutionen der Generalversammlung und den 
Ergebnissen der jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen; 

 3. erkennt außerdem an, dass die Kölner Schuldeninitia-
tive und die jüngsten Beschlüsse der Weltbank und des Interna-
tionalen Währungsfonds über die verstärkte Schuldeninitiative 
für die hochverschuldeten armen Länder zur Herbeiführung 
dauerhafter Lösungen für die Auslandsverschuldungs- und 
Schuldendienstprobleme der hochverschuldeten armen Ent-
wicklungsländer beitragen; 

 4. fordert diejenigen Industrieländer, die noch keine Bei-
träge an die Erweiterte Strukturanpassungsfazilität (inzwischen 
in "Armutsreduzierungs- und Wachstumsfazilität" umbenannt) 
und den Treuhandfonds für die hochverschuldeten armen Län-
der entrichtet haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun; 

 5. nimmt Kenntnis von der Vereinbarung über die Be-
standteile eines Finanzierungsplans für multilaterale Entwick-
lungsbanken und unterstreicht in dieser Hinsicht, dass dringend 
neue und zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden müssen, 
um die ausreichende finanzielle Ausstattung eines Gesamtfi-
nanzierungsplans für die verstärkte Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder sicherzustellen, so auch ins-
besondere für den Treuhandfonds für die hochverschuldeten 
armen Länder im Kontext einer ausgewogenen und transparen-
ten Lastenteilung, die es ermöglichen würde, die Initiative auf 
den Weg zu bringen und mit der Schuldenerleichterung für die-
jenigen Länder zu beginnen, für die eine rückwirkende Erleich-
terung notwendig ist, sowie für diejenigen, von denen zu erwar-
ten ist, dass sie in naher Zukunft den Entscheidungszeitpunkt 
erreichen werden, ohne die durch konzessionäre Kreditfenster 
wie beispielsweise die Internationale Entwicklungsorganisation 
zur Verfügung gestellte Finanzierung zu gefährden, und unter-
streicht in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, die verstärkte In-
itiative in jenen zugangsberechtigten Ländern anzuwenden, die 

 
34 A/54/370. 

den Entscheidungszeitpunkt und den Erfüllungszeitpunkt be-
reits im Rahmen der vorhergehenden Initiative erreicht haben; 

 6. stellt außerdem fest, dass das Konzept der sogenann-
ten variablen Erfüllungszeitpunkte die Möglichkeit bietet, den 
Zeitrahmen für die Anwendung der Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder auf Länder, die die notwen-
digen Voraussetzungen erfüllen, zu verkürzen, sodass die 
Schuldenerleichterung schneller als bei der ursprünglichen In-
itiative für die hochverschuldeten armen Länder erfolgen kann, 
und fordert in dieser Hinsicht nachdrücklich die zügige An-
wendung dieses Konzepts und begrüßt die Flexibilität, die die 
verstärkte Initiative bezüglich Interimshilfen und vorgezogene 
Schuldenerleichterung für die Länder bietet, die die notwen-
digen Voraussetzungen erfüllen; 

 7. betont, wie wichtig es ist, dass die Schuldeninitiative 
für die hochverschuldeten armen Länder flexibel, namentlich 
durch Verkürzung der Zeitspanne zwischen dem Entschei-
dungs- und dem Erfüllungszeitpunkt, unter gebührender Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Politiken der betreffenden 
Länder, sowie transparent und unter voller Mitwirkung der 
Schuldnerländer angewandt wird; 

 8. stellt fest, dass jetzt die Möglichkeit besteht, die Zu-
gangsberechtigung im Rahmen der Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder auf sechsunddreißig Länder 
auszuweiten, und sieht in dieser Hinsicht einer baldigen Über-
prüfung der Liste der hochverschuldeten armen Länder mit In-
teresse entgegen; 

 9. betont, wie wichtig es ist, dass die Auswahlkriterien 
der Schuldeninitiative für die hochverschuldeten armen Länder 
flexibler angewandt werden, namentlich indem die Auswirkun-
gen der im Rahmen der Auswahlkriterien derzeit zur Anwen-
dung kommenden Bedingungen laufend evaluiert und aktiv     
überwacht werden, um sicherzustellen, dass möglichst viele 
hochverschuldete arme Länder erfasst werden, wobei in diesem 
Zusammenhang ein flexibleres Vorgehen in bekannten Grenz-
fällen und für Länder in Postkonfliktsituationen besonders 
wichtig ist, um unter anderem Verzögerungen bei der Er-
stellung einer positiven wirtschaftlichen Leistungsbilanz infol-
ge zeitweiliger Rückschläge durch von außen herangetragene 
Schockeinwirkungen zu vermeiden, damit sich diese Länder 
aus dem Umschuldungsprozess lösen und von der untragbaren 
Schuldenlast befreien können; 

 10. bittet den Internationalen Währungsfonds und die 
Weltbank, die Transparenz und Integrität der Schuldentragbar-
keitsanalysen weiter zu verstärken, und befürwortet es, dass 
weitere unabhängige sachdienliche Studien über das Schulden-
problem der Entwicklungsländer in Auftrag gegeben werden; 

 11. begrüßt den vorgeschlagenen Rahmen zur Verstär-
kung der Verbindung zwischen Schuldenerleichterung und Ar-
mutsbekämpfung, unterstreicht, dass er flexibel angewandt 
werden muss, und räumt dabei gleichzeitig ein, dass das Strate-
giepapier zur Armutsreduzierung zum Entscheidungszeitpunkt 
zwar vorliegen soll, jedoch vorübergehend der Entscheidungs-
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zeitpunkt auch ohne Einigung auf ein Armutsstrategiepapier er-
reicht werden kann, dass aber in allen Fällen zum Erfüllungs-
zeitpunkt nachweisbare Fortschritte bei der Umsetzung einer 
Strategie zur Reduzierung der Armut vorliegen müssen; 

 12. betont, dass die mit der Umsetzung der verstärkten 
Schuldeninitiative für die hochverschuldeten armen Länder zu-
sammenhängenden Armutsbekämpfungsprogramme von den 
Ländern veranlasst werden und im Einklang mit den Prioritäten 
und Programmen der im Rahmen dieser Initiative zugangsbe-
rechtigten Länder stehen müssen, und unterstreicht die Rolle, 
die der Zivilgesellschaft in dieser Hinsicht zukommt; 

 13. unterstreicht, dass Initiativen zur Schuldenerleichte-
rung an verstärkter Transparenz und Berechenbarkeit orientiert 
sein müssen und dass die Schuldnerländer an allen Überprü-
fungen und Analysen zu beteiligen sind, die während der An-
passungszeit durchgeführt werden; 

 14. begrüßt die Entscheidung jener Länder, die bilaterale 
öffentliche Schulden gestrichen haben, und fordert die Gläubi-
gerländer, die dies noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, 
zu erwägen, die bilateralen öffentlichen Schulden der Länder, 
die gemäß der Schuldeninitiative für die hochverschuldeten 
armen Länder die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, ganz 
zu streichen sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Berücksich-
tigung der Bedürfnisse von Ländern in Postkonfliktsituationen, 
insbesondere derjenigen mit hartnäckigen Zahlungsrückstän-
den, der von schweren Naturkatastrophen betroffenen Ent-
wicklungsländer und der armen Länder mit sehr niedrigen Indi-
katoren für soziale und menschliche Entwicklung zu ergreifen, 
und namentlich die Möglichkeit von Schuldenerleichterungs-
maßnahmen, unter anderem durch Streichung und gleichwerti-
ge Erleichterung bilateraler öffentlicher Schulden, zu erwägen, 
und unterstreicht, wie wichtig es ist, Bündnisse mit Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft und nichtstaatlichen Organisationen 
in allen Ländern zu schließen, um die Umsetzung von Schul-
denerlassankündigungen in kürzestmöglicher Zeit sicherzustel-
len, damit die gemäß der Initiative zugangsberechtigten Länder 
rasch aus solchen Ankündigungen Nutzen ziehen können; 

 15. stellt fest, dass die Mittel zur Erleichterung der multi-
lateralen Schulden positive Auswirkungen haben können, in-
dem sie den Regierungen dabei helfen, die Ausgaben für vor-
rangige soziale Bereiche zu gewährleisten oder zu erhöhen, und 
legt den Gebern nahe, im Rahmen der verstärkten Schul-
deninitiative für die hochverschuldeten armen Länder auch 
künftig Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen; 

 16. unterstreicht den Grundsatz, dass die Finanzierung 
jeglicher Schuldenerleichterung sich nicht nachteilig auf die 
Unterstützung für andere Entwicklungstätigkeiten zu Gunsten 
der Entwicklungsländer auswirken darf, auch nicht auf die Hö-
he der Finanzmittel für die Fonds und Programme der Verein-
ten Nationen, und begrüßt in diesem Zusammenhang den Be-
schluss des Gemeinsamen Ministerausschusses der Gouver-
neursräte der Weltbank und des Internationalen Währungs-
fonds für den Transfer realer Ressourcen an Entwicklungslän-
der (Entwicklungsausschuss), dass die Finanzierung der Schul-
denerleichterung die Finanzierung durch konzessionäre Kredit-

fenster wie beispielsweise die Internationale Entwicklungsor-
ganisation nicht gefährden darf, und bringt ihre Anerkennung 
für einige entwickelte Länder zum Ausdruck, die das vereinbar-
te Ziel, 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts als öffentliche 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, erreicht oder sogar über-
schritten haben, und fordert gleichzeitig die anderen entwickel-
ten Länder auf, dieses Ziel für die öffentliche Entwicklungshil-
fe so bald wie möglich zu verwirklichen; 

 17. spricht ihren Dank aus für die von den Gläubigerlän-
dern des Pariser Clubs im Dezember 1998 ergriffenen Maß-
nahmen hinsichtlich der Schulden der vom Hurrikan "Mitch" 
heimgesuchten Länder und wiederholt in dieser Hinsicht, dass 
die Versprechen bezüglich Schuldenerleichterungen in kür-
zestmöglicher Zeit eingelöst werden müssen, um die erforderli-
chen Ressourcen für die Wiederaufbaubemühungen dieser 
Länder freizusetzen, begrüßt den Beschluss verschiedener Län-
der, die Schuldensituation Honduras' und Nicaraguas anzuge-
hen, namentlich durch Streichung ihrer bilateralen öffentlichen 
Schulden, und bittet andere Länder, ähnliche Schritte zu unter-
nehmen; 

 18. ermutigt die internationale Gläubigergemeinschaft, im 
Falle von Ländern mit sehr hohem Schuldenüberhang, so auch 
vor allem der afrikanischen Länder mit niedrigem Einkommen, 
geeignete Maßnahmen zu erwägen, um einen angemessenen 
und dauerhaften Beitrag zur Erreichung des gemeinsamen Ziels 
einer tragbaren Verschuldung zu leisten; 

 19. ist sich der Schwierigkeiten der hochverschuldeten 
Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen und anderer 
hochverschuldeter Länder mit mittlerem Einkommen bewusst, 
ihren Auslandsschulden- und Schuldendienstverpflichtungen 
nachzukommen, und stellt fest, dass sich in einigen von ihnen 
die Situation verschlechtert hat, unter anderem auf Grund ver-
schärfter Liquiditätsprobleme, was möglicherweise eine Schul-
denbehandlung erfordert, gegebenenfalls auch Maßnahmen für 
den Abbau von Schulden; 

 20. fordert abgestimmte nationale und internationale 
Maßnahmen zur wirksamen Bewältigung der Schuldenproble-
me der Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen, mit dem 
Ziel, ihre potenziellen Probleme im Hinblick auf die langfristi-
ge Tragbarkeit von Schulden durch verschiedene Schuldenbe-
handlungsmaßnahmen zu lösen, so auch gegebenenfalls durch 
geordnete Mechanismen für den Abbau von Schulden, und legt 
allen Gläubiger- und Schuldnerländern nahe, alle bestehenden 
Mechanismen für den Schuldenabbau nach Bedarf so umfas-
send wie möglich zu nutzen; 

 21. anerkennt die Anstrengungen, die die verschuldeten 
Entwicklungsländer unternehmen, um trotz hoher sozialer Ko-
sten ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen, und 
legt den privaten Gläubigern und insbesondere den Geschäfts-
banken in dieser Hinsicht nahe, ihre Initiativen und Bemühun-
gen zur Bewältigung der Probleme fortzusetzen, die die Ent-
wicklungsländer mit mittlerem Einkommen, insbesondere die-
jenigen, die von der Finanzkrise betroffen sind, in Bezug auf 
ihre Schulden bei Geschäftsbanken haben; 
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 22. ist sich dessen bewusst, dass die Zusammenarbeit mit 
allen Gläubigern fortgesetzt werden muss, um den kontinuierli-
chen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten zu erleich-
tern, und fordert für den Fall, dass außergewöhnliche Umstände 
ein Land vorübergehend daran hindern, seinen Schuldendienst-
verpflichtungen nachzukommen, die Regierungen nachdrück-
lich auf, in transparenter Weise und rechtzeitig mit den Gläubi-
gern eine tragfähige Lösung des Rückzahlungsproblems auszu-
arbeiten; 

 23. ist sich außerdem der Notwendigkeit bewusst, die be-
stehenden Maßnahmen zur Schuldenerleichterung in größt-
möglichem Umfang anzuwenden, so auch die bestehenden Fa-
zilitäten zur Schuldenerleichterung durch verschiedene Schul-
denumwandlungsprogramme, wie beispielsweise Umwandlung 
von Schulden in Beteiligungen, Schuldenerlass gegen Natur-
schutz, Schuldenerlass gegen Kinderförderung und anderweiti-
gen Schuldenerlass gegen Entwicklungsförderung, sowie Maß-
nahmen zu Gunsten der schwächsten Gesellschaftsschichten in 
diesen Ländern zu unterstützen und Schuldenumwandlungs-
techniken auszuarbeiten, die auf Programme und Projekte zu 
Gunsten der sozialen Entwicklung angewandt werden können, 
im Einklang mit den Prioritäten des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung35; 

 24. unterstreicht, dass Schuldenerleichterungen zur Ver-
wirklichung von Entwicklungszielen, namentlich zur Verringe-
rung der Armut, beitragen sollen, und fordert in dieser Hinsicht 
die Länder nachdrücklich auf, die durch Schuldenerleichterung, 
insbesondere durch Streichung und Abbau von Schulden, frei-
gesetzten Ressourcen zur Verwirklichung dieser Ziele einzu-
setzen; 

 25. verweist im Bewusstsein der Vorteile aus der Liberali-
sierung des internationalen Kapitalverkehrs auf die nachteiligen 
Auswirkungen der Schwankungen der kurzfristigen Kapital-
ströme auf die Wechselkurse, die Zinssätze und die Schuldensi-
tuation der Entwicklungsländer und betont, dass es notwendig 
ist, grundsatzpolitische Maßnahmen kohärent anzuwenden und 
den Kapitalverkehr in einer geordneten, graduellen und folge-
richtigen Weise zu liberalisieren, die mit der Stärkung der Fä-
higkeit der Länder zur besseren Verkraftung ihrer Folgen 
Schritt hält, mit dem Ziel, die nachteiligen Auswirkungen die-
ser Schwankungen zu mildern; 

 26. stellt fest, dass Schuldenerleichterung allein die Armut 
nicht verringern wird, und betont in dieser Hinsicht, wie wich-
tig ein förderliches Umfeld sowie ein effizienter, transparenter 
und rechenschaftspflichtiger öffentlicher Dienst und eine eben-
solche Verwaltung sind, und betont außerdem, dass es dringend 
erforderlich ist, finanzielle Unterstützung in ausreichender Hö-
he für die Schuldenerleichterung sicherzustellen und insbeson-
dere einen Gesamtfinanzierungsplan für die verstärkte Schul-

 
35 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 
vom 19. April 1995). 

deninitiative für die hochverschuldeten armen Länder zu ver-
einbaren; 

 27. unterstreicht, dass die institutionelle Kapazität der 
Entwicklungsländer auf dem Gebiet der Schuldenbewirt-
schaftung gestärkt werden muss, fordert die internationale Ge-
meinschaft auf, die hierfür unternommenen Anstrengungen zu 
unterstützen, und unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig 
Initiativen wie beispielsweise das System für Schuldenbewirt-
schaftung und Finanzanalyse36 sowie das Programm für den 
Aufbau von Kapazitäten zur Schuldenbewirtschaftung sind; 

 28. bekräftigt die Globale Halbzeitüberprüfung der 
Durchführung des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre 
zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder37, insbeson-
dere die Maßnahmen, die zu Gunsten dieser Länder im Hin-
blick auf ihre öffentlichen bilateralen und multilateralen Schul-
den sowie ihre Schulden bei Geschäftsbanken erforderlich sind; 

 29. betont, dass zusätzlich zu den Maßnahmen zur Schul-
denerleichterung, wozu auch der Schulden- und Schulden-
dienstabbau gehört, der Zustrom neuer Finanzmittel aus allen 
Quellen in die verschuldeten Entwicklungsländer erforderlich 
ist, und fordert die Gläubigerländer und die multilateralen Fi-
nanzinstitutionen nachdrücklich auf, auch weiterhin insbeson-
dere den am wenigsten entwickelten Ländern Finanzhilfe zu 
Vorzugsbedingungen zu gewähren, um die Entwicklungsländer 
bei der Durchführung von Wirtschaftsreformen und Stabilisie-
rungs- und Strukturanpassungsprogrammen zu unterstützen und 
sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem Schuldenüber-
hang zu befreien und neue Investitionen anzuziehen, und um 
ihnen bei der Herbeiführung eines beständigen Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
und den Ergebnissen der jüngsten Konferenzen der Vereinten 
Nationen, sowie bei der Beseitigung der Armut behilflich zu 
sein; 

 30. stellt fest, wie wichtig es ist, dass angesichts der 
nachteiligen Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf 
die Mobilisierung von innerstaatlichen wie auch externen Res-
sourcen für die Entwicklung der Entwicklungsländer, nament-
lich derjenigen in Afrika und der am wenigsten entwickelten 
Länder, ausreichende Mittel für Maßnahmen zur Schuldener-
leichterung bereitgestellt werden;  

 31. unterstreicht die Wichtigkeit des Handels für die Ent-
wicklung, die Linderung der Armut und eine dauerhafte Erho-
lung der Weltwirtschaft, und betont in dieser Hinsicht, dass die 
multilateralen Handelsverhandlungen den Entwicklungslän-

 
36 Das System für Schuldenbewirtschaftung und Finanzanalyse ist ein von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen entwickeltes 
computergestütztes System zur Unterstützung der Entwicklungs- und Über-
gangsländer beim Aufbau geeigneter administrativer, institutioneller und recht-
licher Strukturen für die wirksame Bewirtschaftung der öffentlichen In- und 
Auslandsschulden. Bis Juni 1999 wurde das System in den für die Schuldenbe-
wirtschaftung zuständigen Büros von fünfzig Ländern in Afrika, Asien, Europa, 
Lateinamerika und der Karibik installiert. 
37 Resolution 50/103, Anlage. 
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dern, vor allem den am wenigsten entwickelten Ländern, rasch 
umfangreiche Vorteile bringen, ihren Marktzugang verbessern 
und die Handelshemmnisse weiter abbauen sollen; 

 32. betont, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen um die Förderung eines günstigen Umfelds 
für ausländische Investitionen fortsetzen, um so das Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern 
und auf diese Weise die Überwindung ihrer Schulden- und 
Schuldendienstprobleme zu begünstigen, und betont außerdem, 
dass die internationale Gemeinschaft ein günstiges außenwirt-
schaftliches Umfeld fördern muss, unter anderem durch die 
Verbesserung des Marktzugangs, die Stabilisierung der Wech-
selkurse, eine wirksame Handhabung der internationalen Zins-
sätze, die Erhöhung der Ressourcenströme, Zugang zu den in-
ternationalen Finanzmärkten und durch Mittelzuflüsse sowie 
durch einen verbesserten Zugang der Entwicklungsländer zur 
Technologie; 

 33. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich 
das System der Vereinten Nationen, auf und bittet die Bretton-
Woods-Institutionen sowie den Privatsektor, entsprechende 
Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Verpflichtun-
gen, Übereinkünfte und Beschlüsse der seit Beginn der neunzi-
ger Jahre abgehaltenen großen Konferenzen und Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen über Entwicklungsfragen sowie die Er-
gebnisse des Überprüfungsprozesses umzusetzen, insbesondere 
diejenigen, die mit der Frage des Auslandsverschuldungspro-
blems der Entwicklungsländer zusammenhängen; 

 34. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine umfas-
sende und sachbezogene Analyse der Auslandsschulden- und 
Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer einschließt. 

RESOLUTION 54/203 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/586) 

54/203. Zweite Dekade für die industrielle Entwicklung 
Afrikas 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung über internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubele-
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern38, die Internationale Entwicklungsstrate-
gie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Natio-
nen39, die Neue Agenda der Vereinten Nationen für die Ent-
wicklung Afrikas in den neunziger Jahren40 und ihre Resolu-
tionen 52/208 vom 18. Dezember 1997 und 53/177 vom 
15. Dezember 1998, und Kenntnis nehmend von dem Be-

 
38 Resolution S-18/3, Anlage. 
39 Resolution 45/199, Anlage. 
40 Resolution 46/151, Anlage, Abschnitt II. 

schluss 1999/270 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 
1999 über die Durchführung und koordinierte Weiterverfol-
gung der Initiativen für die Entwicklung Afrikas durch das Sy-
stem der Vereinten Nationen, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung über die Industriali-
sierung Afrikas, die von der Versammlung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen Tagung vom 2. bis 
4. Juni 1997 in Harare verabschiedet wurde41, und auf den von 
der Konferenz der afrikanischen Industrieminister auf ihrer 
dreizehnten Tagung im Mai 1997 in Accra verabschiedeten Ak-
tionsplan für die Allianz für die Industrialisierung Afrikas42, 
und Kenntnis nehmend von dem am 13. Juli 1999 in Algier 
verabschiedeten Schlusskommuniqué der ersten Tagung der 
Fördergruppe der Staats- und Regierungschefs der Allianz für 
die Industrialisierung Afrikas43 sowie von der Konferenz über 
Industriepartnerschaften und Investitionen in Afrika, die am 
20. und 21. Oktober 1999 in Dakar stattfand, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Konferenz der   
afrikanischen Handelsminister im September 1999 in Algier 
gegenüber der Dritten Ministerkonferenz der Welthandelsorga-
nisation sowie von der Resolution 2 (XIV) über den gemein-
samen afrikanischen Standpunkt zur Globalisierung, der auf der 
vierzehnten Tagung der Konferenz der afrikanischen Industrie-
minister am 22. und 23. Oktober 1999 in Dakar verabschiedet 
wurde44, die beide anerkennen, dass eine Unterstützung der   
afrikanischen Länder bei der Überwindung angebotsbedingter 
Schwierigkeiten, die ihre Integration in die Weltwirtschaft be-
hindern, dringend geboten ist,  

 in Anerkennung der Bedeutung, die der Industrialisierung 
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und den Ergebnissen wichtiger Konferenzen der 
Vereinten Nationen als einem Schlüsselelement zur Förderung 
eines beständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung in Afrika zukommt, sowie ihres Beitrags zur 
Erleichterung der Bemühungen um die Beseitigung der Armut, 
unter anderem durch Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, 
produktive Beschäftigung, Aufbau von Kapazitäten, Integration 
einer Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche sowie 
durch wirksame und effiziente Managementsysteme, 

 sowie in Anerkennung der lobenswerten Anstrengungen, die 
die afrikanischen Länder unternommen haben, um ihren jewei-
ligen Privatsektor in einen politischen Dialog auf höchster Ebe-
ne einzubinden und die Kapazität des Privatsektors, namentlich 
der Klein- und Mittelbetriebe, weiter zu steigern,  

 ferner in Anerkennung dessen, dass die afrikanischen Län-
der ihre Anstrengungen zur Schaffung eines für die Entwick-
lung des Privatsektors und für ausländische Direktinvestitionen 

 
41 A/52/465, Anlage II, Dokument AHG/Decl.4 (XXXIII). 
42 Siehe A/52/480, Abschnitt IV.C. 
43 A/54/320, Anhang. 
44 Siehe E/ECA/CAMI.14/99/10, Anlage IV. 
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günstigen Klimas fortsetzen müssen, sowie in Anerkennung des 
festen Willens der afrikanischen Länder, die menschlichen wie 
die finanziellen Ressourcen im Industrialisierungsprozess effi-
zienter einzusetzen, und betonend, dass es auch weiterhin er-
forderlich ist, durch innerstaatliche Initiativen und internationa-
le Unterstützung, unter anderem durch verstärkte öffentliche 
Entwicklungshilfe, durch Investitionsgarantien, gegebenenfalls 
durch Schuldenerlass gegen die Förderung der industriellen 
Entwicklung sowie durch Verbesserung des Marktzugangs, an-
gemessene Ressourcen zu mobilisieren, 

 mit Genugtuung über die Reform und Neubelebung der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
und ihr neues Konzept der Bereitstellung umfassender inte-
grierter Dienstleistungspakete zur Förderung einer nachhaltigen 
industriellen Entwicklung in den afrikanischen Ländern sowie 
über ihre Vorgehensweise bei Feldaktivitäten, gegebenenfalls 
durch eine gemeinsame Programmierung mit dem System der 
residierenden Koordinatoren der Vereinten Nationen innerhalb 
des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Natio-
nen, und mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die von der 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick-
lung eingeleitete engere Zusammenarbeit mit der Welthandels-
organisation, unter Beteiligung ihrer Sekretariate sowie der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Beobachter-
staaten, mit dem Ziel, unter anderem einen Beitrag zu den An-
strengungen zu leisten, die unternommen werden, um bei Be-
darf den Marktzugang für afrikanische Industrieprodukte zu 
verbessern,  

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung des Programms für die Zweite Dekade 
für die industrielle Entwicklung Afrikas (1993-2002)45; 

 2. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass die afrikanischen 
Länder, soweit noch nicht geschehen, die Ziele der Allianz für 
die Industrialisierung Afrikas gegebenenfalls in ihre einzel-
staatlichen Pläne für den Aufbau der institutionellen Kapazitä-
ten zur Überwachung von Programmen und damit zusammen-
hängenden Projekten integrieren; 

 3. bittet die internationale Gemeinschaft, die Afrikani-
sche Entwicklungsbank und die anderen in Betracht kommen-
den regionalen Institutionen um Unterstützung bei der Durch-
führung des Programms für die Zweite Dekade für die indu-
strielle Entwicklung Afrikas und des Aktionsplans für die Alli-
anz für die Industrialisierung Afrikas42, namentlich der Ergeb-
nisse der Konferenz über Industriepartnerschaften und Investi-
tionen in Afrika; 

 4. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Weltbank, die Afrikanische Entwicklungsbank und die Fonds 
und Programme der Vereinten Nationen, im Einklang mit ih-
rem jeweiligen Mandat die Anstrengungen der afrikanischen 
Länder zur Intensivierung und Ausweitung der industriellen 
Zusammenarbeit untereinander zu unterstützen;  

 
45 A/54/320. 

 5.  fordert die Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung auf, ihre engen Arbeitsbeziehungen 
mit der Welthandelsorganisation und anderen zuständigen mul-
tilateralen Institutionen zu verstärken, unter Beteiligung ihrer 
Sekretariate und der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
und der Beobachterstaaten, mit dem Ziel, technische Hilfe für 
die afrikanischen Länder, insbesondere die am wenigsten ent-
wickelten, bereitzustellen, um so ihre Fähigkeit zur Überwin-
dung technischer Handelsschranken für Industrie- und andere 
Produkte zu stärken, so auch durch die Verbesserung von Qua-
litätsnormen zur Verminderung angebotsbedingter Schwierig-
keiten, und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit im Kontext 
der integrierten Rahmeninitiative zu fördern, um sie zur vollen 
Integration in die Weltwirtschaft zu befähigen; 

 6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung und die Wirtschaftskommission für 
Afrika, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und im Be-
nehmen mit dem System der Vereinten Nationen die afrikani-
schen Länder bei der Umsetzung der im Bericht des General-
sekretärs enthaltenen maßgeblichen Empfehlungen zu unter-
stützen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/204 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/586) 

54/204.  Privatwirtschaft und Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 52/209 vom 18. Dezem-
ber 1997 über Unternehmen und Entwicklung und 51/191 vom 
16. Dezember 1996 über die Erklärung der Vereinten Nationen 
gegen Korruption und Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Arbeitsüberein-
kommen, die die Internationale Arbeitsorganisation verab-
schiedet hat, 

 unter Hinweis auf den Erfolg des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung, namentlich auf die Verpflichtungen in der Ko-
penhagener Erklärung über soziale Entwicklung46 und dem Ak-
tionsprogramm des Weltgipfels47, und mit der Aufforderung 
zur Umsetzung dieser Verpflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von den bedeutenden Anstrengungen, 
die das System der Vereinten Nationen unternimmt, um die ak-
tive und konstruktive Beteiligung des Privatsektors am Ent-
wicklungsprozess zu erleichtern, sowie von den Bemühungen 

 
46 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 
vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
47 Ebd., Anlage II. 
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des Generalsekretärs um die Schaffung entsprechender Partner-
schaften mit dem Privatsektor, 

 in Anerkennung des souveränen Rechts jedes Staates, ge-
mäß seinen Prioritäten über die Entwicklung seines privaten 
und seines öffentlichen Sektors zu entscheiden, 

 betonend, dass die Privatwirtschaft, namentlich die im in-
ternationalen Geschäft tätigen Unternehmen, in erheblichem 
Maße zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines 
Landes sowie zum Umweltschutz beitragen kann, wichtig für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein Motor des Wirt-
schaftswachstums ist, 

 erneut erklärend, wie wichtig es im Rahmen der einzelstaat-
lichen Entwicklungsanstrengungen ist, die Privatisierung, den 
Wettbewerb und die unternehmerische Initiative in geeignetem 
Umfang zu fördern sowie günstige rechtliche und steuerliche 
Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zu schaffen, um 
die Effizienz zu steigern und das Wirtschaftswachstum und die 
nachhaltige Entwicklung zu verbessern, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Klein- und 
Mittelbetrieben sowie der Mikrofinanzierung bei der Unterstüt-
zung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zukommt, 

 sowie in Anerkennung dessen, dass ein dynamischer privat-
wirtschaftlicher Sektor für das wirtschaftliche Wachstum, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ausweitung des Handels und 
die Technologieentwicklung wesentlich ist, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen einer wirksa-
men, rechenschaftspflichtigen und transparenten Verwaltung 
des öffentlichen Sektors und der finanziellen Transparenz im 
Privatsektor, dem Vertrauen der Anleger und der Stabilität der 
Finanzsysteme, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs48; 

 2. ermutigt die Regierungen, die multilateralen Institu-
tionen und den Privatsektor, namentlich die im internationalen 
Geschäft tätigen Unternehmen, ihre Partnerschaften zu verstär-
ken, um die nachhaltige Entwicklung voranzubringen, indem 
sie unter anderem die Stabilität des internationalen Finanz- und 
Handelssystems und der Investitionsströme unterstützen, insbe-
sondere zu Gunsten der Entwicklungsanstrengungen der Ent-
wicklungs- und der Übergangsländer;  

 3. legt den Regierungen nahe, ein Umfeld zu schaffen, 
das es den Unternehmen erlaubt, ihrer Geschäftstätigkeit in 
humaner, zukunftsfähiger und sozialverträglicher Weise nach-
zugehen; 

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, nament-
lich durch eine solide makroökonomische sowie Finanz- und 
Entwicklungspolitik, durch Rechtsstaatlichkeit, Maßnahmen 

 
48 A/54/451. 

zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie trans-
parente Geschäftspraktiken, die Effizienz, Fairness und Wett-
bewerbsfähigkeit in internationalen Handelsgeschäften fördern, 
ein günstiges Umfeld für privatwirtschaftliche Tätigkeit und 
Investitionen zu schaffen und dabei die Bedürfnisse der Ent-
wicklungsländer zu berücksichtigen; 

 5. fordert den Privatsektor, namentlich die im internatio-
nalen Geschäft tätigen Unternehmen, nachdrücklich auf, gere-
gelte und faire Geschäftspraktiken zu pflegen und gleichzeitig 
die Grundsätze der Lauterkeit, Transparenz und Rechen-
schaftspflicht bei internationalen Handelsgeschäften zu fördern, 
mit dem Ziel, einen Beitrag zu den Anstrengungen zur Schaf-
fung eines förderlichen Umfelds für privatwirtschaftliche Tä-
tigkeit und Investitionen zu leisten; 

 6. ersucht die internationale Gemeinschaft, namentlich 
die Geschäftswelt und die zuständigen internationalen Organe, 
zu prüfen, wie diese Grundsätze und Praktiken sowie die Ach-
tung dieser Praktiken durch die multinationalen Unternehmen 
bei ihrer Tätigkeit in allen Ländern gefördert werden können; 

 7. unterstreicht, wie wichtig ein günstiges internationales 
wirtschaftliches Umfeld, insbesondere auch Investitionen und 
Handel, für die Förderung der unternehmerischen Initiative und 
der Privatisierung ist; 

 8. betont nachdrücklich die Notwendigkeit der Bereit-
stellung ausreichender Ressourcen, darunter auch neuer und 
zusätzlicher Ressourcen aus allen Quellen, sowie des Techno-
logietransfers in die Entwicklungsländer, insbesondere nach 
Afrika und in die am wenigsten entwickelten Länder, zu gün-
stigen Bedingungen, unter anderem zu einvernehmlich verein-
barten Konzessions- oder Vorzugsbedingungen, um dort eine 
geeignete Infrastruktur und gewerbliche Dienstleistungen zur 
Förderung der unternehmerischen Initiative aufzubauen; 

 9. anerkennt die besonderen Entwicklungsprioritäten 
und -belange der Entwicklungsländer und ruft in dieser Hin-
sicht zu internationaler Unterstützung bei der Verwirklichung 
ihrer Entwicklungsziele auf, unter anderem durch die Förde-
rung der Privatwirtschaft und der unternehmerischen Initiative; 

 10. betont, wie wichtig Mikrofinanzierung, namentlich 
Kleinstkredite, für in Armut lebende Menschen sind, da sie ih-
nen die Gründung von Kleinstunternehmen ermöglichen, die 
ihrerseits selbständige Erwerbsmöglichkeiten schaffen und zur 
Verwirklichung der Selbstbestimmung, insbesondere der Frau-
en, beitragen, und fordert die Stärkung von Institutionen, die 
Mikrofinanzierungen, insbesondere die Vergabe von Kleinst-
krediten, unterstützen; 

 11. schätzt die Förderung der unternehmerischen Initiati-
ve, unter anderem durch den informellen Sektor und durch 
Kleinstunternehmen, beim Aufbau von kleinen und mittleren 
Unternehmen und Industrien durch verschiedene Akteure der 
Zivilgesellschaft sowie die Förderung der Privatisierung, der 
Abschaffung von Monopolen und der Vereinfachung von Ver-
waltungsverfahren; 
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 12. betont, wie wichtig es ist, im Rahmen der Schaffung 
und Erhaltung angemessener sozialer Sicherungsnetze, ein-
schließlich der Hilfe für Arbeitnehmer, über Gesundheits-, Bil-
dungs- und Berufsausbildungsprogramme Investitionen in 
menschliche Ressourcen zu fördern, und erkennt an, dass sol-
che Anstrengungen ein fester Bestandteil der Gesamtstrategien 
zur Bekämpfung der Armut sind; 

 13. legt der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen nahe, auch künftig ein Forum für zwi-
schenstaatliche Erörterungen zu Themen im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Privatsektors und internationalen In-
vestitionsströmen zu bieten, zu dem Vertreter des Privatsektors 
Beiträge liefern; 

 14. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für in-
dustrielle Entwicklung und die anderen zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, ihre Aktivitäten zur Förderung des Auf-
baus unternehmerischer Initiative, insbesondere im Hinblick 
auf kleine und mittlere Unternehmen, vor allem in Afrika und 
den am wenigsten entwickelten Ländern weiter zu verstärken, 
und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung gege-
benenfalls dabei zu unterstützen; 

 15. fordert die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen auf, im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten die För-
derung unternehmerischer Initiative auch künftig verstärkt zu 
unterstützen und bei ihren Tätigkeiten zur Durchführung dieser 
Resolution der Rolle des Unternehmenssektors in der Ent-
wicklung gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und dabei 
die von jedem Land festgelegten Prioritäten zu berücksichtigen 
und eine geschlechtsspezifische Perspektive zu gewährleisten; 

 16. fordert die zuständigen Organe des Systems der Ver-
einten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und 
ihrer vereinbarten Arbeitsprogramme den Mitgliedstaaten auf 
Antrag auch weiterhin bei der Durchführung einzelstaatlicher 
Programme zur Schaffung eines förderlichen Umfelds für die 
Privatwirtschaft, Investitionen und Entwicklung behilflich zu 
sein; 

 17. unterstreicht die Notwendigkeit, den Entwicklungs- 
und den Übergangsländern auf Antrag beim Ausbau ihrer Ka-
pazitäten zur Förderung einer breiteren Teilhabe des Privatsek-
tors an ihrer Volkswirtschaft auch weiterhin behilflich zu  sein; 

 18. bittet die zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und im Be-
nehmen mit den Regierungen sinnvolle Beiträge öffentlicher 
und privater Unternehmen zur Unterstützung des Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern; 

 19. beschließt, den Punkt "Privatwirtschaft und Entwick-
lung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Verein-

ten Nationen auf dieser Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/205 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/586) 

54/205.  Verhütung korrupter Praktiken und des illegalen 
Transfers von Geldern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/176 vom 15. Dezem-
ber 1998 über Maßnahmen gegen Korruption und Bestechung 
bei internationalen Handelsgeschäften, 

 besorgt über den Ernst der durch Korruption verursachten 
Probleme, welche die Stabilität und Sicherheit der Gesellschaf-
ten gefährden, die demokratischen und ethischen Wertvorstel-
lungen untergraben und die soziale, wirtschaftliche und politi-
sche Entwicklung in Frage stellen können, 

 in Anerkennung der Bedeutung der bestehenden internatio-
nalen und nationalen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Korruption bei internationalen Handelsgeschäften, 

 sowie in Anerkennung der wichtigen Funktion der Ge-
schäftswelt, insbesondere des Privatsektors, als Stütze des dy-
namischen Prozesses der Entwicklung des Agrar-, Industrie- 
und Dienstleistungssektors sowie der Notwendigkeit, ein gün-
stiges Umfeld für die Unternehmen zu schaffen, um das Wirt-
schaftswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung der Ent-
wicklungsländer, insbesondere der afrikanischen Länder, zu er-
leichtern, 

 eingedenk der überaus wichtigen Rolle, die der Privatsektor 
bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Entwick-
lung spielen kann, sowie der aktiven Beteiligung des Systems 
der Vereinten Nationen an der Erleichterung der konstruktiven 
Mitwirkung und geregelter Interaktionen des Privatsektors im 
Entwicklungsprozess durch die Befolgung allgemein gültiger 
Grundsätze und Normen wie Lauterkeit, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht, 

 1. verurteilt Korruption, Bestechung, Geldwäsche und 
den illegalen Transfer von Geldern; 

 2. fordert weitere internationale und nationale Maßnah-
men zur Bekämpfung korrupter Praktiken und der Bestechung 
im internationalen Geschäftsverkehr sowie internationale Zu-
sammenarbeit zur Unterstützung dieser Maßnahmen; 

 3. fordert außerdem, bei gleichzeitiger Anerkennung der 
Wichtigkeit einzelstaatlicher Maßnahmen, eine verstärkte in-
ternationale Zusammenarbeit, unter anderem über das System 
der Vereinten Nationen, bei der Ausarbeitung von Konzepten 
zur Verhütung und Bekämpfung illegaler Transfers sowie bei 
der Rückführung illegal transferierter Gelder in ihre Ursprungs-
länder, und fordert alle betroffenen Länder und Stellen auf, in 
dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten; 
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 4. ersucht die internationale Gemeinschaft, die Anstren-
gungen zu unterstützen, die alle Länder unternehmen, um die  

institutionellen Kapazitäten zur Verhütung von Korruption, Be-
stechung, Geldwäsche und illegalen Transfers von Geldern zu 
stärken; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben, 
und ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang, im 
Benehmen mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen Orga-
nen des Systems der Vereinten Nationen, in den in ihrer Reso-
lution 53/176 angeforderten und auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung vorzulegenden Bericht auch Informationen über die 
Fortschritte bei der Durchführung dieser Resolution sowie 
Empfehlungen, unter anderem im Hinblick auf die Rückfüh-
rung illegal transferierter Gelder in ihre Ursprungsländer, auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 54/206 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.1) 

54/206. Verwirklichung der in der Erklärung über inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbe-
sondere über die Neubelebung des Wirtschafts-
wachstums und der Entwicklung in den Entwick-
lungsländern vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken und Umsetzung der Internationalen Ent-
wicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Wichtigkeit und unveränderten Gültig-
keit der in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 vom 1. Mai 
1990 enthaltenen Erklärung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick-
lungsländern und der in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199 
vom 21. Dezember 1990 enthaltenen Internationalen Entwick-
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/234 vom 21. De-
zember 1990, 46/144 vom 17. Dezember 1991, 47/152 vom 
18. Dezember 1992, 48/185 vom 21. Dezember 1993, 49/92 
vom 19. Dezember 1994, 51/173 vom 16. Dezember 1996 und 
53/178 vom 15. Dezember 1998 über die Umsetzung der Er-
klärung und der Strategie sowie die Agenda für Entwicklung49, 

 sowie unter Hinweis auf die einvernehmlichen Ergebnisse 
aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen seit dem Beginn der neunziger Jahre, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs50; 

 2. anerkennt die Anstrengungen zur Umsetzung der Er-
klärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

 
49 Resolution 51/240, Anlage. 
50 A/54/389. 

insbesondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den Entwicklungsländern, und der In-
ternationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen in den neunziger Jahren 
und betont die Notwendigkeit, solche Maßnahmen unter ande-
rem im Zusammenwirken mit den Anstrengungen zu verstär-
ken, die im Rahmen der Neuen Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren51 und ihres 
Durchführungsmechanismus, der Systemweiten Sonderinitiati-
ve der Vereinten Nationen für Afrika, und des Aktionspro-
gramms für die neunziger Jahre zu Gunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder52 unternommen werden; 

 3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit allen 
beteiligten Organen und Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, einschließlich der Bretton-Woods-Institu-
tionen, sowie den anderen zuständigen internationalen Organi-
sationen der Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht des 
Generalsekretärs50 vorzulegen; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen-
arbeit mit allen beteiligten Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere dem Ausschuss 
für Entwicklungspolitik, der Generalversammlung zur Behand-
lung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- 
und Sozialrat den Entwurf einer internationalen Entwicklungs-
strategie für die erste Dekade des neuen Jahrtausends zur Be-
handlung vorzulegen, mit dem Ziel, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit weiteren Auftrieb zu geben und die 
langfristigen Tendenzen in der Weltwirtschaft sowie die Ver-
wirklichung international vereinbarter Zielvorgaben zu über-
wachen, und dabei 

 a) unter anderem auf den Ergebnissen der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in den neun-
ziger Jahren, der Agenda für Entwicklung49 und allen weiteren 
maßgeblichen im Gang befindlichen Prozessen im Zusammen-
hang mit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auf-
zubauen; 

 b) den dynamischen Wandel der Weltwirtschaft zu be-
rücksichtigen, der unter anderem auf die Globalisierung, die In-
terdependenz und die Liberalisierung sowie den raschen wis-
senschaftlich-technischen Fortschritt zurückzuführen ist; 

 5. ersucht den Präsidenten der vierundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung, in Konsultationen mit allen 
Mitgliedstaaten einzutreten, um die Modalitäten für die Be-
handlung und die Fertigstellung des in Ziffer 4 erbetenen Ent-
wurfs des Generalsekretärs auf der fünfundfünfzigsten Tagung 
der Generalversammlung festzulegen; 

 6. beschließt, den Unterpunkt "Nachhaltige Entwicklung 
und internationale Zusammenarbeit: Verwirklichung der in der 
Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums 
 
51 Resolution 46/151, Anlage. 
52 Siehe Report of the Second United Nations Conference on the Least Devel-
oped Countries, Paris, 3-14 September 1990 (A/CONF.147/18), Erster Teil. 
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und der Entwicklung in den Entwicklungsländern vereinbarten 
Verpflichtungen und Politiken und Umsetzung der Internatio-
nalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/207 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.2) 

54/207. Vorbereitungen für die Sondertagung der Gene-
ralversammlung zur Gesamtüberprüfung und 
-bewertung der Umsetzung der Habitat-Agenda 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/180 vom 15. Dezem-
ber 1998, in der sie unter anderem beschloss, dass die Sonder-
tagung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der Umsetzung 
der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) im Juni 2001 während 
eines Zeitraums von drei Arbeitstagen abgehalten wird und 
dass die Kommission für Wohn- und Siedlungswesen als Vor-
bereitungsausschuss für die Sondertagung fungieren wird, 

 nach Behandlung des von der Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen in ihrer Eigenschaft als Vorbereitungsaus-
schuss für die Sondertagung erstellten Berichts über ihre Orga-
nisationstagung53, 

 1. billigt die von der Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen in ihrer Eigenschaft als Vorbereitungsausschuss für 
die Sondertagung gefassten Beschlüsse, insbesondere im Hin-
blick auf ihre Geschäftsordnung sowie die Termine, den Veran-
staltungsort und die vorläufige Tagesordnung ihrer ersten Ar-
beitstagung54; 

 2. beschließt, den Unterpunkt "Umsetzung der Ergebnis-
se der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat II)" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/208 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.2) 

54/208. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Ver-
einten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat II) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 51/177 vom 16. Dezem-
ber 1996, in der sie sich die Istanbul-Erklärung über menschli-

 
53 Siehe A/54/322. 
54 Ebd., Kap. V und VI. 

che Siedlungen55 und die Habitat-Agenda56 zu eigen gemacht 
hat, die von der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- 
und Siedlungswesen (Habitat II) am 14. Juni 1996 in Istanbul 
verabschiedet wurden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/190 und 
52/192 vom 18. Dezember 1997 über Folgemaßnahmen zu der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und die künftige Rolle der Kommission 
für Wohn- und Siedlungswesen, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 53/242 vom 
28. Juli 1999 betreffend Umwelt und menschliche Siedlungen, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission für Wohn- 
und Siedlungswesen über ihre siebzehnte Tagung57, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission für Wohn- und Siedlungswesen über ihre siebzehnte 
Tagung57; 

 2. begrüßt die Schritte, die der amtierende Exekutivdi-
rektor des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat) unternommen hat, um die Kapazitä-
ten des Zentrums, insbesondere auf normativem Gebiet, zu 
stärken und die Verbindungen zwischen den normativen und 
den operativen Tätigkeiten des Zentrums dahin gehend zu ver-
bessern, dass es seine maßgebliche Rolle als Koordinierungs-
stelle für die Umsetzung der Habitat-Agenda56 wirksam wahr-
nehmen kann; 

 3. begrüßt außerdem die Fortschritte, die der amtierende 
Exekutivdirektor bei der Neubelebung des Zentrums erzielt hat, 
und legt dem Exekutivdirektor nahe, alle Reformen der Ver-
waltung und des Finanzmanagements im Rahmen des laufenden 
Neubelebungsprozesses dringend vollinhaltlich umzusetzen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die 
Personalausstattung nach der neuen Organisationsstruktur drin-
gend abgeschlossen wird, im Einklang mit dem Grundsatz der 
ausgewogenen geografischen Vertretung und der ausgewoge-
nen Vertretung von Männern und Frauen, darunter insbe-
sondere die Verbesserung der Stellung der Frauen im Sekreta-
riat, und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, im Ein-
klang mit den einschlägigen Regeln und Vorschriften der Ver-
einten Nationen qualifiziertes Personal zu rekrutieren; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Einklang 
mit Resolution 53/242 dringend einen hauptamtlichen Exeku-
tivdirektor für das Zentrum zu ernennen; 

 6. nimmt Kenntnis von der verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen dem Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und 

 
55 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), 
Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
56 Ebd., Anlage II. 
57 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 8 (A/54/8). 
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Siedlungswesen (Habitat) und dem Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und unter 
Berücksichtigung ihrer eigenen programmatischen, budgetären 
und organisatorischen Identität, mit dem Ziel, ihre Tätigkeiten 
wirksamer zu gestalten; 

 7. betont, wie wichtig es ist, das Büro der Vereinten Na-
tionen in Nairobi als den einzigen Amtssitz der Vereinten Na-
tionen in einem Entwicklungsland zu stärken; 

 8. fordert alle Länder auf, dafür zu sorgen, dass auf einer 
stabilen und berechenbaren Grundlage ausreichende Finanzmit-
tel für die erfolgreiche Durchführung des Arbeitsprogramms 
für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 bereitgestellt werden, 
und wiederholt, dass die Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen auf ihrer siebzehnten Tagung festgestellt hat, dass 
die Durchführung dieses Programms zusätzliche Mittel in er-
heblicher Höhe erfordern wird, und den Exekutivdirektor er-
sucht hat, mehr Mittel aus allen Quellen zu mobilisieren und 
die Zahl der Geber zu erhöhen; 

 9. fordert den Generalsekretär auf, dem Zentrum für den 
Zweijahreszeitraum 2000-2001 die notwendigen Mittel aus 
dem ordentlichen Haushalt entsprechend den derzeitigen Haus-
haltspraktiken und -verfahren bereitzustellen; 

 10. begrüßt den Beschluss des Wirtschafts- und Sozial-
rats, sich auf seinem Tagungsteil für Koordinierungsfragen im 
Jahr 2000 mit Fragen des Wohn- und Siedlungswesens zu be-
fassen und die koordinierte Umsetzung der Habitat-Agenda 
durch das System der Vereinten Nationen zu seinem sektoralen 
Thema zu erklären58, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu 
sorgen, dass der Bericht, der dem Rat in diesem Zusammen-
hang vorgelegt wird, ebenso wie die diesbezüglichen Empfeh-
lungen des Rates der Generalversammlung zur Behandlung un-
ter dem Unterpunkt "Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Ha-
bitat II)" vorgelegt werden; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 12. beschließt, den Unterpunkt "Umsetzung der Ergebnis-
se der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat II)" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/209 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.2) 

54/209. Folgemaßnahmen zu der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk ihrer Resolution 52/192 vom 18. Dezember 1997 
über Folgemaßnahmen zu der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und die künf-
 
58 Siehe Beschluss 1999/281 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1999. 

tige Rolle der Kommission für Wohn- und Siedlungswesen so-
wie ihrer Resolution 53/180 vom 15. Dezember 1998 über die 
Sondertagung der Generalversammlung zur Gesamtüberprü-
fung und -bewertung der Umsetzung der Habitat-Agenda59, 

 davon Kenntnis nehmend, dass das von der Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen auf ihrer siebzehnten Tagung ge-
billigte Arbeitsprogramm für den Zweijahreszeitraum 2000-
200160 im Einklang mit Resolution 52/192 gemäß der Gliede-
rung der Habitat-Agenda aufgebaut ist, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass die beiden Unterpro-
gramme des Arbeitsprogramms für den Zweijahreszeitraum 
2000-2001 den in der Habitat-Agenda festgelegten Zielen des 
angemessenen Wohnraums für alle und der Entwicklung zu-
kunftsfähiger menschlicher Siedlungen in einer von zunehmen-
der Verstädterung geprägten Welt entsprechen, 

 in der Erkenntnis, dass das allgemeine Ziel der neuen stra-
tegischen Vision für das Zentrum der Vereinten Nationen für 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) und ihre Schwerpunktle-
gung auf zwei weltweite Kampagnen betreffend gesicherte 
Pacht- und Nutzungsregelungen beziehungsweise städtische 
Regierung und Verwaltung strategische Ansatzpunkte für eine 
wirksame Umsetzung der Habitat-Agenda sind, 

 in Bekräftigung der Rolle, die dem Zentrum als Koordinie-
rungsstelle für die Umsetzung der Habitat-Agenda zukommt, 
und erneut erklärend, dass das Zentrum diese Rolle angemessen 
erfüllen muss, indem es das Netzwerk seiner Partner bei den 
Vereinten Nationen, den Regierungen und den nichtstaatlichen 
Organisationen aktiv mobilisiert und erweitert,  

 betonend, dass den örtlichen Behörden und den Partnern 
aus der Zivilgesellschaft strategische Unterstützung bei ihren 
Bemühungen zur Umsetzung der Habitat-Agenda auf weltwei-
ter, regionaler und lokaler Ebene gewährt werden muss, 

 1. fordert alle in Betracht kommenden Organisationen 
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen auf, In-
itiativen zu ergreifen und ihre konkreten Maßnahmen zur Um-
setzung der Habitat-Agenda59 weiterzuführen; 

 2. fordert die in Betracht kommenden Organisationen 
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen außer-
dem auf, soweit nicht bereits geschehen, konkrete Initiativen 
und Maßnahmen zur Vorbereitung der Sondertagung der Gene-
ralversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der 
Umsetzung der Habitat-Agenda aufzuzeigen; 

 3. bittet das System der Koordinatoren der Vereinten 
Nationen, die Umsetzung der Habitat-Agenda verstärkt zu un-
terstützen, unter anderem durch die Gewährung von Hilfe bei 

 
59 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), 
Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
60 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 8 (A/54/8), Anhang I, Abschnitt A.2, Resolution 17/20. 
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der Umsetzung einzelstaatlicher lokaler Aktionspläne, die auf 
der vollen Mitwirkung der örtlichen Behörden und der Partner 
aus der Zivilgesellschaft beruhen; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Vorbereitungen zur 
Berichterstattung über die Umsetzung der Habitat-Agenda auf 
nationaler Ebene in die Wege zu leiten, im Einklang mit den 
von der Kommission für Wohn- und Siedlungswesen in ihrer 
Resolution 17/1 vom 14. Mai 1999 abgegebenen Empfehlun-
gen61, mit dem Ziel, einen umfassenden Beitrag zu dem Vorbe-
reitungsprozess der im Jahr 2001 abzuhaltenden Sondertagung 
der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewer-
tung der Umsetzung der Habitat-Agenda zu leisten, so auch 
indem nach Bedarf die nationalen Koordinierungsmechanismen 
unter Einbeziehung der örtlichen Behörden und Partner aus der 
Zivilgesellschaft gemäß den auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) einge-
führten Modellen gestärkt und aktiviert werden; 

 5. bittet alle Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, 
Finanzmittel für den Vorbereitungsprozess der Sondertagung 
zur Verfügung zu stellen, insbesondere um die am wenigsten 
entwickelten Länder und ihre nationalen Partner aus der Zivil-
gesellschaft zu befähigen, sich angemessen auf den Vorberei-
tungsprozess und die Sondertagung selbst vorzubereiten und in 
vollem Umfang daran mitzuwirken. 

RESOLUTION 54/210 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.3) 

54/210. Die Frau und die Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/195 vom 18. Dezem-
ber 1997 und auf alle ihre anderen Resolutionen über die Ein-
bindung der Frau in die Entwicklung, sowie auf die einschlägi-
gen Resolutionen und einvernehmlichen Schlussfolgerungen, 
namentlich diejenigen über die Frau und die Wirtschaft62, die 
von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau verab-
schiedet wurden, 

 in Bekräftigung der Aktionsplattform von Beijing63 und der 
Ergebnisse der jüngsten großen Konferenzen und Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ministerkommuniqué des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene des Wirtschafts- und Sozialrats zum 
Thema "Die Rolle von Beschäftigung und Arbeit bei der Besei-

 
61 Ebd., Abschnitt A.1. 
62 Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Supplement 
No. 7 (E/1997/27), Kap. I, Abschnitt C.1, einvernehmliche Schlussfolgerungen 
1997/3. 
63 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 

tigung der Armut: die Ermächtigung und Förderung der 
Frau"64, 

 erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
von grundlegender Bedeutung für die Herbeiführung eines be-
ständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der 
Vereinten Nationen, und dass Investitionen in die Entwicklung 
von Frauen und Mädchen einen Multiplikatoreffekt haben, ins-
besondere im Hinblick auf Produktivität, Effizienz und ein be-
ständiges Wirtschaftswachstum, 

 in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags, den die Frauen 
zur Wirtschaftstätigkeit leisten, und der wichtigen Kraft, die sie 
zu Gunsten des Wandels und der Entwicklung in allen Berei-
chen der Wirtschaft, insbesondere in Schlüsselbereichen wie 
der Landwirtschaft, der Industrie und dem Dienstleistungssek-
tor, darstellen, 

 erneut erklärend, dass die Frauen durch ihre bezahlte und 
unbezahlte Arbeit im Hause, in der Gemeinschaft und am Ar-
beitsplatz einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaft und zur 
Armutsbekämpfung leisten und dass die Ermächtigung der Frau 
ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut ist, 

 in der Erkenntnis, dass der rasche Fortschritt der Informa-
tionstechnologie und anderer neuer Technologien für Frauen, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen bietet,  

 sowie in der Erkenntnis, dass Bevölkerungs- und Entwick-
lungsfragen, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Ernährung, 
Umwelt, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnraum, 
Kommunikation, Wissenschaft und Technik sowie Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wichtige Elemente für eine wirksame Be-
seitigung der Armut und für die Förderung und Ermächtigung 
der Frau sind, 

 ferner in der Erkenntnis, wie wichtig in diesem Zusammen-
hang die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich des 
Rechts auf Entwicklung, sowie ein nationales und internationa-
les Umfeld ist, das unter anderem Gerechtigkeit, Gleichbehand-
lung, Mitwirkung der Bevölkerung und politische Freiheit zu 
Gunsten der Förderung und Ermächtigung der Frau begünstigt, 

 besorgt darüber, dass die nach wie vor andauernde Diskri-
minierung der Frauen und die Tatsache, dass sie nicht über die 
gleichen Rechte und den gleichberechtigten Zugang zu Bil-
dung, Ausbildung und Kreditfazilitäten verfügen beziehungs-
weise dass ihnen diese versagt werden und dass sie keine Kon-
trolle über Grund und Boden, Kapital, Technologie und andere 
Bereiche der Produktion haben, sie daran hindern, voll und in 
gleichem Maße zur Entwicklung beizutragen und Nutzen dar-
aus zu ziehen, 

 
64 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 3 (A/54/3/Rev.1), Kap. III, Ziffer 23. 
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 in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomischen 
Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, die Feminisierung der 
Armut beschleunigt haben, und dass die Ermächtigung der Frau 
ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Globalisierungs- und Liberali-
sierungsprozesse zwar in vielen Ländern Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Frauen geschaffen haben, dass sie jedoch Frauen, 
vor allem in den Entwicklungsländern und insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, für die durch die höhere 
wirtschaftliche Volatilität verursachten Probleme anfälliger 
gemacht haben, 

 in der Erkenntnis, dass manche Wirkungen der Marktlibera-
lisierung die sozioökonomische Randstellung der Frauen im 
landwirtschaftlichen Sektor verschärfen können, so auch durch 
den Wegfall von Beschäftigungsmöglichkeiten für Kleinland-
wirte, unter denen in der Regel mehr Frauen als Männer sind, 
und betonend, dass die weiblichen Kleinlandwirte besondere 
Unterstützung und Ermächtigung benötigen, um die Herausfor-
derungen und Chancen der Liberalisierung des Agrarmarktes 
bewältigen zu können, 

 sowie in der Erkenntnis, dass verstärkte Handelschancen für 
Entwicklungsländer, insbesondere auf Grund der Handelslibe-
ralisierung, die wirtschaftliche Lage der betreffenden Gesell-
schaften, namentlich der Frauen, verbessern werden, was in den 
ländlichen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung ist, 

 ferner in der Erkenntnis, dass die Auswirkungen von Struk-
turanpassungsprogrammen auch weiterhin untersucht werden 
müssen, damit etwaige nachteilige Auswirkungen auf Frauen 
verringert werden, insbesondere was Kürzungen in den Berei-
chen Soziale Dienste, Bildung und Gesundheit und die Strei-
chung von Subventionen für Nahrungsmittel und Brennstoffe 
betrifft, 

 Gewicht legend auf die Förderung von Kapitalvermittlungs-
programmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Frauen 
in ländlichen Gebieten Zugang zu Krediten und landwirtschaft-
lichen Produktionsmitteln erhalten und mit denen es den Frau-
en insbesondere erleichtert werden soll, Sicherheiten für Kre-
ditaufnahmen zu leisten, 

 in der Erwägung, dass der informelle Sektor in den Ent-
wicklungsländern eine wichtige Quelle unternehmerischer Tä-
tigkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Frauen dar-
stellt und dass die Erhebung von Daten über den wichtigen Bei-
trag dieses Sektors verbessert werden muss, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Frauen 
im wirtschaftlichen Entscheidungsprozess unterrepräsentiert 
sind, und betonend, wie wichtig es ist, dass bei jeder Formulie-
rung, Durchführung und Evaluierung grundsatzpolitischer 
Maßnahmen geschlechtsspezifische Aspekte durchgängig be-
rücksichtigt werden, 

 in der Erkenntnis, dass die Zunahme des Frauenanteils an 
der entgeltlichen Beschäftigung zur Ermächtigung der Frau und 

zur Gleichstellung der Geschlechter beiträgt, indem der Status, 
die Unabhängigkeit, die Selbstachtung und die Entscheidungs-
befugnisse von Frauen gestärkt werden, dass dies allein jedoch 
wohl nicht ausreicht, weil in der Regel die Belastung der Frau-
en durch Hausarbeit und ihre vorrangige Verantwortung für die 
Kinderbetreuung dazu führen kann, dass die meisten Frauen ei-
nen sie stark belastenden doppelten Arbeitstag haben, 

 unter Betonung der Notwendigkeit einer familienfreundli-
chen Arbeitsumgebung, namentlich angemessene und flexible 
Arbeitszeiten und eine erschwingliche Kinderbetreuung, sowie 
des Grundsatzes der geteilten Verantwortung zwischen Frauen 
und Männern, der die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel 
hat, 

 im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisatio-
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen zufällt, 
insbesondere den Fonds und Programmen und namentlich dem 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und 
dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der Frau, wenn es darum geht, den Frauen ein Vor-
ankommen im Rahmen der Entwicklung zu erleichtern, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Weltüberblick 1999 über die Rolle der Frau in der 
Entwicklung: Globalisierung, Geschlecht und Arbeit65; 

 2. fordert die beschleunigte und wirksame Umsetzung 
der Aktionsplattform von Beijing63 und der maßgeblichen Be-
stimmungen in den Ergebnissen aller weiteren großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, und bringt in 
dieser Hinsicht die Hoffnung zum Ausdruck, dass die für den 
5. bis 9. Juni 2000 angesetzte Sondertagung der Generalver-
sammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert" greifbare und bedeutsame 
Schritte auf dem Weg zu einer wirksameren Teilhabe der Frau 
an der Entwicklung unternehmen kann; 

 3. betont, dass zur wirksamen Einbindung der Frau in die 
Entwicklung ein günstiges und förderliches nationales und in-
ternationales Umfeld in allen Lebensbereichen erforderlich ist; 

 4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Methoden 
zu entwickeln und zu fördern, die dafür sorgen, dass ge-
schlechtsspezifische Gesichtspunkte bei allen Aspekten der Po-
litikgestaltung, so auch der Gestaltung der Wirtschaftspolitik, 
konsequent berücksichtigt werden; 

 5. betont, wie wichtig es ist, einzelstaatliche Strategien 
zur Förderung nachhaltiger und produktiver unternehmerischer 
Tätigkeiten auszuarbeiten, mit dem Ziel, Einkommen für be-
nachteiligte und in Armut lebende Frauen zu schaffen; 

 6. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten 
und dass sie über den vollen und gleichberechtigten Zugang zu 
Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, Technologie sowie wirt-
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schaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich Kredi-
ten, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten und im in-
formellen Sektor, verfügen, und gegebenenfalls den Frauen das 
Überwechseln vom informellen in den formellen Sektor zu er-
leichtern; 

 7. erkennt an, welche Rolle der Mikrofinanzierung ein-
schließlich Kleinstkrediten bei der Beseitigung der Armut, der 
Ermächtigung der Frauen und der Schaffung von Arbeitsplät-
zen zukommt, stellt fest, wie wichtig in dieser Hinsicht gesunde 
Finanzsysteme auf einzelstaatlicher Ebene sind und befürwortet 
die Stärkung der bestehenden und neuer Institutionen für 
Kleinstkredite und ihrer Kapazitäten, so auch durch Unterstüt-
zung von Seiten der internationalen Finanzinstitutionen; 

 8. ersucht die Regierungen, dafür zu sorgen, dass die 
Prioritäten von Frauen in öffentliche Investitionsprogramme für 
wirtschaftliche Infrastruktur, Technologie, Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Stromversorgung und Energieeinspa-
rung, Verkehrswesen und Straßenbau mit einbezogen werden 
und dass die Frauen sich voll an den entsprechenden Entschei-
dungen beteiligen, sowie eine verstärkte Beteiligung der Nutz-
nießerinnen an der Planungs- und Umsetzungsphase von Pro-
jekten zu fördern, um ihren Zugang zu Arbeitsplätzen und Auf-
trägen sicherzustellen; 

 9. betont die Notwendigkeit von Hilfe, um Frauen in 
Entwicklungsländern, insbesondere Frauen-Basisgruppen, 
durch uneingeschränkten Zugang zu neuen Technologien, ein-
schließlich Informationstechnologien und deren Nutzung, zu 
selbstbestimmtem Handeln zu befähigen; 

 10. betont außerdem die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, 
dass Frauen und Mädchen vollen und gleichberechtigten Zu-
gang zu Bildung, beruflicher Ausbildung und Umschulungs-
programmen auf allen Ebenen haben, damit ihre Beschäfti-
gungsmöglichkeiten verbessert werden; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu 
entwerfen und zu überarbeiten, die gewährleisten, dass Frauen 
in Bezug auf Eigentum an Grund und Boden und anderen Ver-
mögenswerten, auch soweit sie diese im Wege des Erbrechts 
erworben haben, die vollen und gleichen Rechte wie Männer 
haben, und Verwaltungsreformen und andere notwendige Maß-
nahmen durchzuführen, um Frauen in Bezug auf Kredite, Kapi-
tal, geeignete Technologien, Zugang zu Märkten und Informa-
tionen die gleichen Rechte wie Männern zu verschaffen;  

 12. ersucht die Regierungen, die volle Mitwirkung von 
Frauen an Entscheidungsprozessen und an der Formulierung 
und Durchführung grundsatzpolitischer Maßnahmen auf allen 
Ebenen zu gewährleisten, sodass ihre Prioritäten, Fertigkeiten 
und Potenziale in der einzelstaatlichen Politik in angemessener 
Weise Berücksichtigung finden; 

 13. fordert die Regierungen auf, unter anderem durch ent-
sprechende Gesetze familien- und frauenfreundliche Arbeits-
umgebungen zu fördern sowie dafür einzutreten, dass arbeiten-
den Müttern das Stillen erleichtert wird; 

 14. betont, dass Regierungen und Arbeitgeber nach Be-
darf Politiken zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit 
der Arbeit umsetzen und soziale Schutzmaßnahmen für die 
mehrheitlich weiblichen Arbeitnehmer einleiten müssen, die 
Gelegenheitsarbeit, Teilzeitarbeit, Arbeit im informellen Sektor 
und Heimarbeit leisten; 

 15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Anstren-
gungen zur Abmilderung der Auswirkungen übermäßiger 
Schwankungen und wirtschaftlicher Zerrüttung zu unterneh-
men, unter denen Frauen unverhältnismäßig stark zu leiden ha-
ben, und die Handelsmöglichkeiten für Entwicklungsländer 
auszuweiten, um die wirtschaftlichen Gegebenheiten für Frauen 
zu verbessern; 

 16. fordert die internationale Gemeinschaft, das System 
der Vereinten Nationen und die sonstigen in Betracht kommen-
den Organisationen nachdrücklich auf, den Entwicklungslän-
dern mit Vorrang bei den Anstrengungen behilflich zu sein, die 
sie unternehmen, um die volle und wirksame Teilhabe von 
Frauen an Entscheidungen über Entwicklungsstrategien und de-
ren Durchführung und an der Einbeziehung geschlechtsspezifi-
scher Belange in die einzelstaatlichen Programme zu gewähr-
leisten, so auch durch die Bereitstellung angemessener Res-
sourcen für operative Entwicklungsaktivitäten zur Unterstüt-
zung der Anstrengungen, die die Regierungen unternehmen, um 
unter anderem den verstärkten Zugang von Frauen zu Gesund-
heitsfürsorge, Kapital, Bildung, Ausbildung und Technologie 
sowie ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Ent-
scheidungsfindung sicherzustellen; 

 17. appelliert an die entwickelten Länder, sich verstärkt 
darum zu bemühen, den vereinbarten Zielwert von 0,7 Prozent 
ihres Bruttosozialprodukts für die gesamte öffentliche Entwick-
lungshilfe baldmöglichst zu erreichen und, soweit vereinbart, 
innerhalb dieses Zielwerts 0,15 bis 0,20 Prozent des Brutto-
sozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder be-
reitzustellen, um so die Entwicklungsländer bei der Durchfüh-
rung von Strategien zur Beseitigung der Armut und zur Förde-
rung der Entwicklung und der Gleichstellung der Geschlechter 
zu unterstützen; 

 18. fordert die multilateralen Geber, die internationalen 
Finanzinstitutionen und die regionalen Entwicklungsbanken 
nachdrücklich auf, Politiken zur Unterstützung einzelstaatli-
cher Anstrengungen zu überprüfen und durchzuführen, die si-
cherstellen sollen, dass Frauen, insbesondere in ländlichen und 
abgelegenen Gebieten, einen größeren Anteil an den Ressour-
cen erhalten; 

 19. fordert das System der Vereinten Nationen auf, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in alle seine Programme und Poli-
tiken einzubeziehen, so auch in die integrierten Folgemaßnah-
men zu den Konferenzen der Vereinten Nationen, im Einklang 
mit den vom Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeits-
tagung 1997 verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolge-
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rungen 1997/2 über die durchgängige Berücksichtigung ge-
schlechtsspezifischer Aspekte66; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Weltüberblick über 
die Rolle der Frau in der Entwicklung zur Behandlung durch 
die Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung 
zu aktualisieren; wie in der Vergangenheit soll sich dieser      
Überblick auf ausgewählte neue Entwicklungsfragen konzen-
trieren, die sich auf die Rolle der Frau in der Wirtschaft auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene auswirken; 

 21. beschließt, den Unterpunkt "Die Frau und die Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/211 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.4) 

54/211. Erschließung der Humanressourcen zu Gunsten 
der Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/191 vom 21. De-
zember 1990, 46/143 vom 17. Dezember 1991, 48/205 vom 
21. Dezember 1993, 50/105 vom 20. Dezember 1995 und 
52/196 vom 18. Dezember 1997 sowie der einschlägigen Ab-
schnitte der Agenda für Entwicklung67, 

 in Anbetracht dessen, dass das Wohlergehen der Menschen 
das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Regierungen die 
Hauptverantwortung für die Ausarbeitung und Durchführung 
geeigneter Politiken für die Erschließung der Humanressourcen 
tragen und dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin 
Unterstützung gewähren muss, um die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer zu ergänzen, 

 sowie nachdrücklich darauf hinweisend, dass ein einzel-
staatliches und internationales wirtschaftliches Umfeld notwen-
dig ist, das im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und den Ergebnissen der jüngsten Konfe-
renzen der Vereinten Nationen die Erschließung der Human-
ressourcen in Entwicklungsländern, ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung fördert, 

 in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Erschließung 
der Humanressourcen in umfassende Strategien einzubinden, 
die den Faktor Geschlecht durchgängig berücksichtigen, wobei 
den Bedürfnissen aller Menschen, insbesondere der Frauen und 
Mädchen, Rechnung zu tragen ist, 

 
66  Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV.A, Ziffer 4. 
67 Resolution 51/240, Anlage. 

 in Anbetracht der wichtigen Rolle, die der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Bemü-
hungen um die Erschließung der Humanressourcen zukommt, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das zunehmende 
Entwicklungsgefälle zwischen den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungsländern, namentlich im Bereich des Wissens 
und der Informations- und Kommunikationstechnik, sowie über 
die steigenden Einkommensdisparitäten in und zwischen den 
Ländern und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Erschlie-
ßung der Humanressourcen, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, 

 betonend, dass den Entwicklungsländern dabei geholfen 
werden soll, einen Wissensstand auf dem Gebiet der Informa-
tionstechnik zu erreichen, der sie in die Lage versetzt, die 
durch die Globalisierung gebotenen Chancen zu nutzen und das 
Risiko der Marginalisierung im Globalisierungsprozess zu 
vermeiden, 

 sowie betonend, dass die Organe und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen die Hilfe, die sie den Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten 
Ländern, bei der Förderung der Erschließung ihrer Humanres-
sourcen, insbesondere der schwächsten Gesellschaftsgruppen, 
gewähren, weiterhin koordinieren und aufeinander abstimmen 
müssen, und dass die Vereinten Nationen der Erschließung der 
Humanressourcen in den Entwicklungsländern auch künftig 
Vorrang einräumen müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs68; 

 2. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Human-
ressourcen zu erschließen, um unter anderem wirksamer am 
Weltwirtschaftssystem teilhaben und Nutzen aus der Globali-
sierung ziehen zu können; 

 3. fordert nachdrücklich höhere Investitionen in alle Be-
reiche der menschlichen Entwicklung, beispielsweise in Bil-
dung, Ausbildung, Gesundheit und Ernährung, die alle Men-
schen erfassen und dem Wohlergehen aller dienen; 

 4. fordert außerdem nachdrücklich umfassende Ansätze 
zur Erschließung der Humanressourcen, die unter anderem das 
Wirtschaftswachstum, die Bereitstellung grundlegender sozia-
ler Dienste, die Armutsbekämpfung, die Sicherung eines dau-
erhaften Lebensunterhalts, die Ermächtigung der Frauen, die 
Mitwirkung der Jugend, die Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der schwächeren Gesellschaftsgruppen, politische Freiheit, Par-
tizipation, die Achtung der Menschenrechte, Gerechtigkeit und 
Billigkeit einschließen, alles unabdingbare Faktoren, wenn es 
darum geht, die Menschen besser zu befähigen, die Herausfor-
derung der Entwicklung zu bewältigen; 

 5. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die 
Frauen an der Ausarbeitung und Umsetzung einzelstaatlicher 

 
68 A/54/408. 
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Politiken zur Förderung der Erschließung der Humanressour-
cen voll teilhaben; 

 6. ermutigt alle Länder, bei der Verabschiedung von Po-
litiken im Wirtschafts- und Sozialbereich der Erschließung der 
Humanressourcen, insbesondere in ihren einzelstaatlichen 
Haushalten, Vorrang einzuräumen; 

 7. bittet die internationalen Organisationen, namentlich 
die internationalen Finanzinstitutionen, auch künftig der Unter-
stützung der Ziele der Erschließung der Humanressourcen und 
ihrer Einbeziehung in ihre Politiken, Programme und Tätigkei-
ten Vorrang einzuräumen; 

 8. ist sich dessen bewusst, dass konzertierte Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, um den in ländlichen und 
landwirtschaftlichen Gebieten lebenden Menschen die fachli-
chen Qualifikationen und Kenntnisse zu vermitteln, die sie zur 
Verbesserung ihrer Existenzgrundlage und ihres materiellen 
Wohlergehens benötigen, und befürwortet in diesem Zusam-
menhang die verstärkte Bereitstellung von Ressourcen zu die-
sem Zweck, um den Zugang dieser Menschen zu geeigneten 
Technologien und Fachkenntnissen aus dem eigenen wie aus 
anderen Ländern, insbesondere den entwickelten Ländern, so-
wie durch die Süd-Süd-Zusammenarbeit zu erleichtern; 

 9. befürwortet die Verabschiedung von Politiken, Kon-
zepten und Maßnahmen zur Verringerung der wachsenden 
Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern auf dem Gebiet der Technologie im Allgemeinen 
und der Informations- und Kommunikationstechnik im Beson-
deren, namentlich 

 a) indem der Privatsektor ermutigt wird, in Zusammen-
arbeit mit dem System der Vereinten Nationen und den nicht-
staatlichen Organisationen speziell benannten Zentren in den 
Entwicklungsländern freiwillig einschlägige Literatur, informa-
tions- und kommunikationstechnische Ausrüstung und Ausbil-
dung zu spenden, um den Zugang zu diesen Technologien zu 
verbessern, und zu diesem Zweck Finanzmittel zur Verfügung 
zu stellen; 

 b) indem die rasche Erneuerung der einschlägigen Litera-
tur und der informations- und kommunikationstechnischen 
Ausrüstung in den Bildungseinrichtungen und Unternehmen 
der entwickelten Länder mittels koordinierter Anstrengungen 
seitens des Systems der Vereinten Nationen, der nichtstaat-
lichen Organisationen und der Empfänger beziehungsweise der 
interessierten Entwicklungsländer genutzt wird; 

 c) indem transparente und effiziente ordnungspolitische 
Systeme und andere investitionsstimulierende Politiken geför-
dert werden; 

 d) indem gezielte Infrastrukturinvestitionen gefördert 
werden, durch die die Grundlagen für den Einsatz von Internet-
Diensten geschaffen und der Weg für gewerbliche und entwick-
lungsbezogene Anwendungen geebnet würde; 

 e) indem Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der In-
formationstechnik für Nutzer wie beispielsweise nichtstaatliche 

Organisationen, Universitäten, Unternehmensdienstleister und 
maßgebliche staatliche Stellen entwickelt werden; 

 10. fordert die Entwicklungsländer auf, mit Unterstützung 
der internationalen Gemeinschaft und in Zusammenarbeit mit 
dem Privatsektor gegebenenfalls kommunale Informations-, 
Kommunikations- und Elektronikzentren einzurichten, um den 
Anschluss an Netzwerke herzustellen und Informationen und 
Wissen zugänglich zu machen; 

 11. fordert die entwickelten Länder und das System der 
Vereinten Nationen auf, die Programme und Aktivitäten, die 
die Entwicklungsländer zu Gunsten der Erschließung der Hu-
manressourcen und des Kapazitätsaufbaus durchführen, stärker 
zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die auf die Nutzung 
der Informations- und Kommunikationstechnik gerichtet sind; 

 12. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht an die 
Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung ei-
ne Bewertung der Effizienz und der Wirksamkeit des Beitrags 
aufzunehmen, den das System der Vereinten Nationen im Rah-
men seiner operativen Aktivitäten zur besseren Erschließung 
der Humanressourcen in den Entwicklungsländern leistet, und 
Empfehlungen darüber abzugeben, wie die Wirkung dieses Bei-
trags weiter erhöht werden kann; 

 13. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Nachhal-
tige Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit" den Unterpunkt "Erschließung der Humanressourcen" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/212 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.5) 

54/212. Internationale Migration und Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf das in Kairo verabschiedete Aktionspro-
gramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung69, insbesondere das Kapitel X über internationale 
Migration, und die in der Anlage zur Resolution S-21/2 der 
Generalversammlung vom 2. Juli 1999 festgelegten Schlüssel-
maßnahmen zur weiteren Umsetzung des Aktionsprogramms, 
insbesondere Abschnitt II.C über internationale Migration, so-
wie die einschlägigen Bestimmungen, die in der Kopenhagener 
Erklärung über soziale Entwicklung70, dem Aktionsprogramm 
des Weltgipfels für soziale Entwicklung71 und der von der Vier-

 
69 Report of the International Conference on Population and Development, Cai-
ro, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
70 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 
vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
71 Ebd., Anlage II. 
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ten Weltfrauenkonferenz verabschiedeten Aktionsplattform72 
enthalten sind, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/127 vom 
19. Dezember 1994, 50/123 vom 20. Dezember 1995 und 
52/189 vom 18. Dezember 1997 über internationale Migration 
und Entwicklung sowie auf den Beschluss 1995/313 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1995, 

 in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit der Grundsät-
ze, die in den internationalen Rechtsakten zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert sind, insbeson-
dere in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte73, dem 
Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung74, dem Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau75 und dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes76, 

 daran erinnernd, dass die Generalversammlung und der 
Wirtschafts- und Sozialrat die ihnen in der Charta der Vereinten 
Nationen sowie von den einschlägigen Konferenzen der Verein-
ten Nationen in den neunziger Jahren jeweils übertragenen 
Aufgaben im Hinblick auf die Ausarbeitung von Politiken, die 
Beratung und die Koordinierung der Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen im Bevölkerungs- und Entwicklungsbereich, ein-
schließlich der Tätigkeiten auf dem Gebiet der internationalen 
Migration, wahrnehmen sollten, 

 feststellend, dass die zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen und die anderen internationalen Organisatio-
nen die technische Unterstützung verstärken müssen, die sie 
den Entwicklungsländern gewähren, um sicherzustellen, dass 
die Migration zur Entwicklung beiträgt, 

 in Anbetracht der Vielfalt der Auffassungen, die die an der 
Umfrage betreffend die Einberufung einer Konferenz der Ver-
einten Nationen über internationale Migration, ihren Umfang, 
ihre Form und ihre Agenda beteiligten Staaten zum Ausdruck 
gebracht haben77, wobei diese Staaten 39 Prozent aller Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen ausmachten, und feststel-
lend, dass fünfundvierzig Staaten für die Einberufung einer 
Konferenz, fünf teilweise dafür und sechsundzwanzig dagegen 
waren, 

 insbesondere in Anbetracht der Notwendigkeit umfangrei-
cherer Daten über Migration, einer schlüssigen Theorie zur Er-
klärung der internationalen Migration sowie eines besseren 
Verständnisses der komplexen Wechselbeziehungen zwischen 
Migration und Entwicklung, 

 
72 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
73 Resolution 217 A (III). 
74 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
75 Resolution 34/180, Anlage. 
76 Resolution 44/25, Anlage. 
77 Siehe A/54/207. 

 feststellend, dass den bestehenden Foren im System der 
Vereinten Nationen bei der Auseinandersetzung mit Fragen der 
internationalen Migration und Entwicklung eine wichtige Rolle 
zufällt, namentlich im Rahmen der Kommission für Bevölke-
rung und Entwicklung, der Menschenrechtskommission, des 
Ausschusses für Entwicklungspolitik, der Internationalen Ar-
beitsorganisation und anderer zuständiger Schlüsselorganisa-
tionen, 

 mit Genugtuung über die zahlreichen Tagungen und Konfe-
renzen, die zur Frage der Migration und Entwicklung einberu-
fen wurden78, insbesondere im Rahmen der regionalen Zusam-
menarbeit, 

 davon Kenntnis nehmend, dass das Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen, die Internationale Or-
ganisation für Migration und der Bevölkerungsfonds der Ver-
einten Nationen im Mai 1998 das Programm für internationale 
Migrationspolitik geschaffen haben, das in Partnerschaft mit 
dem Internationalen Arbeitsamt, dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und 
anderen einschlägigen internationalen und regionalen Institu-
tionen durchgeführt werden wird, mit dem Ziel, die Regierun-
gen in verschiedenen Regionen besser in die Lage zu versetzen, 
die Migrationsströme auf nationaler und regionaler Ebene zu 
steuern, und auf diese Weise die Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten zur Herbeiführung einer geordneten Migration zu för-
dern, 

 im Bewusstsein, dass unter anderem der Prozess der Globa-
lisierung und Liberalisierung, namentlich das zunehmende wirt-
schaftliche und soziale Gefälle zwischen vielen Ländern sowie 
die Marginalisierung einiger Länder in der Weltwirtschaft, zu 
umfangreichen Bevölkerungsbewegungen zwischen Ländern 
und zur Intensivierung des komplexen Phänomens der interna-
tionalen Migration beigetragen hat, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass es trotz des Vorhanden-
seins eines Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze not-
wendig ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um sicher-
zustellen, dass die Menschenrechte und die Würde aller Mi-

 
78 Namentlich das vom 21. bis 23. April 1999 in Bangkok abgehaltene Interna-
tionale Symposium über die regionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der irre-
gulären/illegalen Migration, das die Erklärung von Bangkok über irreguläre Mi-
gration (siehe A/C.2/54/2, Anlage) verabschiedet hat; die am 30. und        
31. Mai 1996 in Genf abgehaltene Regionalkonferenz über die Probleme der 
Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in 
den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachbarstaaten; die Regionalkonferenz über Migration in Nord- und Zentral-
amerika; die Tagungen über den Aufbau von Kapazitäten und die regionale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Migration, die das Programm für internatio-
nale Migrationspolitik gemeinsam mit hochrangigen Regierungsbeamten aus 
Ost- und Mitteleuropa im November 1998 in Budapest, mit hochrangigen Re-
gierungsbeamten aus dem südlichen Afrika im April 1999 in Pretoria und mit 
Regierungen aus Asien und dem Pazifik im November 1999 in Bangkok veran-
staltet hat; die vom 15. bis 17. Oktober 1998 in Palma de Mallorca abgehaltene 
Mittelmeerkonferenz über Bevölkerung, Migration und Entwicklung; und das 
vom 29. Juni bis 3. Juli 1998 in Den Haag abgehaltene Fachsymposium über in-
ternationale Migration und Entwicklung der Arbeitsgruppe des Verwaltungsaus-
schusses für Koordinierung über soziale Grundversorgung für alle. 
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granten und ihrer Familienangehörigen geachtet und geschützt 
werden, und dass es wünschenswert ist, die Lage aller legalen 
Migranten und ihrer Familienangehörigen zu verbessern, 

 in der Erwägung, dass es vom analytischen und operativen 
Standpunkt aus wichtig ist, die Verbindungen zu ermitteln, die 
zwischen den mit der internationalen Migration und Entwick-
lung zusammenhängenden sozialen, wirtschaftlichen, politi-
schen und kulturellen Faktoren bestehen, und umfassende, ko-
härente und wirksame Politiken auf dem Gebiet der internatio-
nalen Migration auszuarbeiten, die auf einem Geist echter Part-
nerschaft und gegenseitiger Verständigung beruhen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs79; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der internationalen Migration und Ent-
wicklung zu verstärken, um die tieferen Ursachen der Migra-
tion, insbesondere diejenigen im Zusammenhang mit der Ar-
mut, anzugehen und um den Beteiligten den größtmöglichen 
Nutzen aus der internationalen Migration zuteil werden zu las-
sen; 

 3. legt den interregionalen, regionalen beziehungsweise 
subregionalen Mechanismen nahe, sich gegebenenfalls auch 
weiterhin mit der Frage der Migration und der Entwicklung zu 
befassen; 

 4. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen, 
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen 
sowie die anderen zuständigen zwischenstaatlichen, regionalen 
und subregionalen Organisationen auf, sich im Rahmen ihrer 
fortlaufenden mandatsmäßigen Tätigkeiten auch weiterhin mit 
der Frage der internationalen Migration und Entwicklung zu 
befassen und interregionale, regionale und subregionale Pro-
zesse und Aktivitäten im Zusammenhang mit der internationa-
len Migration und Entwicklung auf geeignete Weise zu unter-
stützen; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem auf, 
sich darum zu bemühen, dass alle Menschen die Möglichkeit 
haben, sich für ein Verbleiben in ihrem eigenen Land zu ent-
scheiden, und zu diesem Zweck verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung herbeizuführen und so ein größeres wirtschaftli-
ches Gleichgewicht zwischen den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungsländern zu gewährleisten; 

 6. ersucht den Generalsekretär, soweit möglich, weitere 
Auffassungen der Mitgliedstaaten, insbesondere derjenigen, die 
nicht auf die gemäß Resolution 52/189 durchgeführte Umfrage 
geantwortet haben, sowie der Internationalen Arbeitsorganisa-

 
79 A/54/207. Der Bericht enthält Angaben zur Frage der Einberufung einer Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über internationale Migration und Entwicklung 
zur Auseinandersetzung mit Migrationsfragen. 

tion, der Internationalen Organisation für Migration und ande-
rer zuständiger Organisationen innerhalb und außerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zu dem Bericht einzuholen, 
den der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer 
zweiundfünfzigsten Tagung vorgelegt hat80, und dabei die ver-
schiedenen regionalen Prozesse zu berücksichtigen sowie Emp-
fehlungen darüber abzugeben, wie die mit Migration und Ent-
wicklung zusammenhängenden Probleme angegangen werden 
könnten; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Benehmen 
mit den Regionalkommissionen geeignete Maßnahmen in die 
Wege zu leiten, um sicherzustellen, dass interregionale Aktivi-
täten zu Fragen im Zusammenhang mit der internationalen Mi-
gration und Entwicklung unter Beteiligung der maßgeblichen 
Akteure und unter anderem unter Berücksichtigung des Be-
richts des Generalsekretärs79 durchgeführt werden, und legt den 
Organen der Vereinten Nationen und den anderen zuständigen 
internationalen Organisationen nahe, diese Aktivitäten zu un-
terstützen; 

 8. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen, in dem er unter anderem die Erkenntnisse, die aus 
den verschiedenen auf regionaler und interregionaler Ebene 
durchgeführten Aktivitäten im Zusammenhang mit der inter-
nationalen Migration und Entwicklung gewonnen wurden, so-
wie die besten Praktiken auf dem Gebiet der Steuerung der Mi-
gration und der Migrationspolitik zusammenfasst und der Ver-
sammlung zur Behandlung grundsatzpolitische Maßnahmen 
empfiehlt, die auf internationaler Ebene ergriffen werden könn-
ten, wobei unter anderem Folgendes zu berücksichtigen ist: 

 a) der Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik81 
über seine Untersuchung der Frage der Migration und der Ent-
wicklung; 

 b) die Tätigkeit der zuständigen Organe, Organisationen, 
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen und 
der anderen internationalen Organisationen auf dem Gebiet der 
internationalen Migration und Entwicklung; 

 c) die Mechanismen, die innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen die Frage der internationalen Migration und 
Entwicklung umfassend und integriert untersuchen könnten; 

 d) die Notwendigkeit, im Benehmen mit den zuständigen 
Organen der Vereinten Nationen eine Analyse der Daten zu den 
Migrationsbewegungen innerhalb und zwischen den verschie-
denen Regionen durchzuführen; 

 9. beschließt, den Unterpunkt "Internationale Migration 
und Entwicklung einschließlich der Frage der Einberufung ei-
ner Konferenz der Vereinten Nationen über internationale Mi-
gration und Entwicklung zur Auseinandersetzung mit Migra-
tionsfragen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 
80 A/52/314. 
81 Siehe A/54/207, Ziffern 42-44. 
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RESOLUTION 54/213 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.7) 

54/213. Wiederaufnahme des Dialogs über die Verstär-
kung der internationalen wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zu Gunsten der Entwicklung durch 
Partnerschaft 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/165 vom 21. De-
zember 1993, 49/95 vom 19. Dezember 1994, 50/122 vom 
20. Dezember 1995, 51/174 vom 16. Dezember 1996, 52/186 
vom 18. Dezember 1997 und 53/181 vom 15. Dezember 1998, 

 sowie unter Hinweis auf die Verabschiedung der Agenda 
für Entwicklung82 und die einschlägigen Bestimmungen für ihre 
Weiterverfolgung und Durchführung sowie die Notwendigkeit, 
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu Gun-
sten der Entwicklung Impulse zu erteilen, damit die Agenda 
wirksam weiterverfolgt wird, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, den Dialog fortzuset-
zen, der von den Geboten der Solidarität, des gegenseitigen In-
teresses und Nutzens, echter Interdependenz, gemeinschaftli-
cher Verantwortung und der Partnerschaft zur Förderung der 
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu Gunsten 
der Entwicklung ausgehen muss, 

 in diesem Zusammenhang anerkennend, wie wichtig ein 
förderliches Umfeld und eine solide Wirtschaftspolitik auf na-
tionaler und internationaler Ebene sind, 

 in Anbetracht der Rolle, die der regionalen Zusammenarbeit 
dabei zukommt, die Komplementarität zu fördern und im Rah-
men des Globalisierungsprozesses Synergien und Partnerschaf-
ten auf subregionaler, regionaler, interregionaler und weltwei-
ter Ebene herzustellen und so die multilaterale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit voranzubringen, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass die besonderen Anliegen 
der Übergangsländer erkannt und angegangen werden, damit 
diesen Ländern geholfen werden kann, aus der Globalisierung 
Nutzen zu ziehen und sich schließlich voll in die Weltwirt-
schaft zu integrieren, 

 in Anbetracht der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das 
System der Vereinten Nationen die Ergebnisse der großen 
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen auf in-
tegrierte und koordinierte Weise weiterverfolgt und umsetzt, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Erfahrungen im Rahmen 
des auf hoher Ebene abgehaltenen Dialogs über die Verstär-
kung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu 
Gunsten der Entwicklung durch Partnerschaft, 

 
82 Resolution 51/240, Anlage. 

 1. erklärt erneut, wie wichtig die Fortsetzung eines kon-
struktiven Dialogs und einer echten Partnerschaft ist, um die in-
ternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu Gunsten der 
Entwicklung im 21. Jahrhundert weiter voranzubringen; 

 2. beschließt folgendes Motto für den zweiten Dialog auf 
hoher Ebene über die Verstärkung der internationalen wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit zu Gunsten der Entwicklung 
durch Partnerschaft: "Antwort auf die Globalisierung: Erleich-
terung der Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirt-
schaft im 21. Jahrhundert"; 

 3. beschließt außerdem, die Abhaltung des zweiten zwei-
tägigen Dialogs auf hoher Ebene auf die sechsundfünfzigste 
Tagung der Generalversammlung zu verschieben, ohne dadurch 
den zweijährlichen Rhythmus des Dialogs auf hoher Ebene zu 
ändern; 

 4. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten einzuleiten, um zu ei-
ner raschen Entscheidung über den Termin, die Modalitäten, 
die Art der Ergebnisse und den Schwerpunkt der Erörterungen 
des zweiten Dialogs auf hoher Ebene zu kommen, unter Be-
rücksichtigung der bisherigen Erfahrungen und der Beiträge 
der Mitgliedstaaten sowie der regionalen Institutionen und des 
Systems der Vereinten Nationen, und befürwortet die Fortset-
zung interaktiver Podiumsgespräche, namentlich mit Beteili-
gung nichtstaatlicher Akteure, um den Dialog im Einklang mit 
den einschlägigen Regeln und Vorschriften zu erleichtern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit 
mit den Regierungen, allen zuständigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen, den zuständigen Organisationen und son-
stigen Akteuren auf dem Gebiet der Entwicklung mit den Vor-
bereitungen für den Dialog zu beginnen und dabei auch die Er-
gebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen zu berücksichtigen; 

 6. beschließt, unter dem Punkt "Nachhaltige Entwick-
lung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" den 
Unterpunkt "Dialog auf hoher Ebene über die Verstärkung der 
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu Gunsten 
der Entwicklung durch Partnerschaft" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, und 
ersucht den Generalsekretär, ihr auf dieser Tagung einen kon-
solidierten Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen. 

RESOLUTION 54/214 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.7) 

54/214. Erhaltung und verträgliche Bewirtschaftung der 
zentralafrikanischen Waldökosysteme 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de 
Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung und die Resolutionen der General-



 IV.  Resolutionen – Zweiter Ausschuss 239 

 

versammlung 47/190 vom 22. Dezember 1992 über den Be-
richt der Konferenz sowie 47/191 vom 22. Dezember 1992, mit 
der die institutionellen Vorkehrungen im Anschluss an die Kon-
ferenz getroffen wurden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/188 vom 
15. Dezember 1998 bezüglich der Umsetzung und Weiterver-
folgung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung und der neunzehnten Sonderta-
gung der Generalversammlung, 

 ferner unter Hinweis auf die Arbeit des Zwischenstaatlichen 
Forums über Wälder im Rahmen der Kommission für Nachhal-
tige Entwicklung, 

 mit Genugtuung über das Gipfeltreffen der Staatsoberhäup-
ter Zentralafrikas über die Erhaltung und verträgliche Bewirt-
schaftung der tropischen Wälder, das vom 12. bis 17. März 
1999 in Jaunde stattfand, 

 eingedenk der Notwendigkeit der Erhaltung und verträgli-
chen Bewirtschaftung der zentralafrikanischen Waldökosyste-
me, die ein bedeutendes natürliches Gut für gegenwärtige und 
zukünftige Generationen darstellen, 

 überzeugt, dass eine verträgliche Bewirtschaftung der Wald-
ressourcen entscheidend zur wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung der an Wälder angrenzenden Staaten bei-
tragen kann, 

 sowie überzeugt von der Wichtigkeit subregionaler und in-
ternationaler Zusammenarbeit bei der Bewirtschaftung von 
Waldökosystemen und bei der Bekämpfung der Wüstenbil-
dung, im Einklang mit den von der internationalen Gemein-
schaft eingegangenen internationalen Verpflichtungen, 

 in Anbetracht dessen, dass die Synergie internationaler und 
nationaler Bemühungen für die Verwirklichung einer nachhalti-
gen Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist, 

 1. anerkennt die Wichtigkeit der Wälder der zentralafri-
kanischen Subregion, deren natürliche Merkmale eine wesent-
liche Funktion bei der Wahrung des Gleichgewichts der Bio-
sphäre des gesamten Planeten spielen; 

 2. begrüßt die Erklärung, die auf dem vom 12. bis 
17. März 1999 in Jaunde abgehaltenen Gipfeltreffen der 
Staatsoberhäupter Zentralafrikas über die Erhaltung und ver-
trägliche Bewirtschaftung der tropischen Wälder verabschiedet 
wurde83, ermutigt die Länder Zentralafrikas, die in der Erklä-
rung enthaltenen Verpflichtungen so weit wie möglich umzu-
setzen, und erkennt die diesbezüglichen Bemühungen dieser 
Länder an, insbesondere hinsichtlich der Kohärenz und Koor-
dinierung politischer Maßnahmen, im Hinblick auf die verträg-
liche Bewirtschaftung und die Erhaltung der Waldökosysteme 
der zentralafrikanischen Subregion; 

 
83  A/C.2/54/5, Anlage. 

 3. bittet die internationale Gemeinschaft, die Länder 
Zentralafrikas bei diesen Bemühungen zu unterstützen, indem 
sie namentlich finanzielle und technische Hilfe auf regionaler 
Ebene bereitstellt; 

 4. ermutigt die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich der Globalen Umweltfazilität und des Zwischenstaatlichen 
Forums über Wälder, bei der Erörterung der Mittel und Wege 
zur Erhaltung und verträglichen Bewirtschaftung aller Arten 
von Wäldern unter anderem auch die Wälder der zentralafrika-
nischen Subregion zu berücksichtigen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung im Rahmen der Berichte 
des Zwischenstaatlichen Forums über Wälder und unter Be-
rücksichtigung sonstiger Berichterstattungsersuchen unter dem 
Punkt "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/215 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.7) 

54/215. Weltsolarprogramm 1996-2005 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/7 vom 16. Oktober 
1998, mit der sie unter anderem das Weltsolarprogramm 1996-
2005 gebilligt und dadurch einen Beitrag zu dem Gesamtpro-
gramm für die nachhaltige Entwicklung geleistet hat, und in der 
sie alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gebeten hat, zu 
seiner erfolgreichen Durchführung beizutragen, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 29 C/14 bezüglich 
des Weltsolarprogramms 1996-2005, die die Generalkonferenz 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur im November 1997 verabschiedet hat84, 

 bekräftigend, dass die Einberufung des Weltsolargipfels am 
16. und 17. September 1996 in Harare, auf dem die Erklärung 
von Harare über Solarenergie und nachhaltige Entwicklung85 
verabschiedet und die Vorbereitung des Weltsolarprogramms 
1996-200586 gebilligt wurde, ein Schritt auf dem Weg zur Um-
setzung der Agenda 2187 war, die ein zugleich facettenreiches 
und grundlegendes Aktionsprogramm zur Verwirklichung des 
Zieles der nachhaltigen Entwicklung ist, 

 anerkennend, dass es bei der Verfolgung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung unabdingbar ist, dass sich die auf na-

 
84 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
Records of the General Conference, Twenty-ninth Session, Paris, 21 October-
12 November 1997, Vol. 1: Resolutions. 
85 A/53/395, Anlage, Abschnitt II. 
86 Ebd., Anlage, Abschnitt V.D. 
87 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Con-
ference, Resolution 1, Anlage II. 



240 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

tionaler und internationaler Ebene unternommenen Anstren-
gungen gegenseitig unterstützen, was unter anderem die Bereit-
stellung von Finanzmitteln und den Technologietransfer für den 
Einsatz kostenwirksamer Energiesysteme und die stärkere Nut-
zung umweltfreundlicher, erneuerbarer Energien beinhaltet, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle der Generalversamm-
lung bei der Förderung des Weltsolarprogramms 1996-2005, 

 sowie in Anerkennung der Rolle der Kommission für Nach-
haltige Entwicklung sowie des Wirtschafts- und Sozialrats als 
Diskussionsforen für neue und erneuerbare Energiequellen und 
nachhaltige Entwicklung, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Anstrengungen, die 
der Generalsekretär unternommen hat, um diejenigen, die Fi-
nanzmittel und technische Hilfe bereitstellen können, auf das 
Weltsolarprogramm 1996-2005 aufmerksam zu machen, 

 Kenntnis nehmend von der Einrichtung der Interinstitutio-
nellen Arbeitsgruppe für Energie mit dem Ziel, die Koordinie-
rung der Aktivitäten aller zuständigen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen bei der Vorbereitung der neunten 
Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung im Jah-
re 2001 zu gewährleisten und zur nachhaltigen Entwicklung un-
ter Berücksichtigung der Empfehlungen des Weltsolarpro-
gramms 1996-2005 beizutragen, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass das Weltweite Aus- 
und Fortbildungsprogramm für erneuerbare Energien 1996-
200588 eines der Hauptprogramme des Weltsolarprogramms 
1996-2005 darstellt und von weltweiter Bedeutung ist, 

 mit der Aufforderung, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass das Weltsolarprogramm 1996-2005 in vol-
lem Umfang in das System der Vereinten Nationen einbezogen 
und mit seinen Anstrengungen zur Erreichung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung abgestimmt wird, 

 unterstreichend, dass sich alle betroffenen Parteien, 
namentlich Regierungen, multilaterale Finanzierungsorgani-
sationen und die zuständigen Teile des Systems der Vereinten 
Nationen im Rahmen der Förderung neuer und erneuerbarer 
Energiequellen aktiver an der Umsetzung des Weltsolarpro-
gramms 1996-2005 beteiligen und stärker zusammenarbeiten 
müssen, wenn substanziellere Ergebnisse erzielt werden sollen, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs89, in dem unter anderem die Maßnahmen auf-
geführt sind, die die verschiedenen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Durchführung des Weltsolarprogramms 
1996-2005 ergriffen haben; 

 2. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von der 
Rolle, die die Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur im Rahmen ihres Mandats bei 

 
88 Siehe A/53/395, Anlage, Abschnitt IV.A. 
89 A/54/212. 

der Förderung der Durchführung des Weltsolarprogramms 
1996-2005 spielt, insbesondere von ihren Aus- und Fortbil-
dungsprogrammen im Bereich neuer und erneuerbarer Energie-
quellen, und nimmt in diesem Zusammenhang ferner mit Ge-
nugtuung Kenntnis von der Initiative der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die 
zuständigen Organe und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen zur Zusammenarbeit bei der Durchführung des Pro-
gramms aufzufordern; 

 3. nimmt Kenntnis von der Rolle, die die Weltsolarkom-
mission bisher bei der Mobilisierung internationaler Unterstüt-
zung und Hilfe für die Durchführung vieler der hochprioritären 
einzelstaatlichen Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energie-
quellen übernommen hat, die Teil des Weltsolarprogramms 
1996-2005 sind und von denen viele aus einzelstaatlichen Mit-
teln finanziert werden; 

 4. lobt nachdrücklich die Anstrengungen zahlreicher 
Mitgliedstaaten, konkrete Maßnahmen auf innerstaatlicher Ebe-
ne, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, zu ergreifen, 
die zu einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
in den jeweiligen Ländern geführt haben; 

 5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der finanziellen 
Unterstützung bei der Durchführung des Weltsolarprogramms 
1996-2005, die von einigen entwickelten Ländern, die Mitglie-
der der Vereinten Nationen sind, und von einigen zwischen-
staatlichen Organisationen innerhalb wie außerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen geleistet wurde; 

 6. appelliert an alle zuständigen Finanzierungseinrich-
tungen, an bilaterale und multilaterale Geber sowie an regiona-
le Finanzierungseinrichtungen und nichtstaatliche Organisatio-
nen, gegebenenfalls die Anstrengungen zum Ausbau des Sek-
tors für erneuerbare Energien in Entwicklungsländern auf der 
Grundlage umweltfreundlicher und erwiesenermaßen tragfähi-
ger erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen, unter Berück-
sichtigung der Entwicklungsstruktur der auf Energie basieren-
den Volkswirtschaften der Entwicklungsländer, und dabei be-
hilflich zu sein, die notwendige Investitionshöhe für eine Aus-
dehnung der Energieversorgung über städtische Gebiete hinaus 
zu erreichen; 

 7. nimmt Kenntnis  von dem Beschluss der Generalkon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur bezüglich der strategischen Bedeu-
tung des Weltweiten Aus- und Fortbildungsprogramms für er-
neuerbare Energiequellen 1996-2005 für die Verwirklichung 
des Ziels der nachhaltigen Entwicklung90 und ermutigt den Ge-
neraldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, sich mit Unterstützung in-
ternationaler, regionaler und nationaler, privater wie öffentli-
cher Einrichtungen darum zu bemühen, das diesbezügliche 

 
90 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris, 26 Octo-
ber-17 November 1999, Vol. 1: Resolutions, Resolution 19. 
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Bewusstsein der Öffentlichkeit in allen Mitgliedstaaten zu 
schärfen; 

 8. bittet alle Regierungen, alle betroffenen Interessen-
gruppen, einschließlich des Privatsektors, zu ermutigen, sich im 
Einklang mit ihrer jeweiligen einzelstaatlichen Politik an der 
Förderung von Forschungsarbeiten zu erneuerbaren Energie-
quellen und an ihrer Erschließung zu beteiligen, und in diesem 
Zusammenhang insbesondere an der Durchführung des Weltso-
larprogramms 1996-2005; 

 9. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Förderung der Mobilisierung von angemessener technischer 
Hilfe und finanzieller Unterstützung und um die vollständige 
Nutzung vorhandener internationaler Gelder für die wirksame 
Durchführung hochprioritärer nationaler und regionaler Vorha-
ben im Bereich erneuerbarer Energiequellen fortzusetzen; 

 10. bittet die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe für Ener-
gie, sicherzustellen, dass die Arbeiten im Rahmen des Weltso-
larprogramms 1996-2005 in die Erörterungen einfließen, die 
die Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer für 
2001 anberaumten neunten Tagung zur Energiefrage abhält; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung im Benehmen mit der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur und in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen und den sonstigen zuständigen Organi-
sationen einen Bericht über die zur wirksamen Durchführung 
des Weltsolarprogramms 1996-2005 ergriffenen konkreten 
Maßnahmen, darunter auch zur Förderung der Ressourcenmo-
bilisierung, vorzulegen; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen Be-
richt über Energiefragen und nachhaltige Entwicklung an die 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auch einen Bericht 
über die zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifenden 
Maßnahmen aufzunehmen, der auch weitere Empfehlungen zu 
den geeigneten Modalitäten der Förderung neuer und erneuer-
barer Energiequellen enthält; 

 13. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung" einen Unterpunkt "Förderung neuer und erneuer-
barer Energiequellen, einschließlich der Durchführung des 
Weltsolarprogramms 1996-2005" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/216 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.7) 

54/216. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2997 (XXVII) vom 
15. Dezember 1972, in der sie beschloss, den Verwaltungsrat 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen einzurichten, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/187 vom 
15. Dezember 1998 über den Bericht des Verwaltungsrats des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und 53/242 vom 
28. Juli 1999 über den Bericht des Generalsekretärs über Um-
welt und menschliche Siedlungen, 

 ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse und Beschlüsse der 
neunzehnten Sondertagung der Generalversammlung, die zur 
allgemeinen Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der 
Agenda 2191 einberufen wurde, und insbesondere auf die Zif-
fern 119 und 122 bis 124 des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 2192, 

 unter Hinweis auf die vom Verwaltungsrat des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen auf seiner neunzehnten Tagung 
verabschiedete Erklärung von Nairobi über die Rolle und das 
Mandat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen93, 

 nach Behandlung des Berichts des Verwaltungsrats des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen über seine zwanzig-
ste Tagung94, 

 1. begrüßt den Bericht des Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen über seine zwanzigste Ta-
gung sowie die darin enthaltenen Beschlüsse94; 

 2. nimmt insbesondere Kenntnis von dem Beschluss 
20/31 des Verwaltungsrats vom 4. Februar 1999 mit dem Titel 
"Entwurf des Programmhaushaltsplans des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen: korrigierter Mittelbedarf für den Zwei-
jahreszeitraum 1998-1999 und veranschlagter Mittelbedarf für 
den Zweijahreszeitraum 2000-2001"95, in dem der Verwal-
tungsrat das integrierte Arbeitsprogramm des Programms kon-
kret unterstützt, seine neue fachliche Organisationsstruktur bil-
ligt und für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 eine Aufstok-
kung der Finanzmittel für den Umweltfonds erwartet; 

 3. unterstützt die unter anderem vom Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen abgegebenen Vorschläge zur Erleichte-
rung und Unterstützung einer stärkeren Vernetzung und Koor-
dinierung innerhalb und zwischen den Umwelt- und umweltbe-
zogenen Übereinkünften, unter voller Achtung des Status der 
Sekretariate der jeweiligen Übereinkommen und des Vorrechts 
der Konferenzen der Vertragsstaaten der jeweiligen Überein-
kommen, autonome Beschlüsse zu fassen; 

 4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beitrag des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu der siebenten 

 
91 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II. 
92 Resolution S-19/2, Anlage. 
93 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 25 (A/52/25), Anhang, Beschluss 19/1, Anlage. 
94 Ebd., Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 25 und Addendum (A/54/25 und 
Add.1). 
95 Ebd., Anhang. 
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Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung und legt 
dem Verwaltungsrat nahe, auf künftigen Tagungen der Kom-
mission seine wissenschaftlichen, technischen und politischen 
Informationen sowie Analysen und Beratungsdienste zu globa-
len Umweltfragen zur Verfügung zu stellen und insbesondere 
zur Vorbereitung der zehnjährlichen Überprüfung der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im 
Jahr 2002 beizutragen; 

 5. begrüßt die Fortschritte mit dem Ziel eines früheren 
Abschlusses der Verhandlungen über ein internationales bin-
dendes Rechtsinstrument zur Durchführung internationaler 
Maßnahmen hinsichtlich bestimmter langlebiger organischer 
Schadstoffe; 

 6. befürwortet die unterstützende Rolle, die das Umwelt-
programm der Vereinten Nationen für die Entwicklungsländer, 
insbesondere in Afrika, spielt, indem es politische Unterstüt-
zung herausbildet und Kapazitäten für internationale Umwelt-
verhandlungen aufbaut, unter anderem durch die Neubelebung 
der Afrikanischen Ministerkonferenz über Umweltfragen; 

 7. unterstreicht, wie wichtig die Stärkung des Büros der 
Vereinten Nationen in Nairobi, des einzigen Büros der Verein-
ten Nationen in einem Entwicklungsland, ist, und befürwortet 
die verstärkte Nutzung seiner Einrichtungen; 

 8. nimmt Kenntnis von der verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und 
dem Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat), die darauf abzielt, im Rahmen ihrer je-
weiligen Mandate und ihrer programmatischen, haushaltsbezo-
genen und organisatorischen Eigenständigkeit die Wirksamkeit 
ihrer Arbeit zu steigern;  

 9. fordert alle Länder auf, die Bereitstellung ausreichen-
der Finanzmittel auf stabiler und berechenbarer Grundlage für 
die erfolgreiche Durchführung des Arbeitsprogramms für den 
Zweijahreszeitraum 2000-2001 zu gewährleisten; 

 10. ersucht den Generalsekretär, dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 
im Einklang mit den gegenwärtigen Haushaltspraktiken die er-
forderlichen Ressourcen aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen bereitzustellen und Möglichkeiten zur wei-
teren Unterstützung der Neubelebung des Programms zu erwä-
gen. 

RESOLUTION 54/217 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.7) 

54/217. Verstärkung der Komplementarität der internatio-
nalen Übereinkünfte im Zusammenhang mit der 
Umwelt und einer nachhaltigen Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf das auf ihrer neunzehnten Sondertagung 
verabschiedete Programm für die weitere Umsetzung der Agen-

da 2196, insbesondere dessen Teil IV mit dem Titel "Internatio-
nale institutionelle Vorkehrungen", 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/186 vom 
15. Dezember 1998 über internationale institutionelle Vorkeh-
rungen im Zusammenhang mit der Umwelt und der Entwick-
lung und ihre Resolution 53/242 vom 28. Juli 1999 über den 
Bericht des Generalsekretärs über Umwelt und menschliche 
Siedlungen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über internationale institutionelle Vorkehrun-
gen im Zusammenhang mit der Umwelt und der Entwicklung97, 

 Kenntnis nehmend von dem am 4. Februar 1999 vom Ver-
waltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
verabschiedeten Beschluss 20/28 über die Förderung der Ver-
knüpfungen zwischen globalen Umweltfragen und den mensch-
lichen Bedürfnissen98, 

 betonend, dass grundsatzpolitische Beschlüsse auf Grund 
der Übereinkünfte von den jeweiligen Konferenzen der Ver-
tragsparteien gefasst werden, bei denen es sich um autonome 
Leitungsgremien handelt, 

 feststellend, dass die verschiedenen Übereinkünfte im Zu-
sammenhang mit der Umwelt und einer nachhaltigen Entwick-
lung sich in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung befinden, 
und die Rolle anerkennend, die der Generalversammlung dabei 
zukommt, Fortschritte bei der Umsetzung der Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte und der Erfüllung der darin 
enthaltenen Verpflichtungen zu fördern, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der derzeit auf na-
tionaler, bilateraler, regionaler und internationaler Ebene gelei-
steten einschlägigen Arbeit zur Umsetzung der Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte, 

 erneut erklärend, dass es, wie in Teil IV des Programms für 
die weitere Umsetzung der Agenda 21 festgelegt, notwendig 
ist, durch eine bessere Politikkoordinierung auf zwischenstaat-
licher Ebene in den verschiedenen zwischenstaatlichen Organi-
sationen und Prozessen größere Kohärenz herbeizuführen und 
fortgesetzte, konzertiertere Bemühungen zu unternehmen, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Sekretariaten der zuständi-
gen Leitungsgremien zu verbessern, 

 betonend, dass die Umweltübereinkünfte auch weiterhin die 
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, die mit ihren Bestim-
mungen vereinbar sind, verfolgen müssen und der Agenda 2199 
voll Rechnung zu tragen haben, 

 
96 Resolution S-19/2, Anlage. 
97 A/54/468. 
98 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 25 (A/54/25), Anhang. 
99 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II. 
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 1. ermutigt die Konferenzen der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen100, des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt101 und des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika102 sowie deren ständige Sekretariate, weiter nach geeig-
neten Gelegenheiten und Maßnahmen zu suchen, wie sie ihre 
Komplementarität verstärken und die wissenschaftlichen Evalu-
ierungen der ökologischen Zusammenhänge zwischen den drei 
Übereinkünften verbessern könnten; 

 2. betont die Notwendigkeit einer integrierten Prüfung 
der Zusammenhänge sowohl zwischen den Sektoren als auch 
zwischen den sektoralen und den sektorübergreifenden Aspek-
ten der Agenda 2199; 

 3. unterstreicht, wie wichtig es ist, die stärkere Vernet-
zung und Koordinierung innerhalb der Umwelt- und umweltbe-
zogenen Übereinkünfte sowie zwischen diesen zu erleichtern 
und zu unterstützen, unter anderem mit Hilfe des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, unter voller Achtung des Sta-
tus der Sekretariate der jeweiligen Übereinkommen und des 
Prärogativs der Konferenzen der Vertragsparteien der jeweili-
gen Übereinkommen, autonome Beschlüsse zu fassen, und un-
terstützt in dieser Hinsicht den Vorschlag des Generalsekretärs 
betreffend die Schaffung einer Gruppe für Umweltbewirt-
schaftung, mit dem Ziel, die interinstitutionelle Koordinierung 
auf dem Gebiet der Umwelt und der menschlichen Siedlungen 
zu verbessern, wie in Resolution 53/242 festgelegt; 

 4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von allen bei der 
Durchführung der Resolution 53/186 erzielten Fortschritten; 

 5. legt den Sekretariaten der verschiedenen Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte und den internationalen Or-
ganisationen nahe, unter voller Achtung des Status der Sekreta-
riate der jeweiligen Übereinkommen und des Prärogativs der 
Konferenzen der Vertragsparteien der jeweiligen Überein-
kommen, autonome Beschlüsse zu fassen, ihre Zusammenarbeit 
zu verstärken, um Fortschritte bei der Umsetzung dieser Über-
einkünfte auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene 
zu erleichtern, namentlich indem sie 

 a) aufzeigen, wo Möglichkeiten für komplementäre Ak-
tivitäten bestehen, die unternommen werden, um die Umset-
zung der von den Vertragsparteien der verschiedenen Überein-
künfte eingegangenen Verpflichtungen zu erleichtern; 

 b) die zuständigen internationalen Organisationen, wie 
beispielsweise das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
die Sekretariate der Übereinkünfte und ihre Nebenorgane, das 
Sekretariat der Vereinten Nationen und die relevanten interna-
tionalen wissenschaftlichen Organisationen zur Durchführung 
weiterer wissenschaftlicher Analysen ermutigen, mit dem Ziel, 
festzustellen, welche Aktivitäten einen Mehrfachnutzen bieten 

 
100 A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I. 
101 Siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. 
102 A/49/84/Add.2, Anlage, Anhang II. 

können, und diese den Konferenzen der Vertragsparteien zur 
Kenntnis zu bringen; 

 c) darauf hinwirken, dass die internationalen Organisa-
tionen und die Finanzinstitutionen und -mechanismen die ein-
zelstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Übereinkünfte 
auf wirksamere und kohärentere Weise unterstützen, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus; 

 d) praktische Fragen angehen, wie beispielsweise die 
Förderung eines wirksameren Informationsaustauschs, die ver-
stärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Straffung der 
nationalen Berichterstattung; 

 e) auf Ersuchen die Anstrengungen unterstützen, die auf 
einzelstaatlicher Ebene unternommen werden, um die Umwelt- 
und umweltbezogenen Übereinkünfte mittels eines integrierten 
und ganzheitlichen Ansatzes umzusetzen; 

 f) der Generalversammlung und den zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organen einschlägige Fragen zur Kenntnis 
bringen, damit die Mitgliedstaaten sie prüfen und einvernehm-
liche Politikempfehlungen erarbeiten können, mit dem Ziel, ei-
nen ganzheitlicheren Ansatz zu fördern; 

 6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen und den Exekutivsekretären der Übereinkünfte einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution auszuarbeiten 
und ihn der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung zur Behandlung unter dem Punkt "Umwelt und nach-
haltige Entwicklung" vorzulegen. 

RESOLUTION 54/218 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.1) 

54/218. Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Um-
welt und Entwicklung und der neunzehnten Son-
dertagung der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de 
Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung und die vom 23. bis 28. Juni 1997 in 
New York abgehaltene neunzehnte Sondertagung der General-
versammlung zur allgemeinen Überprüfung und Bewertung der 
Umsetzung der Agenda 21, 

 erneut erklärend, dass die Agenda 21103 das grundlegende 
Aktionsprogramm zur Herbeiführung einer nachhaltigen Ent-
wicklung darstellt und dass das auf der neunzehnten Sonderta-
gung der Generalversammlung verabschiedete Programm für 

 
103 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II. 
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die weitere Umsetzung der Agenda 21104 die vollständige Um-
setzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung erleichtern wird, 

 in Anbetracht dessen, dass das Programm für die weitere 
Umsetzung der Agenda 21 eine Erklärung über die Verpflich-
tung auf die Agenda 21 und die Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung, eine Bewertung der seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung in allen Hauptberei-
chen der Agenda 21 und in Bezug auf die anderen Ergebnisse 
der Konferenz erzielten Fortschritte sowie Empfehlungen be-
treffend die künftigen Arbeitsmethoden der Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung und das Arbeitsprogramm der Kom-
mission für den Zeitraum 1998-2002 enthält, 

 in der Erkenntnis, dass sich gegenseitig stützende Maßnah-
men auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden 
müssen, um eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und 
dass die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern darauf hinweist, dass auch weiterhin ein 
dynamisches, der internationalen Zusammenarbeit förderliches 
nationales und internationales wirtschaftliches Umfeld 
erforderlich ist, insbesondere in den Bereichen Finanzwesen, 
Technologietransfer, Verschuldung und Handel, wenn die 
Dynamik des globalen Fortschritts in Richtung auf eine 
nachhaltige Entwicklung beibehalten und verstärkt werden soll, 

 besorgt feststellend, dass die Generalversammlung bei der 
auf ihrer neunzehnten Sondertagung vorgenommenen Bewer-
tung und Überprüfung der erzielten Fortschritte zu dem Schluss 
gekommen ist, dass zwar besonders auf örtlicher Ebene gewis-
se Fortschritte erzielt wurden, dass sich jedoch, was die globale 
Umwelt betrifft, der allgemeine Trend nicht gebessert hat, und 
nachdrücklich darauf hinweisend, dass die umfassende Umset-
zung der Agenda 21 nach wie vor von entscheidender Bedeu-
tung und nunmehr dringender denn je ist, 

 feststellend, dass die Generalversammlung ihre nächste     
Überprüfung der Umsetzung der Agenda 21 für das Jahr 2002 
vorgesehen hat, 

 sowie feststellend, dass die fachlichen Vorbereitungen für 
die zehnjährliche Überprüfung der Umsetzung der Ergebnisse 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung baldmöglichst beginnen müssen, wenn sinnvolle Re-
sultate erzielt werden sollen, 

 unter Hinweis auf die Resolution 53/188 der Generalver-
sammlung vom 15. Dezember 1998 und den Beschluss 7/9 der 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung105 betreffend die 
Vorbereitungen zur Überprüfung der Umsetzung der Agenda 21 
und des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21, 

 
104 Resolution S-19/2, Anlage. 
105 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement 
No. 9 (E/1999/29), Kap. I, Abschnitt C. 

 1. betont, dass die volle Umsetzung der Agenda 21103 
und des Programms für die weitere Umsetzung der Agen-
da 21104 beschleunigt werden muss; 

 2. erkennt an, dass die Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung im Rahmen ihres in der Resolution 47/191 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 und dem Pro-
gramm für die weitere Umsetzung der Agenda 21 festgelegten 
Mandats auch weiterhin das wichtigste Forum darstellt, um die 
erzielten Fortschritte zu überprüfen und die weitere Umsetzung 
der Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der 
Agenda 21 und der anderen auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung oder im Anschluss 
daran eingegangenen Verpflichtungen zu betreiben, auf hoher 
Ebene grundsatzpolitische Erörterungen zu veranstalten, mit 
dem Ziel, einen Konsens über die nachhaltige Entwicklung 
herbeizuführen, und als Katalysator für Maßnahmen und lang-
fristige Verpflichtungen zu Gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung auf allen Ebenen zu fungieren; 

 3. fordert die Kommission für Nachhaltige Entwicklung 
auf, diese Aufgaben auch weiterhin so durchzuführen, dass sie 
die Tätigkeiten der anderen auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Entwicklung aktiven Organe, Organisationen und Gremien der 
Vereinten Nationen ergänzen und miteinander verbinden, auch 
weiterhin die durch die Globalisierung entstandenen Chancen 
und Herausforderungen für die nachhaltige Entwicklung zu 
bewerten und ihre Funktionen auch weiterhin in Abstimmung 
mit den anderen Nebenorganen des Wirtschafts- und Sozialrats 
und den damit verbundenen Organisationen und Einrichtungen 
wahrzunehmen, namentlich indem sie dem Rat im Rahmen ih-
res Mandats Empfehlungen unterbreitet, unter Berücksichti-
gung der miteinander zusammenhängenden Ergebnisse der 
jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen; 

 4. betont, dass konzertierte Anstrengungen auf allen     
Ebenen, so auch seitens der Regierungen, unternommen wer-
den müssen, damit bis zur nächsten Überprüfung der Umset-
zung der Agenda 21 im Jahr 2002 greifbarere Ergebnisse er-
zielt werden, fordert alle Länder auf, ihren im Rahmen der 
Agenda 21 eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, 
und fordert in diesem Zusammenhang die entwickelten Länder 
auf, den Verpflichtungen nachzukommen, die sie im Hinblick 
auf die Bereitstellung von Finanzmitteln und den Transfer um-
weltschonender Technologie eingegangen sind; 

 5. erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass es not-
wendig ist, den Entwicklungsländern ausreichende und bere-
chenbare Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, umweltscho-
nende Technologien an sie zu transferieren und ihnen Kapazi-
tätsaufbau- und technische Hilfe zu gewähren, damit sie die 
Agenda 21 umsetzen und die langfristigen Ziele einer nachhal-
tigen Entwicklung verwirklichen können, und fordert, dass bei 
den Vorbereitungen für die zehnjährliche Überprüfung der Um-
setzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung unbeschadet der sonstigen 
Schwerpunktbereiche, die sich im Laufe des Vorbereitungspro-
zesses ergeben könnten, die Probleme und Hindernisse ange-
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gangen werden, die sich der Umsetzung der auf der Konferenz 
eingegangenen Verpflichtungen auf allen Ebenen in den Weg 
stellen, und Möglichkeiten zur Beschleunigung der Umsetzung 
der Agenda 21 aufgezeigt werden, namentlich die Ausarbeitung 
von Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die internationale 
Gemeinschaft bei der Umsetzung der Agenda 21 rascher voran-
kommt; 

 6. stellt fest, dass die internationale Gemeinschaft die 
Anstrengungen unterstützen muss, die die Übergangsländer un-
ternehmen, um die Ziele der Agenda 21 und die langfristigen 
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen; 

 7. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass alle zuständigen 
Organe des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin ak-
tiv und kooperativ an der Umsetzung der Agenda 21 und des 
Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 mitwir-
ken, und ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit 
mit allen zuständigen Organen des Systems der Vereinten Na-
tionen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Beratun-
gen in der Kommission für Nachhaltige Entwicklung der Gene-
ralversammlung zur Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Eigen-
schaft als Koordinierungsorgan einen analytischen Bericht über 
die im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen ergriffenen 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 
21 und des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 
21 vorzulegen, in dem auch die angetroffenen Hindernisse be-
nannt und Empfehlungen zu ihrer Überwindung enthalten   
sind; 

 8. erkennt an, wie wichtig es für die wirksame Umset-
zung der Agenda 21 und des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 21 ist, dass ein mehrdimensionaler Ansatz 
auf örtlicher, nationaler, regionaler und weltweiter Ebene ver-
folgt wird und dass die wichtigen Gruppen nach der Definition 
der Agenda 21 auch künftig daran mitwirken, und fordert, dass 
die Vorbereitungen für die zehnjährliche Überprüfung die fort-
dauernde Mitwirkung und Bereitstellung von Beiträgen auf die-
sen verschiedenen Ebenen und seitens dieser wichtigen Grup-
pen erleichtern; 

 9. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, 
dass die bevorstehende zehnjährliche Überprüfung der Agenda 
21 und des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 
21 mit größter Sorgfalt vorbereitet wird, ersucht den General-
sekretär, die Auffassungen der Mitgliedstaaten in den von der 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung in ihrem Beschluss 
7/9105 erbetenen Vorabbericht aufzunehmen, und bittet die Mit-
gliedstaaten, dem Sekretariat bis Februar 2000 ihre Auffassun-
gen zu unterbreiten; 

 10. ersucht das Sekretariat der Kommission für Nachhal-
tige Entwicklung erneut, die Regierungen zu bitten, Vorschläge 
zu unterbreiten, wie die Richtlinien für die Ausarbeitung der 
einzelstaatlichen Berichte verbessert werden können, und auf 
der Grundlage der eingegangenen Informationen einen Bericht 
zu erstellen, der der Kommission im Rahmen der Vorbereitun-

gen für die umfassende Überprüfung der Umsetzung der Agen-
da 21 vorzulegen ist; 

 11. bittet im Rahmen der Vorbereitungen für die zehnjähr-
liche Überprüfung 

 a) die Regionalkommissionen, der Generalversammlung 
zur Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Eigenschaft als Koordinie-
rungsorgan Berichte darüber vorzulegen, wie ihre Tätigkeiten 
zur Umsetzung der Agenda 21 und des Programms für die wei-
tere Umsetzung der Agenda 21 beitragen; 

 b) die zuständigen Fachkommissionen, die bestimmte 
Kapitel der Agenda 21 umsetzen, der Generalversammlung zur 
Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Eigenschaft als Koordinie-
rungsorgan Berichte darüber vorzulegen, wie ihre Tätigkeiten 
zur Umsetzung der Agenda 21 und des Programms für die wei-
tere Umsetzung der Agenda 21 beitragen; 

 c) den Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen, zu prüfen, wie die Tätigkeiten des Programms 
zur Umsetzung der Agenda 21 und des Programms für die wei-
tere Umsetzung der Agenda 21 beitragen, und der Generalver-
sammlung zum frühestmöglichen Zeitpunkt seine Auffassungen 
zu unterbreiten; 

 d) die Globale Umweltfazilität, im Rahmen ihres norma-
len Arbeitsprogramms der Generalversammlung zur Behand-
lung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht darüber 
vorzulegen, wie ihre Tätigkeiten zur Umsetzung der Agenda 21 
und des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 
beitragen; 

 e) die Sekretariate des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen106, des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt107 und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in 
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen 
Ländern, insbesondere in Afrika108, der Generalversammlung 
zur Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung Berichte 
darüber vorzulegen, wie ihre Tätigkeiten zur Umsetzung der 
Agenda 21 und des Programms für die weitere Umsetzung der 
Agenda 21 beitragen; 

 12. bittet den Generalsekretär, bei der Erstellung des in 
Ziffer 6 der Resolution 53/188 der Generalversammlung erbe-
tenen Berichts die vorläufigen Beratungen der Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer achten Tagung sowie des 
Wirtschafts- und Sozialrats zu berücksichtigen und in diesen 
Bericht Vorschläge hinsichtlich der für den Überprüfungspro-
zess zu erstellenden analytischen Berichte aufzunehmen. 

 
106 A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I. 
107 Siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. 
108 A/49/84/Add.2, Anlage, Anhang II. 
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RESOLUTION 54/219 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.2) 

54/219. Internationale Dekade für Katastrophenvorbeu-
gung: Nachfolgeregelungen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom 
20. Dezember 1994 und 53/185 vom 15. Dezember 1998, und 
Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/63 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1999 über Nachfolgerege-
lungen zur Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeu-
gung, 

 sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse des Programmfo-
rums für die Internationale Dekade, das vom 5. bis 9. Juli 1999 
in Genf stattfand, und auf das Genfer Mandat für Katastro-
phenvorbeugung, das das Forum gemeinsam mit dem Strate-
giedokument "Eine sicherere Welt im 21. Jahrhundert: Risiko-
minderung und Katastrophenvorbeugung" verabschiedet hat, 

 ferner unter Hinweis auf die zukunftsorientierte Plattform 
für internationale konzertierte Katastrophenvorbeugung, die 
von der Weltkonferenz für Katastrophenvorbeugung ausgear-
beitet wurde und in der Strategie von Yokohama für eine siche-
rere Welt: Leitlinien für Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmil-
derung bei Naturkatastrophen und ihrem Aktionsplan109 zum 
Ausdruck kam, 

 erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schädigen, 
wobei die langfristigen Folgen von Naturkatastrophen für Ent-
wicklungsländer besonders drastisch sind und ihre nachhaltige 
Entwicklung behindern, 

 in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft die 
feste politische Entschlossenheit zeigen muss, die erforderlich 
ist, um ihre Anfälligkeit für Naturkatastrophen und Umweltri-
siken unter Einsatz wissenschaftlicher und technischer Kennt-
nisse zu verringern, unter Berücksichtigung der besonderen Be-
dürfnisse von Entwicklungsländern, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Durchführung der Resolution 1999/63 des Wirtschafts- und 
Sozialrats110, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung über technische Zu-
sammenarbeit zur Vorbeugung und Hilfe bei Naturkatastro-
phen, die von der Rio-Gruppe auf ihrem dreizehnten Gipfeltref-
fen am 28. und 29. Mai 1999 in Mexiko abgegeben wurde, so-
wie von den Ergebnissen des ersten Gipfeltreffens der Staats- 
und Regierungschefs Lateinamerikas und der Karibik und der 

 
109 A/CONF.172/9, Resolution 1, Anlage I. 
110 A/54/497. 

Europäischen Union am 28. und 29. Juni 1999 in Rio de Janei-
ro111, 

 unter Berücksichtigung der Erörterung von Naturkatastro-
phen in dem Bericht der Dritten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über die Erforschung und friedliche Nutzung des Welt-
raums, die vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehalten wur-
de112, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Berichten 
des Generalsekretärs bezüglich der Aktivitäten der Internatio-
nalen Dekade für Katastrophenvorbeugung113 und den Empfeh-
lungen zu institutionellen Vorkehrungen für Aktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen im Bereich der Katastrophen-
vorbeugung nach Ablauf der Dekade114; 

 2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die steigende Zahl 
und das zunehmende Ausmaß von Naturkatastrophen, die er-
hebliche Verluste an Menschenleben gefordert und langfristige 
negative Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die 
Umwelt in den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesonde-
re in den Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben; 

 3. unterstützt die Vorschläge in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs114 hinsichtlich der Gewährleistung der raschen Auf-
stellung künftiger Vorkehrungen zur Katastrophenvorbeugung 
sowie der Kontinuität in den Abläufen zur wirksamen Umset-
zung der internationalen Katastrophenvorbeugungsstrategie; 

 4. unterstützt außerdem den Vorschlag des Generalsekre-
tärs, für den anfänglichen Zweijahreszeitraum 2000-2001 in 
flexibler Weise unter der direkten Aufsicht des Untergeneralse-
kretärs für humanitäre Angelegenheiten eine interinstitutionelle 
Arbeitsgruppe und ein interinstitutionelles Sekretariat für Ka-
tastrophenvorbeugung einzurichten, sowie den Vorschlag, die 
beiden Einrichtungen nach dem ersten Jahr ihres Bestehens im 
Hinblick auf Änderungsvorschläge zu untersuchen115; 

 5. beschließt, den Internationalen Tag der Katastrophen-
vorbeugung auch künftig am zweiten Mittwoch im Oktober zu 
begehen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, aus freiwilligen Beiträ-
gen einen Treuhandfonds für Katastrophenvorbeugung einzu-
richten, um die Finanzierung des interinstitutionellen Sekretari-
ats für Katastrophenvorbeugung zu ermöglichen, und mit Wir-
kung vom 1. Januar 2000 alle Vermögensgegenstände des 
Treuhandfonds für die Internationale Dekade für Katastrophen-
vorbeugung auf den neuen Treuhandfonds für Katastrophen-
vorbeugung zu übertragen; 

 7. ruft die Regierungen auf, auch weiterhin zusammen-
zuarbeiten und ihre Anstrengungen nach Bedarf mit dem Gene-

 
111 A/54/448. 
112 A/CONF.184/6. 
113 A/54/132-E/1999/80 und Add.1. 
114 A/54/136-E/1999/89. 
115 Siehe A/54/497, Ziffern 11-14. 
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ralsekretär, dem Untergeneralsekretär für humanitäre Angele-
genheiten, dem System der Vereinten Nationen, den nichtstaat-
lichen Organisationen und sonstigen Partnern abzustimmen, ei-
ne umfassende Strategie zur Maximierung der internationalen 
Zusammenarbeit im Bereich Naturkatastrophen umzusetzen 
und weiterzuentwickeln, die auf einer wirksamen Arbeitstei-
lung beruht und die von der Vorbeugung bis zur Frühwarnung, 
Bekämpfung, Folgenmilderung, Normalisierung und zum Wie-
deraufbau reicht, namentlich durch den Aufbau von Kapazitä-
ten auf allen Ebenen und die Entwicklung und Stärkung globa-
ler und regionaler Ansätze, welche die regionalen, subregiona-
len, nationalen und lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse 
sowie die Notwendigkeit berücksichtigen, die Arbeit der ein-
zelnen nationalen Nothilfeorganisationen bei Naturkatastro-
phen besser zu koordinieren; 

 8. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Bei-
träge der Regierungen, der zuständigen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und der nichtstaatlichen Organi-
sationen einzuholen, um die Auflistungen der Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen sowie der nichtstaatlichen 
Organisationen, die in den Bereichen Zivilschutz und Reaktion 
auf Notfälle auf allen Ebenen tätig sind, weiter zu optimieren 
und zu verbreiten, und darin aktualisierte Verzeichnisse der 
verfügbaren Ressourcen aufzunehmen, um Hilfe bei Naturkata-
strophen zu leisten; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, über alle ver-
fügbaren Medien, einschließlich Handbücher, die Vergabe der 
Informationen weiter zu optimieren und auszuweiten, die für 
die internationale Gemeinschaft insgesamt als Orientierungshil-
fe für die wirksame Organisation der internationalen Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Katastrophenvorbeugung, 
Frühwarnung, Bekämpfung, Folgenmilderung, Normalisierung 
und Wiederaufbau dienen; 

 10. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die vor-
handenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse aus-
zuweiten und anzuwenden, um die Anfälligkeit für Naturkata-
strophen zu verringern, unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer, und ruft in diesem Zusam-
menhang alle Länder auf, die wissenschaftliche Forschung und 
die Ausbildung von Sachverständigen in Universitäten und 
fachspezialisierten Institutionen zu verstärken und den Infor-
mationsaustausch zu fördern; 

 11. anerkennt die Bedeutung der Frühwarnung als wesent-
lichen Bestandteil der Katastrophenvorbeugung und regt zu 
neuerlichen Anstrengungen auf allen Ebenen an zur Überwa-
chung von Naturgefahren und zur Vorhersage von Katastro-
phenfolgen, zur Technologieentwicklung und zum Technolo-
gietransfer, zum Aufbau von Kapazitäten für Katastrophenbe-
reitschaft, zum Aufspüren von Naturgefahren und zur Abgabe 
und Weiterleitung von Frühwarnungen sowie zur Ausbildung 
und beruflichen Weiterbildung, zur Information der Öffentlich-
keit und zu Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, 
wie beispielsweise die vom 7. bis 11. September 1998 in Pots-
dam (Deutschland) abgehaltene Internationale Konferenz über 
Frühwarnsysteme zur Katastrophenvorbeugung, damit sicher-

gestellt wird, das auf Grund der Warnungen angemessene 
Maßnahmen getroffen werden; 

 12. bekräftigt, dass die internationalen Rahmenbedingun-
gen zur Verbesserung der Frühwarnsysteme und der Katastro-
phenbereitschaft durch die Entwicklung eines wirksamen inter-
nationalen Frühwarnmechanismus verbessert werden müssen, 
namentlich durch den Transfer von Frühwarntechnologien in 
Entwicklungsländer unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen, und als fester Bestandteil der Zukunftsstrategien, 
Rahmenpläne oder anderer Vorkehrungen für Katastrophenvor-
beugung; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- 
und Sozialrat unter dem Punkt "Umwelt und nachhaltige Ent-
wicklung" einen Bericht über die Durchführung der internatio-
nalen Strategie zur Katastrophenvorbeugung vorzulegen. 

RESOLUTION 54/220 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.2) 

54/220. Internationale Zusammenarbeit zur Verringerung 
der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/200 vom 18. De-
zember 1997 und 53/185 vom 15. Dezember 1998 über die in-
ternationale Zusammenarbeit zur Verringerung der Auswirkun-
gen des El-Niño-Phänomens und Kenntnis nehmend von den 
Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 1999/46 vom 
28. Juli 1999 zum gleichen Thema sowie 1999/63 vom 30. Juli 
1999 über Nachfolgeregelungen für die Internationale Dekade 
für Katastrophenvorbeugung, 

 sowie unter Hinweis auf Ziffer 20 des Berichts des General-
sekretärs über Nachfolgeregelungen für die Dekade116, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Internationale Zusammenarbeit zur Verringerung der Auswir-
kungen des El-Niño-Phänomens117 und des Berichts der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung über ihre siebente Ta-
gung118, 

 sowie nach Behandlung des Berichts über die Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen der ersten Zwischenstaatlichen Ta-
gung von El-Niño-Sachverständigen, die vom 9. bis 13. No-
vember 1998 in Guayaquil (Ecuador) stattfand119, und der 
Durchführbarkeitsstudie zur Einrichtung eines internationalen 
El-Niño/Southern-Oscillation-Forschungszentrums120, 

 
116 A/54/497. 
117 A/54/135-E/1999/88. 
118 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement 
No. 9 (E/1999/29). 
119 Siehe A/C.2/53/10. 
120 A/54/135-E/1999/88, Anhang II. 
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 unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Entwicklung 
von Strategien auf nationaler, subregionaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene zur Verhütung, Abmilderung und Behe-
bung von Schäden, die durch vom El-Niño-Phänomen ausge-
hende Naturkatastrophen verursacht werden,  

 unter Berücksichtigung der Erwägungen im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Fernbeobachtungssystemen zur Wetter- 
und Klimavorhersage in dem Bericht der Dritten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche Nut-
zung des Weltraums, die vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien 
stattfand121, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs117 und macht sich die darin enthaltenen 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu eigen; 

 2. begrüßt den von der Weltorganisation für Meteorolo-
gie 1999 erstellten rückblickenden Bericht über das El-
Niño/Southern-Oscillation-Phänomen; 

 3. wiederholt ihre Aufforderung an die Mitgliedstaaten 
in den Ziffern 8 und 9 ihrer Resolution 52/200 betreffend die 
notwendige technische und finanzielle Unterstützung zur Stär-
kung der nationalen Kapazitäten von Entwicklungsländern, Be-
obachtungs- und Forschungssysteme auf globaler und regio-
naler Ebene zu unterstützen, um Schäden, die durch das El-
Niño/Southern-Oscillation-Phänomen verursachten werden, zu 
verhüten, abzumildern und zu beheben; 

 4. begrüßt die Empfehlungen der Kommission für Nach-
haltige Entwicklung auf ihrer siebenten Tagung bezüglich der 
Maßnahmen, die das System der Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem El-
Niño/Southern-Oscillation-Phänomen122 ergreifen sollte, und 
wiederholt seine Bitte an die Mitgliedstaaten, die Auswirkun-
gen des El-Niño/Southern-Oscillation-Phänomens in ihren ein-
zelstaatlichen Jahresberichten zu behandeln; 

 5. fordert den Generalsekretär, die zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und die internationale Gemein-
schaft auf, die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um ein internationales El-Niño-Forschungszentrum in 
Guayaquil (Ecuador) einzurichten, und bittet die internationale 
Gemeinschaft um finanzielle, technische und wissenschaftliche 
Unterstützung und Kooperation zu diesem Zweck, und legt 
dem Zentrum nahe, nach seiner Einrichtung seine Kontakte zu 
anderen zuständigen regionalen und globalen Klimafor-
schungsorganisationen zu vertiefen und sich auf die praktische 
Anwendung der Informationen über das El-Niño-Phänomen in 
Bereichen wie Katastrophenbereitschaft, Landwirtschaft, Ge-
sundheitswesen, Tourismus, Wasser- und Energiebewirtschaf-
tung zu konzentrieren; 

 
121 A/CONF.184/6. 
122 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement 
No. 9 (E/1999/29), Beschluss 7/1, Ziffer 34. 

 6. ersucht den Generalsekretär, als fester Bestandteil der 
einvernehmlichen Vereinbarungen im Anschluss an die Interna-
tionale Dekade für Katastrophenvorbeugung auch weiterhin die 
vollinhaltliche Durchführung ihrer Resolutionen 52/200 und 
53/185 zu fördern; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer achten Ta-
gung und über den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Ar-
beitstagung 2000 unter dem Tagsordnungspunkt "Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung" einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/221 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.3) 

54/221. Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/190 vom 15. Dezem-
ber 1998 über das Übereinkommen über die biologische Viel-
falt und andere einschlägige Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt123, 

 erneut erklärend, dass die Erhaltung der biologischen Viel-
falt für alle Menschen von gemeinsamem Interesse ist, 

 unter Hinweis darauf, dass die Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des Völ-
kerrechts das souveräne Recht haben, ihre eigenen Ressourcen 
gemäß ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen, und dass sie die 
Pflicht haben, dafür Sorge zu tragen, dass durch Tätigkeiten, 
die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer Kontrolle 
ausgeübt werden, der Umwelt in anderen Staaten oder in Ge-
bieten außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein Schaden 
zugefügt wird, 

 sowie unter Hinweis auf die Agenda 21124, insbesondere de-
ren Kapitel 15 über die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
die damit zusammenhängenden Kapitel, 

 nach Behandlung des Berichts des Exekutivsekretärs des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den der Gene-
ralsekretär der Generalversammlung vorgelegt hat125, 

 zutiefst besorgt darüber, dass der Verlust der biologischen 
Vielfalt in der ganzen Welt weiter fortschreitet, und auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Übereinkommens erneut er-

 
123 Siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. 
124 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II. 
125 A54/428, Anlage. 
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klärend, dass sie für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die 
nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie für die gerechte 
und ausgewogene Teilung der sich aus der Nutzung der geneti-
schen Ressourcen ergebenden Vorteile eintritt, namentlich 
durch angemessenen Zugang zu den genetischen Ressourcen 
und angemessene Weitergabe der einschlägigen Technologien 
unter Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und 
Technologien sowie durch angemessene Finanzierung, 

 in Anerkennung des Beitrags, den autochthone und ortsan-
sässige Gemeinschaften sowie die Frauen in diesen Gemein-
schaften zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Ressourcen leisten, 

 unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt auf ih-
rer vierten Tagung verabschiedeten Beschlüsse126 betreffend 
die Rechte des geistigen Eigentums, traditionelles Wissen und 
die Beziehungen zwischen dem Übereinkommen und anderen 
internationalen Übereinkünften, 

 Kenntnis nehmend von der Fortsetzung des Dialogs, der im 
Ausschuss für Handel und Umwelt der Welthandelsorganisa-
tion über die Bestimmungen des Übereinkommens über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums127 
stattfindet, 

 ermutigt durch die Arbeiten, die gemäß dem Übereinkom-
men bisher durchgeführt wurden, und mit Genugtuung darüber, 
dass die meisten Staaten sowie eine Organisation der regiona-
len Wirtschaftsintegration das Übereinkommen ratifiziert ha-
ben, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem großzügigen Angebot 
der Regierung Kenias, die fünfte Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien vom 15. bis 26. Mai 2000 in Nairobi auszu-
richten, 

 unter Hinweis auf ihre Bitte an den Exekutivsekretär des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt, der General-
versammlung über die Ergebnisse der künftigen Tagungen der 
Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten, 

 1. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der vom 4. bis 
15. Mai 1998 in Preßburg abgehaltenen vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt126; 

 2. erkennt an, wie wichtig die intersessionellen Bemü-
hungen sind, die die Konferenz der Vertragsparteien seit ihrer 
vierten Tagung unternimmt, um die Wirkungsweise des Über-
einkommens zu verbessern; 

 
126 Siehe UNEP/CBD/COP/4/27, Anhang. 
127 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of 
Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (Veröf-
fentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7). 

 3. bekräftigt die Wichtigkeit des von der Konferenz der 
Vertragsparteien auf ihrer vierten Tagung verabschiedeten Be-
schlusses über die Verabschiedung der Arbeitsprogramme und 
das thematische Konzept, das ihre Tätigkeit bei der Weiterent-
wicklung des Übereinkommens in absehbarer Zeit leiten soll, 
namentlich ihre eingehenden Beratungen über Ökosysteme126; 

 4. fordert die Regierungen auf, sich in Zusammenarbeit 
mit der Konferenz der Vertragsparteien wissenschaftlich fun-
dierter Analysen zu bedienen, um die Entwicklung neuer Tech-
nologien zu untersuchen und genau zu verfolgen, mit dem Ziel, 
mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltung und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt zu verhindern, 
von denen Landwirte und ortsansässige Gemeinschaften betrof-
fen sein könnten; 

 5. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, auf der 
wiederaufgenommenen Sitzung der ersten außerordentlichen 
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die vom 24. bis 
28. Januar 2000 in Montreal (Kanada) stattfinden wird, ein 
Protokoll über biologische Sicherheit zu verabschieden, und 
fordert die an den Verhandlungen über ein Protokoll über bio-
logische Sicherheit teilnehmenden Staaten auf, diesen Prozess 
mittels konstruktiver Bemühungen zu einem befriedigenden 
Abschluss zu bringen; 

 6. begrüßt den von der Konferenz der Vertragsparteien 
auf ihrer vierten Tagung verabschiedeten Beschluss IV/15126, in 
dem diese betont hat, dass bei der Durchführung des Überein-
kommens und der Übereinkünfte der Welthandelsorganisation, 
namentlich des Übereinkommens über handelsbezogene       
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums127, für Kohärenz 
gesorgt werden muss, mit dem Ziel, eine stärkere gegenseitige 
Unterstützungsbereitschaft und die Einbeziehung von Belangen 
der biologischen Vielfalt sowie den Schutz der Rechte des gei-
stigen Eigentums zu fördern; 

 7. bekräftigt Ziffer 10 des Beschlusses IV/15, in der die 
Konferenz der Vertragsparteien betont hat, dass weiter daran 
gearbeitet werden muss, zu einem einheitlichen Verständnis der 
Zusammenhänge zwischen den Rechten des geistigen Eigen-
tums und den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkom-
mens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums und des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt zu gelangen, insbesondere bei Fragen im Zusammenhang 
mit der Weitergabe von Technologie, der Erhaltung und nach-
haltigen Nutzung der biologischen Vielfalt sowie der gerechten 
und ausgewogenen Teilung der sich aus der Nutzung der gene-
tischen Ressourcen ergebenden Vorteile, namentlich dem 
Schutz von Kenntnissen, Innovationen und Gebräuchen auto-
chthoner und ortsansässiger Gemeinschaften mit traditionellen 
Lebensformen, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt maßgeblich sind; 

 8. nimmt Kenntnis von der vierten Tagung des Nebenor-
gans für wissenschaftliche, technische und technologische Be-
ratung der Konferenz der Vertragsparteien, namentlich ihrer 
Empfehlung IV/5 betreffend die Folgen der Verwendung der 
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neuen Technologie zur Kontrolle pflanzlicher Genexpression 
für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt128; 

 9. betont, wie wichtig es ist, dass das Übereinkommen 
auf allen Ebenen durchgeführt wird, so auch durch die Ausar-
beitung und Umsetzung innerstaatlicher Strategien, Pläne und 
Programme, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit finan-
zieller Mittel zur Unterstützung von Tätigkeiten zu seiner 
Durchführung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im 
Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens und den 
Beschlüssen der Konferenz der Vertragsparteien; 

 10. ermutigt diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
noch nicht ratifiziert haben, dies möglichst bald zu tun; 

 11. nimmt Kenntnis von der Tagung der Sachverständi-
gengruppe für Zugang und Nutzenteilung, die im Einklang mit 
dem von der Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer vierten 
Tagung verabschiedeten Beschluss IV/8126 eingerichtet wurde; 

 12. anerkennt die Bedeutung innerstaatlicher Maßnahmen 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in vielen Lebensräu-
men, darunter Wälder, Feuchtgebiete und Küstenregionen, im 
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Überein-
kommens, insbesondere Artikel 8, sowie die Notwendigkeit, 
nationale und internationale Unterstützung für derartige inner-
staatliche Maßnahmen zu mobilisieren; 

 13. begrüßt das Angebot Spaniens, im März 2000 in Se-
villa die erste Tagung der Allen Mitgliedstaaten offen stehen-
den intersessionellen Arbeitsgruppe über Artikel 8 j) des Über-
einkommens betreffend die traditionellen Kenntnisse, Innova-
tionen und Gebräuche autochthoner und ortsansässiger Ge-
meinschaften auszurichten, und legt den Regierungen nahe, zu 
dieser Tagung Delegationen zu entsenden, denen Vertreter au-
tochthoner und ortsansässiger Gemeinschaften angehören; 

 14. ist sich dessen bewusst, wie nützlich der Austausch 
von Informationen ist, und befürwortet es, dass über den Ver-
mittlungsmechanismus Informationsnetze für Daten über die 
biologische Vielfalt auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene eingerichtet werden; 

 15. ermutigt die Konferenzen der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen129, des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt und des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wü-
stenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afri-
ka130, weiterhin nach geeigneten Gelegenheiten und Maßnah-
men zu suchen, wie sie ihre Komplementarität verstärken und 
die wissenschaftlichen Evaluierungen der ökologischen Zu-

 
128 Siehe UNEP/CBD/COP/5/2. 
129 A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I. 
130 A/49/84/Add.2, Anlage, Anhang II. 

sammenhänge zwischen den drei Übereinkünften verbessern 
könnten; 

 16. legt den Sekretariaten der verschiedenen Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte und anderen internationalen 
Organisationen nahe, unter voller Achtung des Status der Se-
kretariate der jeweiligen Übereinkommen und des Prärogativs 
der Konferenzen der Vertragsparteien der jeweiligen Überein-
kommen, autonome Beschlüsse zu fassen, ihre Zusammenarbeit 
zu verstärken, um die weitere Umsetzung dieser Übereinkünfte 
auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene zu erleich-
tern; 

 17. bittet alle Finanzierungsinstitutionen und bilateralen 
und multilateralen Geber sowie die regionalen Finanzierungs-
institutionen und die nichtstaatlichen Organisationen, bei der 
Durchführung des Arbeitsprogramms mit dem Sekretariat des 
Übereinkommens zusammenzuarbeiten; 

 18. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens auf, 
alle Beitragsrückstände umgehend zu begleichen und ihre Bei-
träge in voller Höhe pünktlich zu entrichten, um die stetige Li-
quiditätsversorgung zu gewährleisten, die zur Finanzierung der 
laufenden Arbeiten der Konferenz der Vertragsparteien, der 
Nebenorgane und des Sekretariats des Übereinkommens erfor-
derlich ist; 

 19. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt, der Generalversammlung über die lau-
fenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Übereinkommen 
Bericht zu erstatten; 

 20. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/222 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.4) 

54/222. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/115 vom 20. De-
zember 1995, 51/184 vom 16. Dezember 1996 und 52/199 vom 
18. Dezember 1997 sowie andere Resolutionen über den 
Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden 
Generationen, 

 mit Befriedigung feststellend, dass die meisten Staaten und 
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen131 ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten 
sind, 

 
131 A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I. 
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 feststellend, dass für das Protokoll von Kioto zum Rahmen-
übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen132 sechzehn Ratifikationen vorliegen, und zu den notwen-
digen Maßnahmen zur Erleichterung des Inkrafttretens des Pro-
tokolls von Kioto zum frühestmöglichen Zeitpunkt auffordernd, 

  mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die 
Regierung Argentiniens für die Ausrichtung der vierten Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die vom 
2. bis 14. November 1998 stattfand und zur Verabschiedung 
des Aktionsplans von Buenos Aires133 führte, 

 feststellend, dass die fünfte Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen vom 25. Oktober bis 5. Novem-
ber 1999 in Bonn (Deutschland) stattfand, 

 Kenntnis nehmend von dem auf der fünften Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens verab-
schiedeten Beschluss 1/CP.5134, in dem die Bedeutung einer er-
folgreichen sechsten Tagung der Konferenz der Vertragspartei-
en hervorgehoben wird, vor allem hinsichtlich der Herbeifüh-
rung von Beschlüssen über die rasche und volle Durchführung 
des Aktionsplans von Buenos Aires, und erfreut über die in 
dem Beschluss enthaltene Vereinbarung, den Verhandlungspro-
zess im Vorfeld der sechsten Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien zu intensivieren, 

 erfreut über das großzügige Angebot der Regierung der 
Niederlande, die sechste Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien auszurichten, und mit der nachdrücklichen Aufforde-
rung an die Vertragsparteien, gründliche Vorbereitungen zu 
treffen, damit auf dieser Tagung weitere Fortschritte erzielt 
werden,  

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Konferenz der 
Vertragsparteien auf ihrer fünften Tagung, die Fortführung der 
institutionellen Verbindung zwischen dem Sekretariat des       
Übereinkommens und den Vereinten Nationen zu billigen, vor-
behaltlich einer Überprüfung bis spätestens 31. Dezember 2001 
im Benehmen mit dem Generalsekretär mit dem Ziel, die von 
beiden Parteien für wünschenswert erachteten Änderungen vor-
zunehmen135, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Konferenz 
der Vertragsparteien, in dem die Generalversammlung gebeten 
wird, auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber zu entschei-
den, ob die Konferenzbetreuungskosten im Zusammenhang mit 
dem Übereinkommen aus ihrem ordentlichen Haushalt finan-
ziert werden können, unter Berücksichtigung der von den Mit-
gliedstaaten hierzu geäußerten Auffassungen136, 

 
132 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3. 
133 FCCC/CP/1998/16/Add.1, Beschluss 1/CP.4. 
134 Siehe FCCC/CP/1999/6/Add.1. 
135 Ebd., Beschluss 22/CP.5, Ziffer 2. 
136 Ebd., Ziffer 1. 

 im Hinblick auf den mündlichen Bericht des Generalsekre-
tärs und die beratende Stellungnahme zur Fortführung der insti-
tutionellen Verbindung zwischen dem Sekretariat des Überein-
kommens und den Vereinten Nationen,  

 sowie im Hinblick darauf, dass der Generalsekretär in Zif-
fer 9 der Resolution 50/115 ersucht wurde, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um in den Konferenz- und Sitzungs-
kalender für den Zweijahreszeitraum 1998-1999 diejenigen Ta-
gungen der Konferenz der Vertragsparteien und ihrer Nebenor-
gane aufzunehmen, deren Einberufung die Konferenz in diesem 
Zeitraum für notwendig erachtet, 

 1. ermutigt die Mitgliedstaaten, die das Protokoll von 
Kioto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen    
über Klimaänderungen132 noch nicht ratifiziert haben bezie-
hungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, dies zu tun, damit 
es in Kraft treten kann; 

 2. fordert alle Vertragsparteien auf, auch künftig wirk-
same Schritte zu unternehmen, um ihren Verpflichtungen nach 
dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen131 nachzukommen, im Einklang mit dem 
Grundsatz einer gemeinsamen, wenngleich unterschiedlichen 
Verantwortung; 

 3. ermutigt alle Länder, die notwendigen Arbeiten für 
das rasche Inkrafttreten des Protokolls von Kioto und seine 
Durchführung konstruktiv voranzutreiben; 

 4. billigt die Fortsetzung der vom Generalsekretär ange-
ratenen und von der Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer 
fünften Tagung beschlossenen institutionellen Verbindung zwi-
schen dem Sekretariat des Übereinkommens und den Vereinten 
Nationen135; 

 5. ermutigt die Konferenzen der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen, des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt137 und des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika138, nach geeigneten Gelegenheiten und Maßnahmen zu 
suchen, wie sie ihre Komplementarität verstärken und die wis-
senschaftlichen Evaluierungen der ökologischen Zusammen-
hänge zwischen den drei Übereinkünften verbessern könnten; 

 6. legt den Sekretariaten der verschiedenen Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte und anderen internationalen 
Organisationen nahe, unter voller Achtung des Status der Se-
kretariate der jeweiligen Übereinkommen und des Prärogativs 
der Konferenzen der Vertragsparteien der jeweiligen Überein-
künfte, autonome Beschlüsse zu fassen, ihre Zusammenarbeit 
zu verstärken, um die weitere Durchführung dieser Überein-
künfte auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene zu 
erleichtern; 

 
137 Siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. 
138 A/49/84/Add.2, Anlage, Anhang II. 
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 7. ersucht den Generalsekretär, bis spätestens 31. De-
zember 2001 im Benehmen mit der Konferenz der Vertragspar-
teien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen die Funktionsweise dieser institutionellen 
Verbindung zu prüfen, mit dem Ziel, diejenigen Änderungen 
vorzunehmen, die beide Parteien für wünschenswert erachten, 
und der Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, in den Konferenz- und Sitzungskalender 
für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 die für diesen Zweijah-
reszeitraum vorgesehenen Tagungen der Konferenz der Ver-
tragsparteien und ihrer Nebenorgane aufzunehmen, im Ein-
klang mit den von der Konferenz der Vertragsparteien verab-
schiedeten Beschlüssen; 

 9. beschließt außerdem, den Unterpunkt "Schutz des 
Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/223 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.5) 

54/223. Durchführung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in 
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/191 vom 15. Dezem-
ber 1998 und andere Resolutionen im Zusammenhang mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika139, 

 mit Befriedigung feststellend, dass, wie in Ziffer 19 ihrer 
Resolution 52/198 vom 18. Dezember 1997 erwähnt, die zwei-
te Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens vom 30. November bis 11. Dezember 1998 in Dakar 
stattfand, 

 mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die 
Regierung Senegals für die großzügige Ausrichtung der zwei-
ten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien und die Bereit-
stellung der Einrichtungen hierfür, 

 sowie mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an 
die Regierung Brasiliens für das großzügige Angebot, die dritte 
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien auszurichten, 

 erfreut darüber, dass die Konferenz der Vertragsparteien auf 
ihrer dritten Tagung dem Globalen Mechanismus zusätzliche 
Ressourcen zugewiesen hat, 

 
139 Ebd. 

 mit Interesse den weiteren Arbeiten der Konferenz der Ver-
tragsparteien und ihrer Nebenorgane zum Thema Wüsten-
bildung, Bodendegradation und Dürre entgegensehend, 

 in der Erkenntnis, dass Wüstenbildung und Dürre Probleme 
von globaler Tragweite sind, da sie alle Regionen der Welt be-
treffen, und dass die internationale Gemeinschaft gemeinsame 
Maßnahmen ergreifen muss, um Wüstenbildung zu bekämpfen 
und die Auswirkungen von Dürre zu verringern, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass in die Anstrengun-
gen zur Bekämpfung der Wüstenbildung und zur Verringerung 
der Auswirkungen von Dürren unter anderem auch Strategien 
zur Bekämpfung der Armut eingebunden werden müssen, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass eine zu-
nehmende Anzahl von Ländern und eine Organisation der re-
gionalen Wirtschaftsintegration das Übereinkommen ratifiziert 
haben beziehungsweise ihm beigetreten sind, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Ergebnisse der zweiten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien und über die Durchführung der Resolution 53/191140, 

 1. begrüßt die Abhaltung der dritten Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika, vom 15. bis 26. November 1999 in Recife 
(Brasilien); 

 2. fordert alle Staaten und sonstigen Akteure auf, einen 
wirksamen Beitrag zum Erfolg der dritten Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien zu leisten; 

 3. fordert außerdem alle Länder, die noch nicht Ver-
tragsparteien des Übereinkommens sind, auf, dieses so bald 
wie möglich zu ratifizieren oder ihm beizutreten; 

 4. betont, wie wichtig die Durchführung der Bestimmun-
gen des Übereinkommens auf allen Ebenen ist, namentlich der 
allgemeinen Bestimmungen und der Verpflichtungen der be-
troffenen beziehungsweise der entwickelten Länder; 

 5. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass das Se-
kretariat des Übereinkommens Ende Januar 1999 nach Bonn 
(Deutschland) verlegt wurde und seine Tätigkeit als ständiges 
Sekretariat des Übereinkommens aufgenommen hat; 

 6. nimmt davon Kenntnis, dass der Globale Mechanis-
mus Anfang 1999 seine Arbeit aufgenommen hat, dass er noch 
nicht mit der vollen Unterstützung unter anderem der Fördertä-
tigkeiten nach dem Übereinkommen begonnen hat und dass 
ihm Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden, und bittet den 
Globalen Mechanismus, alle seine nach dem Übereinkommen 
vorgesehenen Tätigkeiten und Unterstützungsmaßnahmen 
wirksam weiterzuentwickeln; 

 
140 A/54/96. 
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 7. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluss, den 
die Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer dritten Tagung im 
Hinblick auf die erste Überprüfung der Politik, der Arbeitswei-
se und der Tätigkeit des Globalen Mechanismus gefasst hat141, 
und fordert in diesem Zusammenhang die Geber, die interna-
tionalen Organisationen und den Globalen Mechanismus im 
Rahmen seines Mandats nachdrücklich auf, die Ausarbeitung 
einzelstaatlicher Berichte zu unterstützen; 

 8. begrüßt die Schritte, die von betroffenen Entwick-
lungsländern, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind, 
mit Hilfe internationaler Organisationen zur Durchführung des 
Übereinkommens unternommen wurden, sowie die Bemühun-
gen zur Förderung der Mitwirkung aller Akteure der Gesell-
schaft an der Ausarbeitung nationaler, subregionaler und regio-
naler Aktionsprogramme zur Bekämpfung der Wüstenbildung; 

 9. begrüßt außerdem die Bemühungen der betroffenen 
afrikanischen Vertragsstaaten, der Vertragsstaaten aus den ent-
wickelten Ländern, der internationalen und der nichtstaatlichen 
Organisationen um die Erstellung und Vorlage von Berichten 
zur Behandlung durch die Konferenz der Vertragsparteien auf 
ihrer dritten Tagung; 

 10. ersucht den Globalen Mechanismus, in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Übereinkommens und den 
von der Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer ersten, zwei-
ten und dritten Tagung gefassten diesbezüglichen Beschlüssen, 
wirksam seinen Auftrag zu erfüllen, betroffene Entwicklungs-
länder, die Vertragsparteien sind, bei der Durchführung des 
Übereinkommens zu unterstützen; 

 11. fordert das Sekretariat des Übereinkommens und den 
Globalen Mechanismus auf, bei der Ausführung der in ihrem 
jeweiligen Mandat vorgesehenen Tätigkeiten in vollem Umfang 
zusammenzuarbeiten; 

 12. begrüßt die von einigen Ländern bereits gewährte 
freiwillige finanzielle Unterstützung und fordert die Regierun-
gen, den Privatsektor und alle zuständigen Organisationen, na-
mentlich die nichtstaatlichen Organisationen, nachdrücklich 
auf, damit zu beginnen beziehungsweise fortzufahren, freiwilli-
ge Beiträge zu dem Globalen Mechanismus zu entrichten, um 
ihn zur wirksamen und vollständigen Erfüllung seines Mandats 
zu befähigen; 

 13. begrüßt außerdem die von einigen Vertragsstaaten 
entrichteten Beiträge und fordert alle Vertragsparteien, die dies 
noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, die erforderlichen 
Beiträge zur Finanzierung des in den Finanzvorschriften der 
Konferenz der Vertragsparteien142 vorgesehenen Kernhaushalts 
des Übereinkommens pünktlich und in voller Höhe zu entrich-
ten, um die kontinuierliche Liquiditätsversorgung zu gewährlei-
sten, die zur Finanzierung der laufenden Tätigkeit der Konfe-

 
141 ICCD/COP(3)/20/Add.1, Beschluss 9/COP.3. 
142 ICCD/COP(1)/11/Add.1, Beschluss 2/COP.1, Anhang, Ziffer 14. 

renz, der Nebenorgane, des ständigen Sekretariats und des 
Globalen Mechanismus notwendig ist; 

 14. begrüßt ferner den Erstbeitrag des Internationalen 
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung zu dem Konto zur 
Finanzierung für Sondermittel des Übereinkommens zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung und bittet den Fonds, den Rest-
betrag in Übereinstimmung mit seiner auf der ersten Konferenz 
der Vertragsparteien in Rom abgegebenen Zusage so bald wie 
möglich auf das Konto zu überweisen; 

 15. bittet alle anderen zuständigen Organisationen und 
Programme, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Weltbank und die anderen Mitglieder des 
Steuerungsausschusses des Globalen Mechanismus, ebenfalls 
Beiträge zu entrichten, um den Globalen Mechanismus zur er-
folgreichen Unterstützung der Durchführung des Übereinkom-
mens zu befähigen; 

 16. nimmt mit Genugtuung Kenntnis davon, dass der Ge-
neralsekretär in Übereinstimmung mit Ziffer 11 der Resolu-
tion 52/198 am 31. Dezember 1998 den Treuhandfonds und 
den freiwilligen Sonderfonds, die gemäß Resolution 47/188 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 eingerichtet 
wurden, aufgelöst und den in dem Treuhandfonds beziehungs-
weise in dem freiwilligen Sonderfonds vorhandenen Saldo an 
den zusätzlichen Fonds und den Sonderfonds übertragen hat, 
die am 1. Januar 1999 eingerichtet wurden, im Einklang mit 
den entsprechenden Ziffern der Finanzordnung der Konferenz 
der Vertragsparteien143; 

 17. fordert die Regierungen, die multilateralen Finanzin-
stitutionen, die regionalen Entwicklungsbanken, die Organisa-
tionen der regionalen Wirtschaftsintegration und alle anderen 
interessierten Organisationen sowie die nichtstaatlichen Orga-
nisationen und den Privatsektor auf, großzügige Beiträge zu 
dem allgemeinen Fonds, dem zusätzlichen Fonds und dem 
Sonderfonds zu entrichten, im Einklang mit den entsprechen-
den Absätzen der Finanzordnung der Konferenz der Vertrags-
parteien143; 

 18. beschließt, in den Konferenz- und Sitzungskalender 
für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 die Tagungen der Kon-
ferenz der Vertragsparteien und ihrer Nebenorgane aufzuneh-
men, namentlich die vierte und fünfte ordentliche Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien und die Sitzungen ihrer Ne-
benorgane; 

 19. nimmt mit Genugtuung Kenntnis davon, dass einige 
der betroffenen Entwicklungsländer und eine Region ihre ein-
zelstaatlichen und regionalen Aktionsprogramme verabschiedet 
haben, und fordert daher die internationale Gemeinschaft auf, 
zur Durchführung dieser Programme beizutragen, unter ande-
rem durch Partnerschaftsvereinbarungen, einschlägige bilatera-
le und multilaterale Kooperationsprogramme, die für die 
Durchführung des Übereinkommens zur Verfügung stehen, so-

 
143 Ebd., Ziffern 7-11. 
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wie Beiträge seitens der nichtstaatlichen Organisationen und 
des Privatsektors; 

 20. bittet die betroffenen Entwicklungsländer, die ihre 
einzelstaatlichen Aktionsprogramme und gegebenenfalls auch 
regionale und subregionale Aktionsprogramme noch nicht ver-
abschiedet haben, den Prozess der Ausarbeitung und Verab-
schiedung ihrer Aktionsprogramme zu beschleunigen, damit sie 
bis spätestens Ende 2000 abgeschlossen sind; 

 21. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die entwickelten Länder und das System der Vereinten Natio-
nen auf und bittet die multilateralen Finanzinstitutionen, den 
Privatsektor und alle anderen interessierten Akteure, die An-
strengungen zu unterstützen, die die betroffenen Entwicklungs-
länder unternehmen, um Aktionsprogramme zur Bekämpfung 
der Wüstenbildung, so auch gegebenenfalls interregionale Pro-
gramme und Kooperationsplattformen, auszuarbeiten und 
durchzuführen, indem sie ihnen Finanzmittel und andere For-
men der Hilfe zur Verfügung stellen; 

 22. begrüßt die Fortschritte bei der Ausarbeitung des 
Entwurfs einer zusätzlichen Anlage über die regionale Durch-
führung des Übereinkommens in den ost- und mitteleuropäi-
schen Ländern, die auf der vierten Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien verabschiedet werden soll, und bittet diese 
Länder, ihre Bemühungen um den Beitritt zu dem Überein-
kommen fortzusetzen; 

 23. ermutigt die Konferenzen der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen144, des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt145 und des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, nach weiteren geeigneten Gelegenheiten und Maßnah-
men zu suchen, wie sie ihre Komplementarität verstärken und 
die wissenschaftlichen Evaluierungen der ökologischen Zu-
sammenhänge zwischen den drei Übereinkünften verbessern 
könnten; 

 24. legt den Sekretariaten der verschiedenen Umwelt- und 
umweltbezogenen Übereinkünfte und den anderen internationa-
len Organisationen nahe, unter voller Achtung des Status der 
Sekretariate der jeweiligen Übereinkommen und des Präroga-
tivs der Konferenzen der Vertragsparteien der jeweiligen Über-
einkommen, autonome Beschlüsse zu fassen, ihre Zusammen-
arbeit zu verstärken, um Fortschritte bei der Durchführung die-
ser Übereinkünfte auf internationaler, regionaler, subregionaler 
und nationaler Ebene zu erleichtern; 

 25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution sowie über die Ergebnisse der dritten Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten; 

 
144 A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I. 
145 Siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. 

 26. erinnert die Vertragsparteien des Übereinkommens 
daran, dass im Einklang mit dem Beschluss 52/445 der Gene-
ralversammlung vom 18. Dezember 1997 vom Jahr 2000 an die 
Konferenzen der Vertragsparteien der Übereinkommen, die auf 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung unterzeichnet oder als Ergebnis der Konferenz einge-
richtet wurden, sowie der anderen mit nachhaltiger Entwick-
lung zusammenhängenden Übereinkommen, die geeigneten 
Maßnahmen ergreifen sollen, um zu vermeiden, dass ihre eige-
nen Tagungen und die ihrer Nebenorgane gleichzeitig mit den 
Tagungen der Generalversammlung stattfinden; 

 27. beschließt, den Unterpunkt "Durchführung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/224 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.6) 

54/224. Umsetzung der Ergebnisse der Weltkonferenz 
über die nachhaltige Entwicklung der kleinen In-
selstaaten unter den Entwicklungsländern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122 vom 19. Dezem-
ber 1994 über die Weltkonferenz über die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/183 vom 
16. Dezember 1996,  52/202 vom 18. Dezember 1997 und 53/189  
vom 15. Dezember 1998, 

 anerkennend, dass die kleinen Inselentwicklungsländer bei 
ihren Bemühungen um nachhaltige Entwicklung besonderen 
Problemen und Gefährdungen ökologischer wie ökonomischer 
Art gegenüberstehen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung146 und das Überprüfungs-
dokument146, die von der Generalversammlung auf ihrer zwei-
undzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden, 

 feststellend, dass auf nationaler und regionaler Ebene be-
trächtliche Anstrengungen unternommen werden, die durch 
wirksame finanzielle Unterstützung seitens der internationalen 
Gemeinschaft ergänzt werden müssen, 

 im Hinblick auf die über dreihundert Projekte, die auf dem 
Treffen von Vertretern der Geber und der kleinen Inselentwick-
lungsländer vom 24. bis 26. Februar 1999 in New York im 
Kontext der Durchführung des Aktionsprogramms für die 
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 

 
146 Siehe Resolution S-22/2, Anlage. 
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Entwicklungsländern147 vorgestellt wurden148, um Finanzmittel 
dafür aufzubringen, 

 1. verweist erneut auf die Bedeutung der wirksamen 
Durchführung der Erklärung146 und des Überprüfungsdoku-
ments146, die von der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung und das 
Überprüfungsdokument den verschiedenen Organen des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie den Regionalkommissio-
nen und -organisationen zuzuleiten und dabei die in dem Über-
prüfungsdokument benannten vorrangigen Handlungsbereiche 
zu berücksichtigen und fordert sie nachdrücklich auf, die not-
wendigen Schritte für die weitere Durchführung und für wirk-
same Folgemaßnahmen zu unternehmen; 

 3. fordert die Regierungen, die Regionalkommissionen 
und -organisationen und die anderen zwischenstaatlichen Orga-
nisationen auf, die Anstrengungen der kleinen Inselentwick-
lungsländer unter Berücksichtigung der in dem Überprüfungs-
dokument benannten vorrangigen Handlungsbereiche zu unter-
stützen, und fordert sie nachdrücklich auf, die notwendigen 
Schritte für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms 
für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern147 und für wirksame Folgemaßnah-
men zu unternehmen; 

 4. fordert alle Interessengruppen, insbesondere lokale 
Gemeinwesen, nichtstaatliche Organisationen und den Privat-
sektor, auf, die notwendigen Schritte für die weitere Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms und für wirksame Folgemaßnah-
men zu unternehmen; 

 5. betont, dass Ressourcen für die weitere Durchführung 
des Aktionsprogramms bereitgestellt werden müssen; 

 6. fordert alle zuständigen Organisationen nachdrücklich 
auf, vorzugsweise noch vor Ende 2000 die Arbeit an der Ent-
wicklung eines Gefährdungsindexes vor allem für die kleinen 
Inselentwicklungsländer abzuschließen, der mithelfen soll, die 
Gefährdung dieser Staaten zu definieren und die Probleme bei 
ihrer nachhaltigen Entwicklung zu benennen, damit der Wirt-
schafts- und Sozialrat und die Generalversammlung sich zu ge-
gebener Zeit damit befassen können; 

 7. begrüßt es, dass der Ausschuss für Entwicklungspoli-
tik anerkannt hat, dass das Konzept der Gefährdung ausdrück-
lich in die Kriterien zur Bestimmung der am wenigsten ent-
wickelten Länder aufzunehmen ist149, und nimmt Kenntnis von 
den laufenden Erörterungen der von dem Ausschuss vorge-
schlagenen neuen Kriterien; 
 
147 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small 
Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), 
Kap. I., Resolution 1, Anlage II. 
148 Siehe A/S-22/4. 
149 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 13 (E/1999/33), Kap. I.C. 

 8. fordert die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf, die Erklärung und das Überprüfungs-
dokument bei ihrer Arbeit sachlich zu berücksichtigen, nament-
lich bei ihren Vorbereitungen auf ihre zehnte Tagung; 

 9. bittet die Kommission für Nachhaltige Entwicklung, 
sich in ihrem Arbeitsprogramm gegebenenfalls mit Fragen zu 
befassen, die mit der weiteren Durchführung des Aktionspro-
gramms zusammenhängen, und dabei die Ergebnisse der zwei-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung150 zu 
berücksichtigen; 

 10. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung" den Unterpunkt "Weitere Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfundfünzigsten Tagung aufzunehmen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/225 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/588/Add.6) 

54/225. Förderung eines integrierten Bewirtschaftungs-
konzepts für das Karibische Meer im Kontext der 
nachhaltigen Entwicklung  

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Grundsätze und Verpflichtungen in der 
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung151, die 1992 von 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung verabschiedet wurde, der Grundsätze in der Erklä-
rung von Barbados152 und dem Aktionsprogramm für die nach-
haltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern153, die 1994 von der Weltkonferenz über die 
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern verabschiedet wurden, sowie der sonsti-
gen einschlägigen Erklärungen und internationalen Überein-
künfte, 

 unter Hinweis auf die Erklärung154 und das Überprüfungs-
dokument154, die von der Generalversammlung auf ihrer zwei-
undzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden, 

 
150 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundzwanzigste 
Sondertagung, Beilage 3 (A/S-22/9/Rev.1). 
151 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage I. 
152 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small 
Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), 
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
153 Ebd., Anlage II. 
154 Siehe Resolution S-22/2, Anlage. 
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 sowie unter Hinweis auf die in diesem Bereich von der In-
ternationalen Seeschifffahrts-Organisation geleistete Arbeit, 

 unter Berücksichtigung aller anderen einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung, 

 in Bekräftigung des Seerechtsübereinkommens der Verein-
ten Nationen155 und unter Betonung des grundlegenden Charak-
ters des Übereinkommens, 

 unter Hinweis auf das Übereinkommen über den Schutz und 
die Erschließung der Meeresumwelt im karibischen Großraum, 
das am 24. März 1983 in Cartagena de Indias (Kolumbien) un-
terzeichnet wurde und in dem der Begriff des karibischen 
Großraums definiert wurde, zu dem auch das Karibische Meer 
gehört156, 

 in Anbetracht dessen, dass das Gebiet des Karibischen 
Meeres eine große Zahl von Staaten, Ländern und Hoheitsge-
bieten umfasst, die zum Großteil Entwicklungsländer und klei-
ne Inselentwicklungsländer mit sensiblen Ökosystemen und 
störanfälliger Wirtschaft sind und unter anderem außerdem un-
ter den Auswirkungen ihrer begrenzten Kapazität und Ressour-
cenbasis, ihres Finanzmittelbedarfs, ihrer sozialen Probleme, 
der hohen Armutsquote sowie der Herausforderungen und 
Chancen der Globalisierung stehen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass das Gebiet des Karibi-
schen Meeres, das durch kontinentale oder insulare Land-
massen nahezu vollständig von der offenen See abgeschlossen 
ist, über eine einzigartige biologische Vielfalt und hochsensible 
Ökosysteme, wie beispielsweise das zweitgrößte Korallenriff-
system der Welt, verfügt, dass sich die meisten Staaten, Länder 
und Hoheitsgebiete bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und 
der Verwirklichung ihrer Ziele im Hinblick auf die nachhaltige 
Entwicklung stark auf ihre Küstengebiete und die Meeresum-
welt allgemein stützen, dass es durch die Zahl und das Ineinan-
dergreifen von Meeresgebieten unter nationaler Souveränität 
und Hoheitsgewalt gekennzeichnet ist, was eine Herausfor-
derung für die wirksame Ressourcenbewirtschaftung darstellt, 
durch die intensive Nutzung des Karibischen Meeres für den 
Seetransport und trotz der steigenden Regelungsdichte durch 
drohende Verschmutzung durch Schiffsabfälle und durch die 
Verklappung von Gefahr- und Schadstoffen, unter Verstoß ge-
gen die anwendbaren internationalen Regeln und Normen, 

 betonend, dass die Länder der Karibik auf Grund von Kli-
maveränderungen und -schwankungen, damit verbundenen 
Phänomenen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, dem El-
Niño/Southern-Oscillation-Phänomen und der zunehmenden 
Häufigkeit und Schwere der durch Hurrikane, Überschwem-
mungen und Dürren verursachten Naturkatastrophen in hohem 
Maße gefährdet sind und dass sie darüber hinaus auch durch 

 
155 Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the 
Sea, Vol. XVII (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.84.V.3), 
Dokument A/CONF.62/122. 
156 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1506, Nr. 25974. 

Vulkanausbrüche, Flutwellen und Erdbeben verursachten Na-
turkatastrophen ausgesetzt sind, 

 in Anbetracht dessen, dass bei den sozioökonomischen Tä-
tigkeiten in den Ländern der Region eine starke Interaktion und 
Konkurrenz hinsichtlich der Nutzung der Küstengebiete, der 
Meeresumwelt und ihrer Ressourcen besteht, 

 sowie in Anbetracht der Bemühungen der karibischen Län-
der, sich der sektoralen Fragen im Bereich der Bewirtschaftung 
des Karibischen Meeres auf ganzheitlichere Weise anzunehmen 
und dadurch ein integriertes Bewirtschaftungskonzept für das 
Karibische Meer im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu 
fördern, 

 angesichts der Bemühungen der karibischen Länder im 
Rahmen des Verbands Karibischer Staaten, das Konzept des 
Karibischen Meeres als eines Gebiets von besonderer Bedeu-
tung im Kontext der nachhaltigen Entwicklung weiterzuent-
wickeln und für seine Anerkennung zu sorgen, 

 in Kenntnis der Bedeutung des Gebiets des Karibischen 
Meeres für gegenwärtige und zukünftige Generationen sowie 
für das Erbe, das weitere wirtschaftliche Wohlergehen und die 
Lebensgrundlage der Bewohner des Gebiets und dessen, dass 
die Länder der Region mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft dringend angemessene Schritte zu seiner Erhal-
tung und zu seinem Schutz unternehmen müssen, 

 Kenntnis nehmend von dem im Gebiet des Karibischen 
Meeres bestehenden Problem der Meeresverschmutzung vom 
Land aus, 

 1. anerkennt die Bedeutung eines integrierten Bewirt-
schaftungskonzepts für das Gebiet des Karibischen Meeres im 
Kontext der nachhaltigen Entwicklung; 

 2. ermutigt zur Weiterentwicklung des integrierten Be-
wirtschaftungskonzepts für das Gebiet des Karibischen Meeres 
im Kontext der nachhaltigen Entwicklung, das ökologische, 
wirtschaftliche, soziale, rechtliche und institutionelle Elemente 
vereinen und die gewonnenen Erfahrungen sowie die Bestim-
mungen der Agenda 21157, das Aktionsprogramm für die nach-
haltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern153, die Ergebnisse der zweiundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung und die Arbeit der 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung berücksichtigen 
wird, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des 
Völkerrechts, namentlich mit dem Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen155; 

 3. fordert die karibischen Länder auf, das integrierte 
Bewirtschaftungskonzept für das Gebiet des Karibischen Mee-

 
157 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Confer-
ence, Resolution 1, Anlage II. 
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res im Kontext der nachhaltigen Entwicklung weiterzuent-
wickeln; 

 4. fordert außerdem die internationale Gemeinschaft und 
das System der Vereinten Nationen, insbesondere die zuständi-
gen Organisationen, auf, die Bemühungen um die Weiterent-
wicklung und Umsetzung des genannten Konzepts aktiv zu un-
terstützen; 

 5. fordert ferner die Mitgliedstaaten auf, der Verbesse-
rung ihrer Kapazitäten zur Reaktion auf Notfälle und der Aus-
weitung ihrer Beteiligung an den bestehenden Mechanismen 
Vorrang einzuräumen, um ein rechtzeitiges, wirksames und ko-
ordiniertes Handeln bei Naturkatastrophen gewährleisten und 
im Falle eines Unfalls oder Zwischenfalls bei Seetransporten 
den Schaden für die Umwelt im Gebiet des Karibischen Meeres 
eindämmen zu können; 

 6. bittet alle betroffenen Parteien, gegebenenfalls Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung vom Land 
aus zu ergreifen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Weitere Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhaltige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
ländern" des Punktes "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" 
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen, der die von den zuständigen Regionalorganisationen ge-
äußerten Auffassungen berücksichtigt. 

RESOLUTION 54/226 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/589) 

54/226. Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern 

 Die Generalversammlung, 

 unterstreichend, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als 
wichtiges Element der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit den Entwicklungsländern erfolgversprechende Chancen 
für ihre individuellen und gemeinschaftlichen Bemühungen um 
ein beständiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige 
Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der 
Vereinten Nationen sowie zur Sicherstellung ihrer wirksamen 
und sinnvollen Teilhabe an dem neuen globalen Wirtschafts-
system bietet, 

 in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer die Haupt-
verantwortung für die Förderung und Verwirklichung der wirt-
schaftlichen und technischen Zusammenarbeit untereinander 
tragen, und von neuem darauf hinweisend, dass die internatio-
nale Gemeinschaft die Anstrengungen unterstützen muss, die 
die Entwicklungsländer im Hinblick auf den Ausbau der Süd-
Süd-Zusammenarbeit im Rahmen der wirtschaftlichen und 
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern 
unternehmen, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 33/134 vom 19. Dezem-
ber 1978, in der sie den Aktionsplan von Buenos Aires zur 
Förderung und Verwirklichung der technischen Zusammenar-
beit zwischen Entwicklungsländern158 gebilligt hat, 46/159 vom 
19. Dezember 1991 über die technische Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungsländern, 49/96 vom 19. Dezember 1994 
über eine Konferenz der Vereinten Nationen über die Süd-Süd-
Zusammenarbeit und 50/119 vom 20. Dezember 1995 und 
52/205 vom 18. Dezember 1997 über die wirtschaftliche und 
technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern und 
eine Konferenz der Vereinten Nationen über die Süd-Süd-
Zusammenarbeit sowie der anderen einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats 
über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungsländern, 

 mit Genugtuung über die Erklärung und den Aktionsplan 
von San José159, die von der Gruppe der 77 auf der vom 13. bis 
15. Januar 1997 in San José abgehaltenen Süd-Süd-Konferenz 
über Handel, Investitionen und Finanzen verabschiedet wurden 
und in denen konkrete Modalitäten betreffend sektorale Fragen 
im Bereich der Handels-, Finanz-, Investitions- und Unterneh-
menszusammenarbeit beschrieben sind, 

 Kenntnis nehmend von der Ministererklärung zu dem Süd-
gipfel160, die die Außenminister der Gruppe der 77 auf ihrer am 
24. September 1999 in New York abgehaltenen dreiundzwan-
zigsten Jahrestagung verabschiedet haben und in der die gestie-
gene Bedeutung und Relevanz der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
hervorgehoben wird, 

 in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den der kommende 
Südgipfel, der im April 2000 in Havanna stattfinden soll, zur 
Stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit leisten kann, 

 1. schließt sich dem Bericht des Hochrangigen Aus-
schusses für die Überprüfung der technischen Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsländern über seine elfte Tagung161 
und den vom Hochrangigen Ausschuss auf dieser Tagung ge-
fassten Beschlüssen162 an; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über den Stand der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit163; 

 3. erklärt erneut, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit 
nicht etwa die Nord-Süd-Zusammenarbeit ersetzen, sondern sie 
vielmehr ergänzen soll, und betont in diesem Zusammenhang, 
dass zur Erleichterung von Süd-Süd-Programmen und -Projek-
 
158 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation among 
Developing Countries, Buenos Aires, 30 August-12 September 1978 (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.78.II.A.11 und Korrigendum), 
Kap. I. 
159 A/C.2/52/8, Anlage. 
160 A/54/432, Anlage I. 
161 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 39 (A/54/39). 
162 Ebd., Anhang I. 
163 A/54/425. 
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ten unter anderem dreiseitige Ansätze wirksam gefördert wer-
den müssen;  

 4. anerkennt die wichtige Rolle der wirtschaftlichen und 
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern 
und Übergangsländern bei der Förderung der Durchführung 
von Süd-Süd-Programmen und -Projekten; 

 5. begrüßt, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich 
der beteiligten Sektoren erheblich zugenommen hat, wie aus 
Berichten von Entwicklungsländern und dem System der Ver-
einten Nationen hervorgeht; 

 6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis davon, dass die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern in 
jüngster Zeit an Umfang gewonnen hat und dass dabei eine 
stärkere Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftssektoren 
und den Unternehmen in verschiedenen Ländern zu verzeich-
nen war, namentlich über das Handelspunkteprogramm der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 
die Käufer- und Verkäufertreffen des Internationalen Handels-
zentrums und die von der Internationalen Arbeitsorganisation 
veranstalteten Geschäfts- und Unternehmensforen, und legt 
diesen Organisationen der Vereinten Nationen nahe, ihre Erfah-
rungen, Erkenntnisse und Arbeitsmethoden für den künftigen 
Einsatz zu dokumentieren und zu verbreiten; 

 7. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von der 
wachsenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsländern mit zunehmender wechselseitiger Handels- 
und Investitionstätigkeit sowie industrieller und technischer 
Zusammenarbeit, namentlich auf der Ebene der Klein- und Mit-
telbetriebe; 

 8. begrüßt den erfolgreichen Abschluss der zweiten 
Runde der Verhandlungen über das Globale System der Han-
delspräferenzen zwischen Entwicklungsländern und bittet die 
beteiligten Länder, sich den Bemühungen um die Vertiefung, 
Beschleunigung und Ausweitung des Globalen Systems anzu-
schließen, um seine Wirkung zu verstärken; 

 9. ist sich dessen bewusst, dass in einer Reihe von Ent-
wicklungsländern bei der Stärkung der menschlichen und insti-
tutionellen Kapazitäten, unter anderem in Bereichen wie Bil-
dung, Gesundheit, Biotechnologie, Informations- und Kommu-
nikationstechnik, Weltraumtechnologie, Management des Fi-
nanzsektors und Mikrofinanzierung, Fortschritte erzielt wur-
den, die in anderen Entwicklungsländern Wachstum und Ent-
wicklung fördern würden, wenn sie daran teilhaben könnten, 
und fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere die 
bilateralen und multilateralen Geber, nachdrücklich auf, die Be-
mühungen der Entwicklungsländer um den Aufbau von Kapazi-
täten in diesen Bereichen zu unterstützen; 

 10. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der wachsenden 
Zahl der an Dreieckskooperationen beteiligten Entwicklungs-
länder, ermutigt andere Länder zur Nutzung solcher Koopera-
tionen und ersucht in diesem Zusammenhang die Sondergruppe 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für die 
technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern, in 

Zusammenarbeit mit den Ländern, die derartige Kooperationen 
bisher unterstützt haben, auf der Grundlage der erzielten Fort-
schritte und der aufgetretenen Probleme nach neuen Wegen zur 
Dokumentierung und Verbreitung der einschlägigen Erfah-
rungen zu suchen und Möglichkeiten zur Ausschöpfung des 
vollen Potenzials einer solchen Kooperation zu benennen; 

 11. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von dem 
Beitrag, den einige Länder zu dem Freiwilligen Treuhandfonds 
für die Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit und zu dem 
Perez-Guerrero-Treuhandfonds für wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern entrichtet 
haben, und bittet alle Länder, insbesondere die entwickelten, 
Beiträge zu diesem Treuhandfonds zu entrichten; 

 12. fordert alle Regierungen und alle zuständigen Organi-
sationen der Vereinten Nationen sowie die multilateralen und 
regionalen Finanzinstitutionen auf, eine Erhöhung der für die 
wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsländern veranschlagten Mittel zu erwägen und die 
Finanzierungsmodalitäten zur Förderung der Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit, wie beispielsweise die Dreieckskooperation und 
die Finanzierung durch den Privatsektor, zu stärken; 

 13. ermutigt die Entwicklungsländer und die zuständigen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die anderen an den Entwicklungsanstrengungen be-
teiligten Partner, in der Praxis der technischen und wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern neuartige 
Mechanismen zur Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie zu entwickeln 
und zu unterstützen, mit besonderem Nachdruck auf der Ent-
wicklung und Weitergabe von Spitzentechnologie und ange-
passter Technologie, um ihren wirkungsvolleren Einsatz zu 
Gunsten des Wachstums und der Entwicklung der Entwick-
lungsländer zu ermöglichen; 

 14. betont in diesem Zusammenhang, dass die Süd-Süd-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft und Tech-
nologie kein Ersatz, sondern eine Ergänzung der traditionellen 
Nord-Süd-Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist, insbesonde-
re, wenn es um einen angemessenen Nord-Süd-Technolo-
gietransfer geht; 

 15. unterstreicht die Notwendigkeit eines konzertierten 
Vorgehens der Entwicklungsländer und ihrer Entwicklungs-
partner, namentlich der zuständigen internationalen Organisa-
tionen, mit dem Ziel der Stärkung der Kooperation und Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungsländern auf subregiona-
ler, regionaler und interregionaler Ebene; 

 16. wiederholt seine Bitte an die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen und die Sondergruppe 
für die technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslän-
dern sowie an andere in Betracht kommende Organisationen, 
unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen einvernehmlich ver-
einbarten Mandate, Arbeitsprogramme und Prioritäten weiter 
gemeinsam konkrete Empfehlungen zur Durchführung und 
Weiterverfolgung des von der Hochrangigen Konferenz über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern 
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im Mai 1981 in Caracas verabschiedeten Aktionsprogramms 
von Caracas164 auszuarbeiten, eines wichtigen Mechanismus für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslän-
dern, sowie der Erklärung und des Aktionsplans von San Jo-
sé159, die von der Gruppe der 77 auf der Süd-Süd-Konferenz 
über Handel, Investitionen und Finanzen verabschiedet wurden, 
der Erklärung von Bali über regionale und subregionale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Entwicklungsländer165 und 
des Aktionsplans von Bali über regionale und subregionale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Entwicklungsländer166, die 
auf der vom 2. bis 5. Dezember 1998 auf Bali (Indonesien) im 
Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit abgehaltenen Hochran-
gigen Konferenz der Gruppe der 77 über regionale und subre-
gionale wirtschaftliche Zusammenarbeit der Entwicklungslän-
der verabschiedet wurden; 

 17. ersucht das System der Vereinten Nationen, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die technische Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern wirksamer in ihre Programme 
und Projekte einzubeziehen, sowie verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, 
namentlich auch durch die Unterstützung der Tätigkeiten der 
Sondergruppe für die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern, und legt den sonstigen in Betracht kom-
menden internationalen Institutionen nahe, ähnliche Maßnah-
men zu ergreifen; 

 18. ersucht den Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen erneut, dafür zu sorgen, dass 
die Sondergruppe für die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern ihre gesonderte Identität behält und un-
terstützt wird, sodass sie ihr Mandat und ihre systemweite Ver-
antwortung für die Förderung, Überwachung und Koordinie-
rung der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungsländern voll und ganz wahrnehmen kann; 

 19. betont die Notwendigkeit, im Hinblick auf den von 
dem Hochrangigen Ausschuss für die Überprüfung der techni-
schen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern auf sei-
ner elften Tagung gefassten Beschluss 11/3162 und die darin ge-
billigte vorläufige Tagesordnung der zwölften Tagung des 
Hochrangigen Ausschusses, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um zu gewährleisten, dass die erforderliche Zahl an Mit-
gliedstaaten an der Sitzung des Hochrangigen Ausschusses 
teilnimmt, namentlich durch Diskussionen über die Erfahrun-
gen der Länder auf Feldebene, die hierbei erzielten Fortschritte, 
die aufgetretenen Probleme und die daraus gezogenen Lehren; 

 20. beschließt, den Unterpunkt "Wirtschaftliche und tech-
nische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen und ersucht in diesem Zusammenhang den Gene-
ralsekretär, ihr auf dieser Tagung in Zusammenarbeit mit der 

 
164 A/36/333 und Korr.1, Anlage. 
165 A/53/739, Anlage I. 
166 Ebd., Anlage II. 

Sondergruppe für die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern und der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nationen einen Bericht über den Stand der 
Süd-Süd-Zusammenarbeit sowie einen umfassenden Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/227 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/589) 

54/227. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Entwicklungsgemeinschaft des südli-
chen Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 37/248 vom 21. Dezember 
1982 und aller anderen einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung über die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Entwicklungsgemein-
schaft des südlichen Afrika, 

 mit Lob für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die ihr 
Eintreten für weiter gehende und förmlichere Regelungen für 
die Zusammenarbeit untereinander zu Gunsten der regionalen 
Integration weiter unter Beweis stellen, 

 Kenntnis nehmend von der Unterzeichnung der Protokolle 
der Gemeinschaft zur Erhaltung der freilebenden Tiere und 
wildwachsenden Pflanzen, über den Rechtsvollzug und die Ge-
sundheit sowie von der Gründung der Vereinigung der nationa-
len Handelskammern der Entwicklungsgemeinschaft des südli-
chen Afrika und von der Verabschiedung einer Erklärung über 
die Produktivität, die allesamt weitere Schritte zur Verstärkung 
der regionalen Zusammenarbeit darstellen, 

 in Anerkennung der Stärkung der demokratischen Regie-
rungs- und Verwaltungsführung und anderer positiver Entwick-
lungen, namentlich der Konsolidierung des Friedens, der Festi-
gung der Demokratie und der Achtung der Herrschaft des 
Rechts in der Region, durch die Schaffung von Institutionen 
zur Förderung der regionalen Integration, wie beispielsweise 
des Parlamentarischen Forums, des Wahlforums und der 
Rechtsanwaltsvereinigung der Gemeinschaft, 

 erneut erklärend, dass die Gemeinschaft ihre Entwick-
lungsprogramme nur dann erfolgreich durchführen kann, wenn 
sie über angemessene Mittel verfügt, 

 feststellend, dass die Normalisierungs- und Wiederaufbau-
programme in Anbetracht der Auswirkungen der bewaffneten 
Konflikte, der Verluste an Menschenleben und der Zerstörung 
der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur im südlichen  
Afrika fortgesetzt und verstärkt werden müssen, damit die 
Volkswirtschaften der Länder der Region neu belebt werden, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Gemein-
schaft unternimmt, um das südliche Afrika zu einer landminen-
freien Zone zu machen, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass die ungünstigen 
Wetterverhältnisse zu einem regionalen Getreidedefizit für 
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1999 und 2000 geführt haben, wodurch sich die Armut insbe-
sondere in ländlichen Gebieten zu verschärfen droht, 

 in Anerkennung des wertvollen und wirksamen wirtschaftli-
chen und finanziellen Beitrags, den einige Organe, Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und 
die internationale Gemeinschaft zur Ergänzung der nationalen 
und subregionalen Bemühungen um die Förderung des Prozes-
ses der Demokratisierung, der Normalisierung und der Ent-
wicklung im südlichen Afrika geleistet haben, 

 erneut erklärend, dass die Hauptursache der derzeitigen 
Lage in Angola das Versäumnis der Nationalen Union für die 
völlige Unabhängigkeit Angolas unter der Führung von Jonas 
Savimbi ist, ihren Verpflichtungen aus den Friedensabkom-
men167, dem Protokoll von Lusaka168 und den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats nachzukommen, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die gravie-
rende Verschlechterung der bereits katastrophalen humanitären 
Lage in Angola, die auf die derzeitigen Bedingungen in dem 
Land zurückzuführen ist und auch die Bemühungen um die 
Normalisierung der Wirtschaft und den Wiederaufbau des Lan-
des sowie die regionalen Entwicklungsprojekte behindert, 

 ihrer Befriedigung über die Initiativen Ausdruck verleihend, 
die die Gemeinschaft unter der Führung von Präsident F. J. T. 
Chiluba (Sambia) in Zusammenarbeit mit der Organisation der 
afrikanischen Einheit, den Vereinten Nationen und anderen In-
stitutionen eingeleitet hat, um in der Demokratischen Republik 
Kongo Frieden herbeizuführen, 

 mit Befriedigung über die Unterzeichnung der Waffenruhe-
vereinbarung169 durch alle an dem Konflikt in der Demokrati-
schen Republik Kongo beteiligten Parteien am 10. Juli 1999 in 
Lusaka, was einen Fortschritt auf dem Weg zu einem dauerhaf-
ten Frieden in diesem Land darstellt, 

 mit Besorgnis über die weite Verbreitung von HIV/Aids in 
der Region, was weitreichende soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen hat, 

 erneut erklärend, welche wichtige Rolle den Frauen bei der 
Entwicklung der Region zukommt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs170; 

 2. dankt der internationalen Gemeinschaft für die finan-
zielle, technische und materielle Unterstützung, die sie der 
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika gewährt hat; 

 
167 S/22609; siehe Official Records of the Security Council, Forty-sixth Year, 
Supplement for April, May and June 1991. 
168 S/1994/1441; siehe Official Records of the Security Council, Forty-ninth 
Year, Supplement for October, November and December 1994. 
169 S/1999/815, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for July, August and September 1999. 
170 A/54/273. 

 3. appelliert an die internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Organisationen und Organe des Systems der Ver-
einten Nationen, der Gemeinschaft auch weiterhin nach Bedarf 
finanzielle, technische und materielle Unterstützung zu gewäh-
ren, damit diese ihr Aktionsprogramm voll durchführen, den 
Wiederaufbau- und Normalisierungsbedarf der Region decken 
und den Prozess der regionalen Wirtschaftsintegration weiter 
voranbringen kann; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
und die Organe, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen, die noch keine Kontakte und Beziehungen 
zu der Gemeinschaft hergestellt haben, auf, diese Möglichkeit 
zu erkunden; 

 5. appelliert an die Vereinten Nationen, die ihnen ange-
schlossenen Organe und die internationale Gemeinschaft, der 
Gemeinschaft Hilfe zu gewähren und sie bei ihren Anstrengun-
gen zur Bekämpfung der Landminen zu unterstützen, und for-
dert die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf, ihre diesbezüg-
lichen Anstrengungen weiter zu verstärken; 

 6. appelliert außerdem an die Vereinten Nationen, die 
ihnen angeschlossenen Organe und die internationale Gemein-
schaft, der Gemeinschaft durch die Bereitstellung entsprechen-
der Mittel bei der Durchführung der von den verschiedenen 
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen verabschiedeten Pro-
gramme und Beschlüsse behilflich zu sein, unter besonderer 
Berücksichtigung einer größeren Rolle der Frau im Entwick-
lungsprozess, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaf-
fung des Unternehmerinnenverbundes der Entwicklungsge-
meinschaft des südlichen Afrika, dessen Ziel es ist, die Frauen 
unter anderem durch die Erleichterung und Verbesserung ihres 
Zugangs zu Darlehen und zu wirtschaftlicher und technischer 
Ausbildung zu ermächtigen; 

 7. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die von 
der Gemeinschaft ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
von HIV/Aids zu unterstützen, einschließlich der Vorschläge 
für künftige Schlüsselmaßnahmen zur weiteren Durchführung 
des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Be-
völkerung und Entwicklung171; 

 8. appelliert an die internationale Gemeinschaft und an 
das System der Vereinten Nationen, denjenigen Ländern der 
Gemeinschaft, in denen ein nationaler Wiederaufbauprozess im 
Gang ist, auch weiterhin die Hilfe zu gewähren, die sie so drin-
gend benötigen, um die Demokratie zu festigen und die Durch-
führung ihrer nationalen Entwicklungsprogramme zu verstär-
ken; 

 9. appelliert an die internationale Gemeinschaft, alle ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats betreffend die ge-
gen die Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Ango-
las verhängten Sanktionen zu befolgen, was im Verein mit an-
deren Bemühungen zur Herbeiführung des Friedens beitragen 

 
171 Report of the International Conference on Population and Development, 
Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
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und den Wiederaufbau- und Normalisierungsprozess der ango-
lanischen Wirtschaft erleichtern würde; 

 10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und insbesondere hu-
manitäre Hilfe zu gewähren, um das Leiden des angolanischen 
Volkes, vor allem der Kinder, Frauen und älteren Menschen, zu 
verhindern, fordert die angolanischen Behörden nachdrücklich 
auf, auch künftig die Bereitstellung dieser Hilfe zu ermöglichen 
und fordert alle sonstigen von dem Konflikt betroffenen Partei-
en nachdrücklich auf, diesbezüglich ihr Möglichstes zu tun; 

 11. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Vereinten Nationen, auf, auch weiterhin zur Förderung des 
Friedens und der Stabilität in der Demokratischen Republik 
Kongo beizutragen und bei der Normalisierung und dem Wie-
deraufbau der Wirtschaft dieses Landes behilflich zu sein; 

 12. fordert alle Parteien der Waffenruhevereinbarung von 
Lusaka169 nachdrücklich auf, auf deren volle Umsetzung hin-
zuarbeiten und in dieser Hinsicht mit den Vereinten Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit zusammen-
zuarbeiten; 

 13. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, den Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen, auch künftig da-
bei behilflich zu sein, die daraus resultierenden wirtschaftli-
chen, sozialen, humanitären und ökologischen Herausforderun-
gen zu bewältigen; 

 14. appelliert an die Vereinten Nationen und die interna-
tionale Gemeinschaft, die Kapazität der Region zur verträgli-
chen Wasserbewirtschaftung stärken zu helfen und großzügige 
Hilfe bei der Bewältigung der Dürre im südlichen Afrika zu 
gewähren, indem sie die Region bei ihren Strategien zu Dürre-
vorsorge und -bewältigung unterstützen; 

 15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Un-
terstützung der Schaffung von Wirtschaftssonderzonen und 
Entwicklungskorridoren innerhalb der Gemeinschaft mit akti-
ver Beteiligung des Privatsektors in Betracht zu ziehen und 
gleichzeitig die Verantwortung der betroffenen Länder für die 
Schaffung des notwendigen Umfelds, namentlich des für diese 
Aktivitäten geeigneten rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
mens, sowie ihre derzeit zu diesem Zweck unternommenen 
Bemühungen anzuerkennen; 

 16. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem auf, 
die Anstrengungen zu unterstützen, die die Gemeinschaft un-
ternimmt, um sich den Auswirkungen, den neuen Herausforde-
rungen und den Chancen zu stellen, die der Prozess der Globa-
lisierung und Liberalisierung für die Volkswirtschaften der Re-
gion mit sich bringt; 

 17. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Exekutivsekretär der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen 
Afrika die Kontakte mit dem Ziel der Förderung und Harmoni-
sierung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Gemeinschaft weiter zu intensivieren; 

 18. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/228 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/590) 

54/228.  Fortbildungsakademie der Vereinten Nationen in 
Turin (Italien) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf den im Januar 1996 gefassten Beschluss 
des Generalsekretärs, in Turin (Italien) das Projekt "Fortbil-
dungsakademie der Vereinten Nationen" für einen anfänglichen 
Zeitraum von fünf Jahren einzurichten, 

 in Bekräftigung der Wichtigkeit eines koordinierten, das ge-
samte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansatzes 
auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung, der auf einer 
wirksamen Arbeitsteilung zwischen den zuständigen Institutio-
nen und Organen fußt, 

 in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von den einschlägigen 
Empfehlungen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe172, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluss 1999/271 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1999, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem vom Direk-
tor der Fortbildungsakademie der Vereinten Nationen vor-
gelegten Zwischenbericht173 über die bisherigen Aktivitäten der 
Fortbildungsakademie, insbesondere diejenigen, die darauf ge-
richtet sind, die Leistung der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu verbessern 
und eine gemeinsame Managementkultur bei den Vereinten 
Nationen zu fördern; 

 2. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
einschlägigen technischen, logistischen und administrativen 
Beiträgen des Internationalen Ausbildungszentrums der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation; 

 3. ersucht den Generalsekretär, mit dem Verwaltungs-
ausschuss für Koordinierung und den zuständigen Organisatio-
nen der Vereinten Nationen Konsultationen zu führen und der 
Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung auf 
der Grundlage einer vollständigen und unabhängigen Eva-
luierung der Ausführung und des Abschlusses der Tätigkeiten 
der Akademie einen Bericht über die Akademie vorzulegen, 
der auch den Entwicklungsplan und das Aktionsprogramm der 
Akademie sowie Empfehlungen über den künftigen Status, die 
Finanzierung und die Tätigkeit der Akademie nach dem Ende 
ihrer Pilotphase im Dezember 2000 enthält. 

 
172 Siehe A/52/559, Anlage. 
173 A/54/481. 
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RESOLUTION 54/229 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/590) 

54/229. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein-
ten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/207 vom 21. De-
zember 1993, 49/125 vom 19. Dezember 1994, 50/121 vom 
20. Dezember 1995, 51/188 vom 16. Dezember 1996, 52/206 
vom 18. Dezember 1997 und 53/195 vom 15. Dezember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs174 und 
der Überlegungen des Kuratoriums des Ausbildungs- und For-
schungsinstituts der Vereinten Nationen über die Weiterent-
wicklung und etwaige Neugliederung des Instituts175, 

 mit Genugtuung über die Bemühungen zur Konsolidierung 
des Neugliederungsprozesses des Instituts und die jüngsten 
Fortschritte des Instituts bei der Durchführung seiner verschie-
denen Programme und Aktivitäten, namentlich die verstärkte 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und mit regionalen und nationalen Einrich-
tungen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und 
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle und sonstige 
Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben, 

 feststellend, dass die Beiträge zu dem Allgemeinen Fonds 
des Instituts nicht in dem gleichen Maße gestiegen sind wie die 
Beteiligung der entwickelten Länder an den Ausbildungspro-
grammen, und betonend, dass dieses Missverhältnis dringend 
behoben werden muss, 

 erneut erklärend, dass den Ausbildungstätigkeiten eine 
sichtbarere und größere Rolle bei der Unterstützung der Ver-
waltung der internationalen Angelegenheiten und bei der 
Durchführung der Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung zugewiesen werden sollte, 

 1. bekräftigt die Wichtigkeit eines koordinierten, das ge-
samte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansatzes 
auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung und weist nach-
drücklich darauf hin, dass die Ausbildungs- und Forschungs-
einrichtungen der Vereinten Nationen Doppelarbeit vermeiden 
müssen; 

 2. bekräftigt außerdem die Nützlichkeit des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen in An-
betracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung im Rah-
men der Vereinten Nationen und des Ausbildungsbedarfs der 
Staaten sowie den Wert der Forschungstätigkeiten, die das In-
stitut im Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit der 
Ausbildung durchführt; 

 
174 A/54/480. 
175 A54/390, Anlage. 

 3. betont, dass das Institut seine Zusammenarbeit mit an-
deren Instituten der Vereinten Nationen und in Betracht kom-
menden nationalen, regionalen und internationalen Instituten 
verstärken muss; 

 4. begrüßt die Fortschritte, die im Hinblick auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit anderen 
Organen und Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen bei ihren Ausbildungsprogrammen erzielt wurden, und un-
terstreicht in diesem Zusammenhang, dass diese partnerschaft-
liche Zusammenarbeit insbesondere auf Landesebene weiter-
entwickelt und ausgebaut werden muss; 

 5. unterstreicht die Notwendigkeit der Kontinuität in der 
Leitung des Instituts, damit sichergestellt wird, dass der Pro-
zess der Neugliederung und Neubelebung effizient und wirk-
sam abgeschlossen wird; 

 6. ersucht das Kuratorium des Ausbildungs- und For-
schungsinstituts der Vereinten Nationen, sich verstärkt darum 
zu bemühen, Sachverständige aus den Entwicklungs- und       
Übergangsländern für die Ausarbeitung der einschlägigen Aus-
bildungsmaterialien für die Programme und Aktivitäten des In-
stituts zu gewinnen, und betont, dass der Schwerpunkt der Kur-
se des Instituts hauptsächlich auf Entwicklungsfragen liegen 
soll; 

 7. appelliert erneut an alle Regierungen, insbesondere 
diejenigen der entwickelten Länder, und an private Institutio-
nen, die dem Institut noch keine finanziellen oder sonstigen 
Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell und auf 
sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert diejeni-
gen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt haben, 
nachdrücklich auf, in Anbetracht der erfolgreichen Neugliede-
rung und Neubelebung des Instituts die Wiederaufnahme ihrer 
Beiträge in Erwägung zu ziehen; 

 8. ermutigt das Kuratorium des Instituts, sich auch wei-
terhin darum zu bemühen, das Missverhältnis zwischen den 
rückläufigen Beiträgen zu dem Allgemeinen Fonds des Instituts 
und der gestiegenen Beteiligung an seinen Programmen zu be-
heben; 

 9. ermutigt das Kuratorium außerdem, zu erwägen, Ver-
anstaltungen des Instituts an weiteren Orten zu organisieren, 
namentlich in den Städten, die Sitz der Regionalkommissionen 
sind, mit dem Ziel, eine größere Beteiligung zu fördern und die 
Kosten zu senken; 

 10. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Institut sowie mit den Fonds und Programmen der Vereinten 
Nationen weiter zu prüfen, wie bei der Durchführung von Aus-
bildungs- und Kapazitätsaufbauprogrammen systematisch auf 
das Institut zurückgegriffen werden könnte; 

 11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Diensten, 
die der Exekutivdirektor des Instituts in Anbetracht der Heraus-
forderungen leistet, die sich aus dem erweiterten Verantwor-
tungsbereich seines Büros ergeben; 

 12. fordert den Generalsekretär erneut auf, auch weiterhin 
alle Möglichkeiten zu prüfen, wie dem Institut zusätzliche Ein-
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richtungen für die Aufrechterhaltung seiner Büros und die 
Durchführung der Programme und Ausbildungskurse zur Ver-
fügung gestellt werden könnten, die es für die Staaten und ihre 
bei den Büros der Vereinten Nationen in New York, Nairobi, 
Genf und Wien akkreditierten Vertreter kostenlos veranstaltet; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/230 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 145 Stimmen bei drei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen176 
verabschiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/591) 

54/230. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, und der arabischen Bevöl-
kerung des besetzten syrischen Golan über ihre 
natürlichen Ressourcen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/196 vom 15. Dezem-
ber 1998 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/53 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1999, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveränität 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre natür-
lichen Ressourcen, 

 geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 
(1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März 
1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981, 

 in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten177 auf das besetzte palästinensische Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen Ge-
biets, einschließlich Jerusalems, und anderer seit 1967 von Is-
rael besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungsmacht 
Israel, 

 im Bewusstsein der zusätzlichen nachteiligen wirtschaftli-
chen und sozialen Auswirkungen der israelischen Siedlungen 
auf die palästinensischen und anderen arabischen natürlichen 
Ressourcen, insbesondere der Enteignung von Land und der 
zwangsweisen Abzweigung von Wasservorkommen, 

 
176 Einzelheiten siehe Anhang II. 
177 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

 der Hoffnung Ausdruck gebend, dass der am 30. Oktober 
1991 in Madrid in Gang gesetzte Nahostfriedensprozess, der 
auf den Sicherheitsratsresolutionen 242 (1967) vom 22. No-
vember 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 und 425 
(1978) vom 19. März 1978 sowie auf dem Grundsatz "Land 
gegen Frieden" beruht, innerhalb der vereinbarten Frist zu einer 
endgültigen Regelung führt, und zwar bei allen Teil-
verhandlungen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem vom Generalsekretär über-
mittelten Bericht178; 

 2. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästinen-
sischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syrischen 
Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr Recht 
auf Land und Wasser; 

 3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, 
einschließlich Jerusalems, und dem besetzten syrischen Golan 
weder auszubeuten noch zu gefährden noch ihren Verlust oder 
ihre Erschöpfung zu verursachen; 

 4. erkennt das Recht des palästinensischen Volkes an, im 
Falle der Ausbeutung, des Verlusts, der Erschöpfung oder der 
Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen Rückerstattung zu 
verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese Frage 
im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden Verhand-
lungen zwischen der palästinensischen und der israelischen Sei-
te behandelt wird; 

 5. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige Sou-
veränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über ihre na-
türlichen Ressourcen" in die Tagesordnung ihrer fünfundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/231 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/592) 

54/231. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/169 vom 15. Dezem-
ber 1998, 

 in Anerkennung der Herausforderungen und Chancen der 
Globalisierung und der Interdependenz, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die zuneh-
mende Gefahr einer Ausgrenzung zahlreicher Entwicklungs-

 
178 A/54/152-E/1999/92, Anlage. 
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länder aus dem Globalisierungsprozess, so auch im Finanz-, 
Handels- und Technologiesektor, und die zusätzliche Anfällig-
keit derjenigen Entwicklungsländer, die dabei sind, sich in die 
Weltwirtschaft zu integrieren, die vor allem durch die Schwan-
kungen der kurzfristigen Kapitalströme und die Verschärfung 
des Einkommensgefälles innerhalb der Länder und zwischen 
ihnen verursacht wird, 

 in der Erkenntnis, dass die Globalisierung und die Interde-
pendenz dank des Handels, der Investitionen und der Kapital-
ströme sowie dank des technologischen Fortschritts, namentlich 
in der Informationstechnik, neue Chancen für das Wachstum 
der Weltwirtschaft, die Entwicklung und die Verbesserung des 
Lebensstandards in der ganzen Welt eröffnen, 

 betonend, dass die internationalen Systeme, die sich mit  
Entwicklung, Finanzen, Handel und Technologietransfer befas-
sen, weiter auf die nachteiligen Auswirkungen der Globalisie-
rung auf die Entwicklungsländer eingehen sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über den insge-
samt immer größer werdenden technologischen Abstand zwi-
schen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern, 
insbesondere was die Informations- und Kommunikationstech-
nik betrifft, die der Globalisierung den ihr eigenen Charakter 
verleiht,  

 eingedenk dessen, dass sich im Zuge der Handelsliberalisie-
rung die Handelspräferenzmargen der Entwicklungsländer, ins-
besondere der am wenigsten entwickelten Länder und der klei-
nen Inselentwicklungsländer, verringert haben und dass die 
Länder im Einklang mit den Vorschriften der Welthandels-
organisation nach Bedarf Maßnahmen ergreifen müssen, um 
dieser Verringerung zu begegnen und sie auszugleichen, 

 unterstreichend, dass eine breite Palette von Reformen 
durchgeführt werden muss, um ein solideres internationales Fi-
nanzsystem zu schaffen, 

 in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, dass alle Länder 
auf einzelstaatlicher Ebene angemessene grundsatzpolitische 
Maßnahmen erarbeiten, um den Herausforderungen der Globa-
lisierung zu begegnen, indem sie insbesondere eine solide ma-
kroökonomische und Sozialpolitik verfolgen, feststellend, dass 
die internationale Gemeinschaft die Anstrengungen namentlich 
der am wenigsten entwickelten Länder zur Verbesserung ihrer 
institutionellen und Managementkapazitäten unterstützen muss, 
und außerdem anerkennend, dass alle Länder eine Politik ver-
folgen sollten, die dem Wirtschaftswachstum und der Herbei-
führung eines günstigen weltweiten Wirtschaftsumfelds för-
derlich ist, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, die Integration der Ent-
wicklungsländer in die Weltwirtschaft zu fördern, damit sie aus 
den sich auf Grund der Globalisierung und Liberalisierung er-
gebenden Handelsmöglichkeiten größtmöglichen Nutzen zie-
hen können, 

 unterstreichend, wie dringend notwendig es ist, den nachtei-
ligen Folgen der Globalisierung und der Interdependenz für al-
le Entwicklungsländer, einschließlich der Binnen- und kleinen 

Inselentwicklungsländer, und namentlich für die afrikanischen 
und die am wenigsten entwickelten Länder, entgegenzuwirken, 

 überzeugt davon, dass es gilt, im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz Politiken zur Förderung von Fair-
ness, Transparenz und Integration zu erarbeiten und umzuset-
zen, die darauf abzielen, die Entwicklung, insbesondere der 
Entwicklungsländer, zu fördern, 

 erneut erklärend, dass sich die Vereinten Nationen als uni-
versales Forum in einer einzigartigen Position befinden, inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen der Entwicklungsförderung im Kontext der Globa-
lisierung und der Interdependenz herbeizuführen, 

 überzeugt, dass dem System der Vereinten Nationen bei der 
Förderung größerer Kohärenz, Komplementarität und Koordi-
nierung bei der Auseinandersetzung mit Wirtschafts- und Ent-
wicklungsfragen auf weltweiter Ebene eine Schlüsselrolle zu-
kommt, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs179, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem "Bericht über die 
menschliche Entwicklung 1999"180, dessen Hauptthema  die 
Globalisierung mit menschlichem Antlitz ist, 

 ferner im Kontext der Globalisierung und der Interdepen-
denz Kenntnis nehmend von der laufenden Tätigkeit der Ge-
meinsamen Arbeitsgruppe für kleine Staaten des Common-
wealth-Sekretariats und der Weltbank, 

 mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, dass das Haupt-
thema der für den 12. bis 19. Februar 2000 in Bangkok ange-
setzten zehnten Tagung der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz  der Vereinten Nationen "Entwicklungsstrategien in einer 
zunehmend interdependenten Welt: Anwendung der Lehren der 
Vergangenheit, um die Globalisierung zu einem wirksamen In-
strument für die Entwicklung aller Länder und Völker zu ma-
chen" sein wird, 

 mit Genugtuung über den Beschluss des Wirtschafts- und 
Sozialrats, den Tagungsteil auf hoher Ebene seiner Arbeitsta-
gung 2000 dem Thema "Entwicklung und internationale Zu-
sammenarbeit im 21. Jahrhundert: Die Rolle der Informations-
technologie im Kontext einer wissensbasierten Weltwirt-
schaft"181 zu widmen, 

 1. erklärt erneut, dass den Vereinten Nationen eine zen-
trale Rolle zukommt, soweit es darum geht, die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in 
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im Kon-
text der Globalisierung und der Interdependenz, zu fördern; 

 2. betont mit Nachdruck, dass die Vereinten Nationen, 
die Bretton-Woods-Institutionen und die Welthandelsorganisa-

 
179 A/54/358. 
180 Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen von 
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., Bonn. 
181 Siehe Beschluss 1999/281 des Wirtschafts- und Sozialrats. 



 IV.  Resolutionen – Zweiter Ausschuss 265 

 

tion ihre Zusammenarbeit nach Bedarf intensivieren sollten, 
soweit es darum geht, eine kohärentere Politik sowie größere 
Komplementarität und Koordinierung bei der Auseinander-
setzung mit Wirtschafts-, Finanz-, Handels- und Entwicklungs-
fragen auf weltweiter Ebene zu fördern, mit dem Ziel, die Vor-
teile der Globalisierung, der Liberalisierung und der Inter-
dependenz zu maximieren und deren nachteilige Folgen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken, unter Berücksichtigung der spezi-
fischen Anfälligkeiten, Belange und Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer; 

 3. fordert eine stärkere internationale Zusammenarbeit, 
um den Herausforderungen der Globalisierung durch eine stär-
kere Beteiligung der Entwicklungsländer am internationalen 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozess, eine ganzheitliche 
Behandlung von Fragen des Handels, der Finanzen, des Tech-
nologietransfers und der Entwicklung durch die zuständigen in-
ternationalen Institutionen und die Fortführung breit angelegter 
Reformen des internationalen Finanzsystems zu begegnen; 

 4. fordert alle Länder, insbesondere die wichtigsten ent-
wickelten Volkswirtschaften, auf, für größere Kohärenz zwi-
schen ihrer Politik in den Bereichen Finanzen, Handel und 
Entwicklungszusammenarbeit zu sorgen, um ein günstiges in-
ternationales Wirtschaftsumfeld zu schaffen, das die Ent-
wicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, fördert; 

 5. betont, wie wichtig auf einzelstaatlicher Ebene die 
Verfolgung solider makroökonomischer Politiken, die Erarbei-
tung eines wirksamen institutionellen und ordnungspolitischen 
Rahmens und die Entwicklung der Humanressourcen sind, da-
mit die synergetischen Ziele der Armutsbeseitigung und der 
Entwicklung erreicht werden, so auch durch einzelstaatliche 
Armutsreduzierungsstrategien und größere Politikkohärenz; 

 6. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, eine auf die stärkere Teilhabe der Entwicklungsländer an 
einer zunehmend globalisierten Weltwirtschaft gerichtete inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern; 

 7. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem 
nachdrücklich auf, Politiken zu verfolgen, die Fairness im Fi-
nanzsektor, im Handel und beim Technologietransfer fördern 
und Abhilfe für die Probleme der Entwicklungsländer im Hin-
blick auf die Auslandsverschuldung und den Ressourcen-
transfer, die Anfälligkeit auf finanziellem Gebiet, die sich ver-
schlechternden Handelsbedingungen und den Marktzugang 
schaffen; 

 8. begrüßt die Anstrengungen, die die Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen und das Interna-
tionale Handelszentrum unternehmen, sowie die Anstrengun-
gen, die auf multilateraler und bilateraler Ebene sonst unter-
nommen werden, um den Entwicklungsländern, einschließlich 
der Binnen- und kleinen Inselentwicklungsländer und vor allem 
der afrikanischen und der am wenigsten entwickelten Länder, 
zu helfen, ihre spezifischen Probleme im Rahmen der Glo-
balisierung der Wirtschaft zu bewältigen, insbesondere durch 
die Gewährung technologiebezogener Hilfe auf dem Gebiet des 

Handels, der Politikformulierung, der Handelseffizienzsteige-
rung, der Dienstleistungspolitik und des Dienstleistungshandels 
und des elektronischen Geschäftsverkehrs; 

 9. betont, wie wichtig es ist, dass die besonderen Pro-
bleme der Übergangsländer erkannt und angegangen werden, 
damit ihnen geholfen werden kann, aus der Globalisierung 
Nutzen zu ziehen und sich schließlich voll in die Weltwirtschaft 
zu integrieren; 

 10. unterstreicht nachdrücklich, wie wichtig ein investi-
tionsförderndes Umfeld, insbesondere für ausländische 
Direktinvestitionen, der Marktzugang, eine Staatsführung, die 
mit Hilfe eines effizienten, partizipatorischen, transparenten 
und rechenschaftspflichtigen öffentlichen Dienstes, einer ent-
sprechenden Politikgestaltung und Verwaltung den Bedürfnis-
sen der Menschen Rechnung trägt, die Erhöhung des Umfangs 
und der Wirksamkeit der öffentlichen Entwicklungshilfe, die 
Erleichterung auf Dauer nicht tragbarer Schuldenlasten, so 
auch durch Maßnahmen zur Schuldenumwandlung und die 
flexible Anwendung der verstärkten Schuldeninitiative für die 
hochverschuldeten armen Länder und, wie in dem Bericht des 
Generalsekretärs182 empfohlen, die Unterstützung der 
regionalen Zusammenarbeit und Integration als Schwerpunkt-
bereiche sind, die angegangen werden müssen, damit in den 
afrikanischen Ländern eine nachhaltige Entwicklung erreicht 
und die Teilhabe aller dieser Länder an der Weltwirtschaft 
gefördert wird; 
 11. verweist nachdrücklich auf die von der Technologie 
bestimmte Dimension der Globalisierung sowie darauf, wie 
wichtig es ist, dass der Zugang insbesondere der Entwicklungs-
länder zu Informations- und Kommunikationstechnik und ent-
sprechendem Wissen und ein Technologie- und Wissenstransfer 
an sie erleichtert wird, zu einvernehmlich festgelegten günsti-
gen Bedingungen, so auch zu konzessionären Bedingungen und 
Vorzugsbedingungen, unter Berücksichtigung der Notwendig-
keit des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und der be-
sonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer, um es ihnen zu 
ermöglichen, durch die volle und wirksame Integration in das 
sich herausbildende globale Informationsnetz aus der Globa-
lisierung Nutzen zu ziehen; 

 12. betont mit Nachdruck, dass die regionalen und natio-
nalen Programme zum Kapazitätsaufbau, die vom System der 
Vereinten Nationen, den Regionalkommissionen, den Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Sonder-
organisationen durchgeführt werden, eine starke Komponente 
enthalten müssen, die darauf ausgerichtet ist, den Entwick-
lungs- und den Übergangsländern auf dem Gebiet der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik behilflich zu sein; 

 13. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit 
mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen und im Benehmen mit anderen zuständigen Organisatio-
nen einen umfassenden Bericht zu erstellen, der aktionsorien-
tierte Empfehlungen dazu enthält, wie die Rolle des Systems 

 
182 A/52/871-S/1998/318; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
third Year, Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/318. 
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der Vereinten Nationen beim Transfer von Informations- und 
Kommunikationstechnik an die Entwicklungsländer weiter ge-
fördert werden kann, sowie zur Rolle des Systems bei der För-
derung der Kohärenz, Komplementarität und Koordinierung 
der Politik zu Wirtschafts-, Finanz-, Handels-, Technologie- 
und Entwicklungsfragen auf globaler Ebene, mit dem Ziel, die 
Vorteile der Globalisierung zu optimieren; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, möglichst aus 
außerplanmäßigen Mitteln eine Tagung von hochrangigen 
Sachverständigen auf dem Gebiet der Informations- und Kom-
munikationstechnik einzuberufen, unter Berücksichtigung einer 
ausgewogenen geografischen Vertretung und im Benehmen mit 
den Mitgliedstaaten, mit dem Auftrag, einen Anfang Juni 2000 
vorzulegenden Bericht zu erstellen, der Empfehlungen zur Rol-
le der Vereinten Nationen enthält, soweit es darum geht, die 
Entwicklungsländer stärker in das entstehende globale Informa-
tionsnetz zu integrieren, den Entwicklungsländern leichteren 
Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnik, so nach 
Bedarf auch zu konzessionären und Vorzugsbedingungen zu 
verschaffen, und die Beteiligung der Entwicklungsländer, so 
auch durch Infrastruktureinrichtungen, an wissensintensiven 
Sektoren der globalen Wirtschaft zu fördern; 

 15. bittet die Länder und andere in Betracht kommende 
Stellen, die dazu in der Lage sind, die für die Einberufung der 
hochrangigen Sachverständigengruppe erforderlichen außer-
planmäßigen Mittel zur Verfügung zu stellen; 

 16. beschließt, den Punkt "Globalisierung und Interde-
pendenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/232 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/593) 

54/232. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten 
Nationen für die Beseitigung der Armut 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/107 vom 20. De-
zember 1995 und 53/198 vom 15. Dezember 1998 betreffend 
die Begehung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die 
Beseitigung der Armut (1997-2006) sowie auf alle anderen ein-
schlägigen Resolutionen über die internationale Zusammenar-
beit zur Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärungen und Aktionspro-
gramme der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen in den neunziger Jahren, soweit sie sich auf die 
Beseitigung der Armut beziehen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs183, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass die 
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen weiter zu-

 
183 A/54/316. 

nimmt, wobei Frauen und Kinder die Mehrheit und die am 
schwersten betroffene Gruppe darstellen, 

 außerdem mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, 
dass die Bemühungen um die Armutsminderung durch die Ver-
langsamung des wirtschaftlichen Wachstums in den Entwick-
lungsländern, unter anderem insbesondere infolge der Finanz-
krise von 1997-1998 und der sinkenden Rohstoffpreise, schwer 
behindert wurden, sowie feststellend, dass in einigen Regionen 
und Sektoren die sichtbarsten Auswirkungen der Krise zwar 
allmählich überwunden werden, dass die Erholungsdynamik 
jedoch aufrechterhalten und verstärkt werden muss, 

 in der Erkenntnis, dass der Globalisierungsprozess zwar 
neue Chancen eröffnet, dass er jedoch für die Entwicklungslän-
der und insbesondere die am wenigsten entwickelten unter ih-
nen auch neue Herausforderungen und Gefahren mit sich bringt 
zu einer Zeit, in der sie sich verstärkt um ein beständiges Wirt-
schaftswachstum bemühen und ihre einzelstaatlichen Politiken 
durch die Durchführung umfassender Strategien, Politiken und 
Programme, namentlich auch mit einer langfristigen Perspekti-
ve, auf die Beseitigung der Armut ausrichten, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die Armutsrate in einigen 
Ländern zwar zurückgegangen ist, dass jedoch einige Entwick-
lungsländer und benachteiligte Gruppen marginalisiert werden, 
während andere Gefahr laufen, marginalisiert und von den Vor-
teilen der Globalisierung effektiv ausgeschlossen zu werden, 
und dass größere Einkommensdisparitäten unter den Ländern 
und innerhalb der Länder bestehen, was die Anstrengungen zur 
Beseitigung der Armut behindert,   

 ferner in der Erkenntnis, dass die kombinierten Auswirkun-
gen von Naturkatastrophen, Konflikten, tief verwurzelter Ar-
mut, Krankheiten, insbesondere Malaria und die HIV/Aids-
Epidemie, sowie des Bildungsmangels die Wirtschaftsaussich-
ten und die Anstrengungen zur Armutsbeseitigung in den am 
schwersten betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, beein-
trächtigen, 

 sich dessen bewusst, dass zwar die Staaten die Hauptver-
antwortung für die soziale Entwicklung tragen, dass jedoch die 
internationale Gemeinschaft die Anstrengungen der Entwick-
lungsländer zur Beseitigung der Armut und zur Gewährleistung 
eines sozialen Mindestschutzes unterstützen sollte, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die entwickelten Länder, 
die das Ziel der Bereitstellung von 0.7 Prozent ihres Bruttoso-
zialprodukts für die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe an-
genommen und erreicht haben, 

 betonend, dass die internationalen Organisationen, Organe, 
Fonds, Programme und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen, einschließlich  der Weltbank und des Internationalen 
Währungsfonds im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, sowie 
die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Orga-
nisationen, noch stärkere Anstrengungen unternehmen müssen, 
um im Rahmen der ersten Dekade der Vereinten Nationen für 
die Beseitigung der Armut Maßnahmen zur Armutsbeseitigung 
durchzuführen, 



 IV.  Resolutionen – Zweiter Ausschuss 267 

 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der Schuldeninitiative, die 
die Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten auf ihrer 
Tagung vom 18. bis 20. Juni 1999 in Köln (Deutschland) ein-
geleitet hat, und von den Beschlüssen der internationalen Ge-
meinschaft, der Armutsbeseitigung in den Programmen und der 
Politikberatung der Bretton-Woods-Institutionen Vorrang ein-
zuräumen, sowie von der Verstärkung der Schuldeninitiative 
für die hochverschuldeten armen Länder, die vorgenommen 
wurde, um zu tiefgreifenderen, umfassenderen und schnelleren 
Schuldenerleichterungen für die hochverschuldeten armen Län-
der zu gelangen, 

 1. wiederholt, dass das Hauptziel der ersten Dekade der 
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut darin be-
steht, durch entschlossene einzelstaatliche Maßnahmen und in-
ternationale Zusammenarbeit die absolute Armut zu beseitigen 
und die Armut auf der Welt insgesamt wesentlich zu verrin-
gern; 

 2. wiederholt außerdem die Aufforderung, auf allen Ebe-
nen verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Natio-
nen sowie alle die Armutsbeseitigung betreffenden Überein-
künfte und Verpflichtungen, die auf den seit 1990 abgehaltenen 
großen Konferenzen und Gipfelkonferenzen der Vereinten Na-
tionen beschlossen wurden, vollinhaltlich und effektiv umzu-
setzen, und fordert in diesem Zusammenhang, gezielte Maß-
nahmen zu ergreifen, damit mit Hilfe eines leistungsorientierten 
Ansatzes greifbare Ergebnisse im Hinblick auf die möglichst 
baldige Erreichung der Ziele der Dekade erzielt werden; 

 3. erklärt erneut, dass im Rahmen der Gesamtmaßnah-
men zur Armutsbeseitigung der Mehrdimensionalität der Armut 
und den nationalen und internationalen Rahmenbedingungen 
und Politiken, die die Armutsbeseitigung begünstigen, indem 
sie unter anderem die soziale und wirtschaftliche Integration 
der in Armut lebenden Menschen fördern und sie so zur Teil-
habe an der Entscheidungsfindung über die sie betreffenden 
Politiken befähigen, sowie der Förderung und dem Schutz aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, einschließlich 
des Rechts auf Entwicklung, und einem effizienten, transparen-
ten und rechenschaftspflichtigen öffentlichen Dienst und einer 
ebensolchen Verwaltung besondere Aufmerksamkeit gelten 
sollte; 

 4. betont, dass es wichtig ist, gegen die Grundursachen 
der Armut anzugehen, und dass die Grundbedürfnisse aller 
Menschen befriedigt werden müssen, und verweist in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf die grundlegende Rolle, die 
einem starken und beständigen Wirtschaftswachstum, das die 
Armen begünstigt, zu einer beträchtlichen Expansion von pro-
duktiven Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen so-
wie einer Steigerung der Einkommen führt, eine ausgewogene 
Einkommensverteilung fördert und die Umweltzerstörung auf 
ein Mindestmaß beschränkt, bei der Beseitigung der Armut zu-
kommt; 

 5. erkennt an, wie wichtig es ist, den Herausforderungen 
der Globalisierung auf einzelstaatlicher Ebene mit geeigneten 

politischen Maßnahmen zu begegnen, indem insbesondere eine 
solide und stabile Innenpolitik verfolgt wird, die unter anderem 
auch eine solide makroökonomische Politik und Sozialpolitik 
mit einschließt, damit das Ziel der Armutsbeseitigung erreicht 
wird; 

 6. fordert alle Regierungen auf, nach ihrem eigenen Da-
fürhalten die Empfehlungen des Generalsekretärs betreffend 
mögliche Maßnahmen und Initiativen zur Armutsbeseitigung 
am Anbruch des neuen Millenniums184 in die Konzeption und 
Durchführung ihrer nationalen Strategien zur Armutsmilderung 
einzubeziehen und zu sondieren, welche Politiken in Anbe-
tracht der Gegebenheiten in ihrem Land am besten geeignet 
sind, den Anstrengungen zur Minderung und Beseitigung der 
Armut die größte Wirkung zu verleihen;   

 7. erklärt erneut, dass die Ursachen der Armut im Rah-
men sektoraler Strategien wie beispielsweise auf den Gebieten 
Umwelt, Ernährungssicherheit, Bevölkerung, Migration, Ge-
sundheit, Wohnraum, Erschließung der menschlichen Ressour-
cen, einschließlich Erziehung und Bildung, Süßwasserver-
sorgung, ländliche Entwicklung und produktive Beschäftigung 
sowie durch das Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse be-
nachteiligter und sozial schwacher Gruppen so angegangen 
werden sollten, dass für die in Armut lebenden Menschen ver-
mehrt Chancen und Wahlmöglichkeiten geschaffen und sie in 
die Lage versetzt werden, ihre Stärken und Fähigkeiten zu ent-
falten und auf diese Weise ihre soziale und wirtschaftliche In-
tegration zu verwirklichen; 

 8. fordert nachdrücklich die Verstärkung der den Ent-
wicklungsländern gewährten internationalen Hilfe bei ihren 
Bemühungen um die Milderung der Armut, namentlich durch 
die Schaffung eines förderlichen Umfelds, das die Einbindung 
der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft erleichtert, ihren 
Marktzugang verbessert, die Bewegung von Finanzmitteln er-
leichtert und gewährleistet, dass alle bereits eingeleiteten Initia-
tiven zur Schuldenerleichterung für die Entwicklungsländer 
voll und wirksam umgesetzt werden, und betont, dass die inter-
nationale Gemeinschaft weitere Maßnahmen in Erwägung zie-
hen sollte, die zu wirksamen, ausgewogenen, entwicklungs-
orientierten und dauerhaften Lösungen für die Auslandsver-
schuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungs-
länder führen würden, damit sie gleichberechtigt von der Glo-
balisierung profitieren, ihren nachteiligen Auswirkungen be-
gegnen, die Marginalisierung im Globalisierungsprozess ver-
meiden und die volle Integration in die Weltwirtschaft er-
reichen können; 

 9. fordert alle Länder auf, leistungsorientierte einzel-
staatliche Strategien und Programme zu erarbeiten und umzu-
setzen, die unter anderem auch mit termingebundenen Zielgrö-
ßen für die Armutsminderung verbunden sind, und nimmt in 
diesem Zusammenhang Kenntnis von den Bemühungen, die un-
ternommen werden, um das Ziel der Reduzierung des Anteils 
der in extremer Armut lebenden Menschen um die Hälfte bis 

 
184 Ebd., Abschnitt V. 
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zum Jahr 2015 zu erreichen, was verstärkte einzelstaatliche 
Maßnahmen und internationale Hilfe voraussetzt; 

 10. erklärt erneut, dass alle Regierungen und das System 
der Vereinten Nationen eine aktive und sichtbare Politik der In-
tegration einer Gleichstellungsperspektive in alle nationalen 
wie internationalen Politiken und Programme fördern sollten, 
die auf die Beseitigung der Armut gerichtet sind, und regt dazu 
an, geschlechtsdifferenzierte Analysen als Instrument zur Ein-
beziehung einer geschlechtsspezifischen Dimension in die Pla-
nung und Umsetzung von Politiken, Strategien und Program-
men zur Armutsbeseitigung zu verwenden; 

 11. fordert die entwickelten Länder auf, sich verstärkt 
darum zu bemühen, den vereinbarten Zielwert von 0,7 Prozent 
ihres Bruttosozialprodukts für die gesamte öffentliche Entwick-
lungshilfe baldmöglichst zu erreichen und, soweit vereinbart, 
innerhalb dieses Zielwertes 0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder bereit-
zustellen; 

 12. weist nachdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, 
dass die Armen größere Verfügungsgewalt über Ressourcen 
haben, wozu auch Grund und Boden, Fachkenntnisse, Wissen, 
Kapital und soziale Beziehungen gehören; 

 13. weist außerdem nachdrücklich hin auf die Rolle von 
Kleinstkrediten als ein wichtiges Instrument zur Armutsbe-
kämpfung, das die Schaffung produktiver selbständiger Tätig-
keiten fördert und in Armut lebende Menschen, insbesondere 
Frauen, zur Selbsthilfe befähigt, und legt den Regierungen da-
her nahe, Politiken zu verfolgen, die den Aufbau und die Kapa-
zitäten von Kleinstkrediteinrichtungen unterstützen, und fordert 
die internationale Gemeinschaft, insbesondere die zuständigen 
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der Verein-
ten Nationen sowie die mit der Armutsbeseitigung befassten in-
ternationalen und regionalen Finanzinstitutionen, auf, das 
Kleinstkredit-Konzept zu unterstützen und seine Aufnahme in 
ihre Programme sowie gegebenenfalls die weitere Entwicklung 
anderer Mikrofinanzierungsinstrumente zu erkunden; 

 14. fordert die entwickelten Länder auf, durch eine inten-
sivere und wirksame Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
ländern den Kapazitätsaufbau zu fördern und den Zugang ins-
besondere der Entwicklungsländer zu Technologien und dem 
entsprechenden Wissen und den Technologie- und Wissens-
transfer an sie zu erleichtern, zu einvernehmlich festgelegten 
günstigen Bedingungen, so auch zu konzessionären Bedingun-
gen und Vorzugsbedingungen, unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer, indem sie 
praktische Maßnahmen erarbeiten und umsetzen, um sicherzu-
stellen, dass Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt werden, und 
um die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um die Ar-
mutsbeseitigung in einer weitgehend von der Technologie be-
stimmten Ära zu unterstützen; 

 15. betont, wie entscheidend wichtig die schulische und 
außerschulische Bildung und Ausbildung sowie die Grundbil-
dung für die Befähigung der in Armut lebenden Menschen zur 

Selbsthilfe sind, nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit des für 
April 2000 in Dakar geplanten Weltbildungsforums und bittet 
das System der Vereinten Nationen, insbesondere die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Maß-
nahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, die Rolle des Sy-
stems der Vereinten Nationen, einschließlich der Weltbank, zu 
stärken, soweit es darum geht, den Mitgliedstaaten bei der Be-
reitstellung wirksamer und gerechter Bildungschancen für alle 
behilflich zu sein; 

 16. begrüßt die Bemühungen des Systems der Vereinten 
Nationen, der Beseitigung der Armut Vorrang zu geben und die 
Koordinierung auf diesem Gebiet zu verstärken, und legt in 
diesem Zusammenhang den Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, namentlich auch den Bretton-Woods-
Institutionen und anderen Entwicklungspartnern, nahe, alle 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung ihrer eigenen Strategie 
zur Erreichung der Ziele der Dekade weiter zu unterstützen; 

 17. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass sich die interes-
sierten Partner in den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern auf die gegenseitige Verpflichtung einigen, im 
Durchschnitt 20 Prozent der öffentlichen Entwicklungshilfe be-
ziehungsweise 20 Prozent des Staatshaushalts für grundlegende 
soziale Programme bereitzustellen, und begrüßt die Anstren-
gungen, die zur Umsetzung der 20/20-Initiative185 unternom-
men worden sind, in der betont wird, dass die Förderung des 
Zugangs zu allen grundlegenden sozialen Diensten für eine 
nachhaltige und ausgewogene Entwicklung unabdingbar und 
ein integraler Bestandteil der Strategie zur Beseitigung der 
Armut ist; 

 18. begrüßt die im Juni 1999 eingeleitete Kölner Schul-
deninitiative, in der umfangreiche zusätzliche Finanzmittel ge-
fordert werden, und anerkennt die Wichtigkeit einer fairen La-
stenteilung zwischen den Gläubigern sowie der jüngsten Be-
schlüsse des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank 
betreffend die verstärkte Schuldeninitiative für die hochver-
schuldeten armen Länder, durch die tiefgreifendere, umfassen-
dere und schnellere Schuldenerleichterungen erzielt werden 
sollen, um in diesen Ländern zu einer nachhaltigen Verminde-
rung der Armut beizutragen; 

 19. ist sich bewusst, wie schwierig es für hochverschulde-
te Entwicklungsländer und andere hochverschuldete Länder mit 
mittlerem Einkommen ist, ihren Auslandsverschuldungs- und 
Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen, und stellt fest, 
dass sich die Lage in einigen dieser Länder auf Grund größerer 
Liquiditätsprobleme verschlechtert, die möglicherweise Schul-
denbehandlungsmaßnahmen notwendig werden lassen, ein-
schließlich gegebenenfalls Maßnahmen zur Schuldenredu-
zierung, die ihnen bei ihren Bemühungen zur effektiven Ar-
mutsbekämpfung helfen werden; 

 20. fordert dazu auf, in allen zuständigen zwischenstaatli-
chen Foren weiter zu untersuchen, wie Ziele und Strategien der 
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Armutsminderung in die Erörterungen über internationale Fi-
nanz- und Entwicklungsfragen einbezogen werden können; 

 21. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht über die Fortschritte bei der 
Durchführung der Maßnahmen, Empfehlungen und Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der ersten Dekade der Vereinten Natio-
nen für die Beseitigung der Armut, einschließlich einer einge-
henden Untersuchung der Auswirkungen der Globalisierung 
auf die Armutsbeseitigung, und auch Empfehlungen zu mögli-
chen Maßnahmen und Initiativen zur Armutsbeseitigung und 
Vorschläge für eine bessere Koordinierung der Maßnahmen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

 22. beschließt, den Punkt "Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut 
(1997-2006)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/235 

Auf der 88. Plenarsitzung am 23. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.6) 

54/235. Durchführung des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zu Gunsten der am wenigsten ent-
wickelten Länder 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/187 vom 18. De-
zember 1997, in der sie beschloss, im Jahr 2001 auf hoher Ebe-
ne die Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am 
wenigsten entwickelten Länder abzuhalten, sowie auf ihre Re-
solution 53/182 vom 15. Dezember 1998, 

 Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei dem Vorberei-
tungsprozess für die Dritte Konferenz der Vereinten Nationen 
über die am wenigsten entwickelten Länder,  

 Kenntnis nehmend von der Ministererklärung und dem Mi-
nisterkommuniqué über den Süd-Gipfel, die auf der dreiund-
zwanzigsten Jahrestagung der Außenminister der Gruppe der 
77186 am 24. September 1999 in New York verabschiedet wur-
den, sowie von der Erklärung, die von der neunten Jahres-
Ministertagung der am wenigsten entwickelten Länder am 
29. September 1999 in New York verabschiedet wurde187, 

 1. erinnert daran, dass die Dritte Konferenz der Verein-
ten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder 2001 
abgehalten wird, begrüßt das Angebot der Europäischen Union, 
die Konferenz in Brüssel auszurichten, und beschließt, das An-
gebot anzunehmen; 

 2. beschließt, dass die in Ziffer 4 ihrer Resolution 53/182 
in Aussicht genommene Tagung des zwischenstaatlichen Vor-
bereitungsausschusses in zwei Teilen, im dritten Quartal des 

 
186 A/54/432, Anlagen I und II. 
187 A/C.2/54/3, Anlage. 

Jahres 2000 und im ersten Quartal des Jahres 2001, jeweils 
während fünf Arbeitstagen in New York abgehalten wird; 

 3. beschließt außerdem, dass der Generalsekretär der 
Konferenz die drei in Ziffer 4 ihrer Resolution 53/182 vorgese-
henen Vorbereitungstagungen auf Sachverständigenebene an 
den Tagungsorten und für die Zeitdauer organisieren wird, die 
im Benehmen mit den Mitgliedstaaten als am geeignetsten er-
achtet werden; 

 4. ersucht den Generalsekretär der Konferenz, in Zu-
sammenarbeit mit den Regionalkommissionen und gegebenen-
falls mit anderen in Betracht kommenden regionalen und sub-
regionalen Organisationen Vorbereitungsveranstaltungen auf 
regionaler Ebene zu organisieren; 

 5. ersucht den Generalsekretär der Konferenz erneut, im 
Benehmen mit den Mitgliedsstaaten und in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organisationen und Organen während der 
Konferenz je nach Bedarf genau abgegrenzte sektorale und 
themenbezogene beziehungsweise länderspezifische Runde Ti-
sche zu veranstalten, um einen Beitrag zur Arbeit der Konfe-
renz zu leisten; 

 6. betont, wie wichtig die Vorbereitungen auf Länder-
ebene sind; 

 7. nimmt in diesem Zusammenhang mit Dank Kenntnis 
von der Initiative, die die Europäische Union ergriffen hat, um 
den am wenigsten entwickelten Ländern durch Unterstützung 
ihrer Vertreter bei ihren Vorbereitungen auf Landesebene be-
hilflich zu sein, bittet die Weltbank, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und alle anderen zuständigen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten Natio-
nen, durch ihre Feldbüros in den am wenigsten entwickelten 
Ländern Unterstützung für Vorbereitungen auf Landesebene 
bereitzustellen, und fordert die Entwicklungspartner auf, diesen 
Vorbereitungsprozess zu unterstützen; 

 8. fordert die Organisationen, die sich an der Umsetzung 
des Integrierten Rahmenplans für handelsbezogene technische 
Hilfe, einschließlich des Aufbaus menschlicher und institutio-
neller Kapazitäten, zur Unterstützung der am wenigsten ent-
wickelten Länder bei ihrer Handels- und handelsbezogenen Tä-
tigkeit beteiligen, nachdrücklich auf, die Bemühungen, diesen 
Ländern beim Ausbau ihrer Exportkapazitäten und Handels-
möglichkeiten behilflich zu sein und sie in das multilaterale 
Handelssystem einzubinden, verstärkt zu unterstützen, und er-
sucht den Generalsekretär der Konferenz, sicherzustellen, dass 
die dem Vorbereitungsausschuss und der Konferenz selbst vor-
gelegten Berichte Informationen über die Fortschritte bei der 
Umsetzung des Integrierten Rahmenplans enthalten; 

 9. fordert  die am wenigsten entwickelten Länder zu-
sammen mit ihren Entwicklungspartnern, insbesondere das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und gegebe-
nenfalls die Weltbank, auf, die bevorstehenden Rundtisch-
Konferenzen und Beratungsgruppentagungen in den Vorberei-
tungsprozess der Konferenz auf Landesebene einzubinden und 
dafür Sorge zu tragen, dass sie Sachbeiträge zu der Konferenz 
leisten; 
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 10. ersucht den Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als Ein-
berufer der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklung, 
dafür Sorge zu tragen, dass sich die residierenden Koordinato-
ren der Vereinten Nationen und die Landesteams in den am 
wenigsten entwickelten Ländern in vollem Umfang an den Vor-
bereitungen für die Konferenz beteiligen, insbesondere auf 
Landesebene; 

 11. fordert den Generalsekretär auf, im Benehmen mit 
dem Generalsekretär der Konferenz nach Bedarf interinstitu-
tionelle Tagungen einzuberufen, um die volle Mobilisierung 
und Koordinierung aller zuständigen Organe, Organisationen 
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie ande-
rer zuständiger Institutionen zwecks Vorbereitung und Weiter-
verfolgung der Konferenz zu gewährleisten; 

 12. bittet den Generalsekretär der Konferenz, auf der 
Grundlage seiner Konsultationen mit den Mitgliedstaaten Vor-
kehrungen zu treffen, um die breit angelegte Beteiligung der 
Bürgergesellschaft, namentlich der nichtstaatlichen Organisa-
tionen und des Privatsektors, an dem Vorbereitungsprozess und 
an der Konferenz und ihrem Folgeprozess zu erleichtern; 

 13. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
mit Hilfe der interessierten Organisationen und Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen, namentlich auch der Sekretari-
ats-Hauptabteilung Presse und Information, das Notwendige zu 
tun, um die Informationstätigkeit und andere diesbezügliche In-
itiativen dieser Stellen zu verstärken, mit dem Ziel, die Öffent-
lichkeit in stärkerem Maße über die Konferenz aufzuklären, so 
auch, indem ihre Ziele und ihre Bedeutung hervorgehoben 
werden; 

 14. beschließt, die Kosten für die Teilnahme von jeweils 
zwei Regierungsvertretern aus den am wenigsten entwickelten 
Ländern an den Tagungen des Vorbereitungsausschusses und an 
der Konferenz selbst aus außerplanmäßigen Mitteln zu bestrei-
ten, und ersucht den Generalsekretär, falls diese nicht ausrei-
chen, alle sonstigen Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, ein-
schließlich der ausnahmsweisen Verwendung von Ausgabere-
sten aus dem ordentlichen Haushalt für den Zweijahreszeitraum 
1996-1997; 

 15. fordert die Geberländer auf, die Teilnahme der am 
wenigsten entwickelten Länder am Vorbereitungsprozess sowie 
an der Konferenz selbst finanziell zu unterstützen, und begrüßt 
die zu diesem Zweck bereits unternommenen Anstrengungen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalsekretär der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um das Büro des Sonderkoordinators 
für die am wenigsten entwickelten Länder und die Binnen- und 
Inselentwicklungsländer spürbar zu stärken, durch Vornahme 
von Umsetzungen und die Verwendung anderer ihnen zur Ver-
fügung stehender Ressourcen, und dem Büro ausreichendes 
Personal und ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
es ihm zu gestatten, die Dritte Konferenz der Vereinten Natio-
nen über die am wenigsten entwickelten Länder und die Fol-
gemaßnahmen zu ihren Ergebnissen wirksam und effizient zu 
organisieren und gleichzeitig seine Aufgabenstellungen im Zu-
sammenhang mit den am wenigsten entwickelten Ländern und 
den Binnen- und Inselentwicklungsländern angemessen wahr-
zunehmen; 

 17. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand der Vorbereitungen für die Dritte Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickel-
ten Länder vorzulegen, unter Berücksichtigung der Behandlung 
dieser Angelegenheit auf der siebenundvierzigsten Tagung des 
Handels- und Entwicklungsrats; 

 18. beschließt, dass das Aktionsprogramm für die neunzi-
ger Jahre zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder bis 
zur Verabschiedung des nächsten Aktionsprogramms auf der 
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-
sten entwickelten Länder weiter den Rahmen für nationale und 
internationale Maßnahmen zu Gunsten der am wenigsten ent-
wickelten Länder darstellt, und ersucht den Generalsekretär, 
der Durchführung derzeitiger und künftiger Aktionsprogramme 
zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder systemweit 
und im Zusammenhang mit den Folgemaßnahmen zu allen gro-
ßen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen so-
wie allen bevorstehenden Veranstaltungen, namentlich der 
zehnten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, der internationalen und zwischenstaatli-
chen Prüfung auf hoher Ebene der Frage der Entwicklungsfi-
nanzierung einschließlich des Vorbereitungsprozesses, und der 
Millenniums-Generalversammlung, auch weiterhin hohen Vor-
rang einzuräumen; 

 19. beschließt, den Punkt "Dritte Konferenz der Vereinten 
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.  




